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Neujahrsempfang der Gemeinde am 20. Januar
Bereits heute vormerken: Der Neujahrsempfang 2025 wird am 20. Januar um 19 Uhr in der Staufenhalle stattfinden.
Alle Bürgerinnen und Bürger sind herzlich dazu eingeladen.

„Die Geburt Jesu in Bethlehem ist keine einmalige Geschichte, sondern ein Geschenk, das ewig bleibt.“ Martin Luther

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
wir blicken zurück auf ein Jahr, welches viele Herausforderungen bereitgehalten hat - auf der globalen, wie auf der lokalen
Ebene. Krisen, Kriege, Hochwasserereignisse, Haushaltsnotstände – angesichts dieser Schlagzeilen könnte man fast meinen,
dass die Welt Stück für Stück aus den Fugen gerät.
Dabei sollten wir - wie das Zitat von Martin Luther zeigt, gerade an Weihnachten - nicht vergessen, dass es viele Dinge gibt,
für die wir jeden Tag dankbar sein sollten.
Wenn ich an das nun zu Ende gehende Jahr hier in Plüderhausen denke, sind es insbesondere die vielen ehrenamtlich enga-
gierten Menschen, zahlreiche schöne Begegnungen sowie die gute Gemeinschaft innerhalb der Gemeinde, für die ich unend-
lich dankbar bin.
Den Jahreswechsel möchte ich deshalb zum Anlass nehmen, allen ganz herzlich zu danken, die an der Gestaltung unserer
Gemeinde beteiligt sind. Insbesondere dem Engagement und der Tatkraft unserer Vereine, Kirchen, Schulen, Kindergärten
und sonstigen Organisationen verdanken wir, dass Plüderhausen eine attraktive und lebenswerte Gemeinde ist. Auch den
Mitgliedern unserer Feuerwehr, des DRK-Ortsvereins sowie den vielen ehrenamtlichen Helfern im sozialen Bereich gilt mein
Dank für den uneigennützigen Dienst für ihre Mitbürger.
Im Namen der Gemeinde, des Gemeinderats und persönlich wünsche ich Ihnen ein friedliches, fröhliches und gesegnetes
Weihnachtsfest, einen guten Jahreswechsel sowie ein erfolgreiches Jahr 2025.

Herzliche Grüße

Ihr
Benjamin Treiber
Bürgermeister

Amelie Völker
Stukkateurmeisterin · Restauratorin

Tel. 0170 / 8320756
stuck-voelker@web.de · stuckateur-voelker.de

Dämmen und sich wohlfühlen!
Wärmedämmung · Innenputz und Fassade

Altbausanierung

Konrad-Hornschuch-Str. 69  | Urbach  | 07181 86899   |  www.schmid-raumaustattung.de  

DANKE

Ruhe und Gelassenheit. Ein Wunsch 
für meine Kunden für die Weihnachtszeit und
den Jahreswechsel. Mit einem Dankeschön
für Ihr Vertrauen und Ihrer Zufriedenheit.

    

 

    

 

    

 

69  .onrad-Hornschuch-Strr.K | Urbach  | 07181 

senheit. Ein WunschRuhe und Gelas
für meine Kunden für die W

echsel. Mit einem Dankeswden Jahr
aue   ertrrauen und Ihrfür Ihr V

    

 

86899   07181 | .schmid-raumaustattung.de   www

DAN

senheit. Ein Wunsch
eihnachtszeit undfür meine Kunden für die W

eschönechsel. Mit einem Dank
er Zufriedenheit.en und Ihr  rer Zufriedenheit.

    

 

.schmid-raumaustattung.de 

Lorch
Hauptstraße 20

Öffnungszeiten:
Mo. - Fr. 9.30 - 18.00 Uhr · Sa. 9.30 - 13.00 Uhr · durchgehend geöffnet

BetriebsferienBetriebsferien
23.12.2024 - 03.01.2025
23.12.2024 - 03.01.2025

 
Digitale Druckvorstufe
Druck · Weiterverarbeitung

Inhaber: Jörg Henger
Gmünder Straße 19
73655 Plüderhausen
Telefon 07181/ 99 87 00
Telefax 07181/ 8 1141
druckerei@geiger-freudenreich.de
www.geiger-freudenreich.de

Anzeigenannahme
In den Kalenderwochen 52/2024 und 1/2025

erscheint kein Mitteilungsblatt
in Lorch und Plüderhausen.

Die nächsten Mitteilungsblätter werden in der 
Woche 2/2025 veröffentlicht.
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07181 - 99 58 17

Hauptstraße 12
73655 Plüderhausen
www.dietrich-bestattungen.de
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Wir danken unseren Kunden für die vertrauensvolle,
konstruktive und gute Zusammenarbeit

im vergangenen Jahr.

Lassen Sie uns gemeinsam das Jahr 2025
mit Zuversicht und Stärke angehen.

Unseren Kunden, Freunden und Bekannten
wünschen wir Gesundheit, Zufriedenheit,

privaten und geschäftlichen Erfolg.

Eisenbraun, Nielsen & Rieger GmbH · Mühlstraße 92 · 73547 Lorch-Waldhausen 
Telefon (0 71 72) 91 90 70 · info@enr-haustechnik.de · enr-haustechnik.de

WA S S E R  ·  WÄ R M E  ·  E N E R G I E  ·  KO M P L E T T LÖ S U N G E N

Seit
1960

&

&

Eisenbraun, Nielsen & Rieger GmbH

Nach genau 40 Jahren leiden-
schaftlicher Arbeit in der Hei-
zungs- und Sanitärbranche rich-
tet Jürgen Eisenbraun folgende 
wichtige Mitteilung an die Kun-
den und Geschäftspartner seines 
Betriebs:
�Mit einem Gefühl von Stolz und 
Dankbarkeit blicke ich auf die 
vielen Jahre zurück, in denen 
ich das Unternehmen betreuen 
und führen durfte. Zum 1. Januar 

-
ma in die Eisenbraun, Nielsen & 
Rieger GmbH einbringen. Um ei-
nen reibungslosen Übergang zu 

gewährleisten, werde ich weiter-
hin aktiv tätig sein. Ich bin froh, 
zusammen mit Florian Nielsen 
und Christian Rieger eine geeig-
nete Lösung für die Zukunft ge-
funden zu haben, die die besten 
Voraussetzungen für den weite-
ren gemeinsamen Erfolg schafft.
Die bisherigen Räumlichkeiten 
bleiben unverändert, sodass Sie 
weiterhin die gewohnte Anlauf-
stelle für Ihre Anliegen haben 
werden. Darüber hinaus dürfen 
Sie sich auf eine Erweiterung der 
angebotenen Leistungen, z. Bsp. 
PV-Anlagen, freuen, die darauf 

abzielt, Ihre Bedürfnisse noch 
besser zu erfüllen.
Ich möchte mich herzlich bei Ih-
nen für das entgegengebrachte 
Vertrauen bedanken. Ihre Zufrie-
denheit lag mir stets am Herzen. 
Für Fragen oder Anliegen stehe 

ich Ihnen weiterhin gerne zur 
Verfügung. Vielen Dank für Ihr 
Verständnis und Ihre Treue.
Mit freundlichen Grüßen,
Jürgen Eisenbraun
mit Florian Nielsen 
und Christian Rieger.�

Traditionsbetrieb sichert seine 
Zukunft durch Fusion mit jungem 

Unternehmen
Jürgen Eisenbraun bringt seinen Lorcher

Heizungs- und Sanitärbetrieb in GmbH ein

Die Räumlichkeiten des 
Heizungs- und Sanitärbe-
triebs bleiben am Stamm-
sitz in Lorch-Waldhausen.
Foto: fg

Heizung · Sanitär · Solar
Steinbeisstr. 4 · 73660 Urbach · Tel. 0 71 81 / 8 16 78 · www.reik-urbach.de

Wir wünschen allen Kunden
und Freunden ein frohes
Weihnachtsfest und ein
glückliches neues Jahr!

Wir sind auch über die Feiertage für Sie da.
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 Amtliche Mitteilungen

Gemeinde Plüderhausen
Rems-Murr Kreis

Satzung zur Regelung des 
Kostenersatzes für Leistungen 
der Freiwilligen Feuerwehr der 
Gemeinde Plüderhausen
- Feuerwehr-Kostenersatz-Satzung – FwKS-

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Würt-
temberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581, ber. 
S. 698), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung 
vom 12. November 2024 (GBl. 2024 S. 98), in Verbindung 
mit dem Feuerwehrgesetz Baden-Württemberg (FwG) in 
der Fassung vom 2. März 2010 (GBl. S. 333), zuletzt geän-
dert durch Artikel 12 des Gesetzes vom 21. Mai 2019 (GBl. S. 
161) hat der Gemeinderat der Gemeinde Plüderhausen am 
12.12.2024 folgende Satzung beschlossen:

Bemerkung:
Auf männlich-weibliche Doppelform wird zur besseren 
Lesbarkeit verzichtet, die weibliche Form ist jeweils mitge-
meint.

§ 1 Geltungsbereich

(1) Diese Satzung regelt die Kostenersatzpfl icht für die 
Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr Plüderhausen (im 
Folgenden Feuerwehr genannt).

(2) Ersatzansprüche nach anderen Vorschriften bleiben un-
berührt.

§ 2 Aufgaben der Feuerwehr

(1) Die Feuerwehr hat

1. bei Schadenfeuer (Bränden) und öffentlichen Not-
ständen Hilfe zu leisten und den Einzelnen und das 
Gemeinwesen vor hierbei drohenden Gefahren zu 
schützen und

2. zur Rettung von Menschen und Tieren aus lebensbe-
drohlichen Lagen technische Hilfe zu leisten.

 Ein öffentlicher Notstand ist ein durch ein Naturereig-
nis, einen Unglücksfall oder dergleichen verursachtes 
Ereignis, das zu einer gegenwärtigen oder unmittel-
bar bevorstehenden Gefahr für das Leben und die 
Gesundheit von Menschen und Tieren oder für ande-
re wesentliche Rechtsgüter führt, von dem die Allge-
meinheit, also eine unbestimmte und nicht bestimm-
bare Anzahl von Personen, unmittelbar betroffen ist 
und bei dem der Eintritt der Gefahr oder des Scha-
dens nur durch außergewöhnliche Sofortmaßnahmen 
beseitigt oder verhindert werden kann.

(2) Die Feuerwehr kann ferner durch die Gemeinde beauf-
tragt werden

1. mit der Abwehr von Gefahren bei anderen Notlagen 
für Menschen, Tiere und Schiffe und

2. mit Maßnahmen der Brandverhütung, insbesondere 
der Brandschutzaufklärung und -erziehung sowie der 
Brandsicherheitswache.

§ 3 Kostenersatzpflicht

(1) Einsätze der Feuerwehr nach § 2 Absatz 1 sind unent-
geltlich, soweit nicht in Satz 2 etwas anderes bestimmt 
ist. Kostenersatz wird verlangt:

1. vom Verursacher, wenn er die Gefahr oder den Scha-
den vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt hat,

2. vom Fahrzeughalter, wenn der Einsatz durch den 
Betrieb von Kraftfahrzeugen, Anhängefahrzeugen, 
Schienen-, Luft- oder Wasserkraftfahrzeugen verur-
sacht wurde,

3. vom Betriebsinhaber für Kosten der Sonderlösch- und 
-einsatzmittel, die bei einem Brand in einem Gewerbe- 
oder Industriebetrieb anfallen,

4. vom Betreiber, wenn die Gefahr oder der Schaden 
beim Umgang mit Gefahrstoffen oder wassergefähr-
denden Stoffen für gewerbliche oder militärische 
Zwecke entstand,

5. von der Person, die ohne Vorliegen eines Scha-
densereignisses die Feuerwehr vorsätzlich oder infol-
ge grob fahrlässiger Unkenntnis der Tatsachen alar-
miert hat,

6. vom Betreiber, wenn der Einsatz durch einen Alarm 
einer Brandmeldeanlage oder einer anderen techni-
schen Anlage zur Erkennung von Bränden oder zur 
Warnung bei Bränden mit automatischer Übertra-
gung des Alarms an eine ständig besetzte Stelle aus-
gelöst wurde, ohne dass ein Schadenfeuer vorlag,

7. vom Fahrzeughalter, wenn der Einsatz durch ei-
nen Notruf ausgelöst wurde, der über ein in einem 
Kraftfahrzeug installiertes System zum Absetzen ei-
nes automatischen Notrufs oder zur automatischen 
Übertragung einer Notfallmeldung an eine ständig 
besetzte Stelle eingegangen ist, ohne dass ein Scha-
densereignis im Sinne von § 2 Absatz 1 FwG vorlag.

 In den Fällen der Nummern 1 und 5 gelten § 6 Absätze 
2 und 3 des Polizeigesetzes des Landes Baden-Würt-
temberg (PolG) entsprechend.

(2) Für Einsätze nach § 2 Absatz 2 wird Kostenersatz ver-
langt. Kostenersatzpfl ichtig ist

1. derjenige, dessen Verhalten die Leistung erforderlich 
gemacht hat; § 6 Absätze 2 und 3 des PolG gelten 
entsprechend,

2. der Eigentümer der Sache, deren Zustand die Leis-
tung erforderlich gemacht hat, oder derjenige, der die 
tatsächliche Gewalt über eine solche Sache ausübt,

3. derjenige, in dessen Interesse die Leistung erbracht 
wurde,

4. abweichend von den Nummern 1 bis 3 der Fahrzeug-
halter, wenn der Einsatz durch den Betrieb von Kraft-
fahrzeugen, Anhängefahrzeugen, Schienen-, Luft- 
oder Wasserkraftfahrzeugen verursacht wurde.

(3) Ersatz der Kosten soll nicht verlangt werden, soweit dies 
eine unbillige Härte wäre oder im öffentlichen Interesse 
liegt.

§ 4 Überlandhilfe

Bei Überlandhilfe im Sinne von § 26 FwG gilt der Öffentlich-
rechtliche Vertrag zur Regelung des Kostenersatzes der 
Überlandhilfe innerhalb des Rems-Murr-Kreises (Zusam-
menarbeit der Gemeinden bei der Aufgabenerfüllung im 
Feuerwehrwesen im Rems-Murr-Kreis) in seiner zum Ein-
satzzeitpunkt gültigen Fassung.
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Wir haben vom 24.12.24 – 01.01.25 geschlossen.
Ab 02.01.2025 sind wir wieder für Sie da! 

Di, Mi, Do, Fr 10:00 – 12:30 & 14:30 – 18:00 Uhr
Sa   9:00 – 12:30 Uhr
Montags geschlossen

Hausmann Brillen & Contaktlinsen · Karlsplatz 10 · 73547 Lorch
Tel.: 07172/22225 · info@hausmannbrillen.de

Zum Weihnachtsfest besinnliche Stunden,  
zum Jahresende besten Dank für Ihr Vertrauen und Treue,  
zum neuen Jahr vor allem Gesundheit, Glück und Erfolg!

Das alles wünscht Ihnen und Ihren Familien  
das Hausmann Team 

Frohe Weihnachten Frohe Weihnachten 
und einen guten Durchblick im neuen Jahr.

Balkon & Beetpfl anzen
Erden & Dünger
Trauerfl oristik
Dekorationen
Zimmerpfl anzen
Schnittblumen
Südfrüchte
Obst & Gemüse

Pfl anzen &
Gemüse-Oase

Stüber
Konrad-Hornschuch-Str. 34 · 73660 Urbach
Tel. (07181) 81383 · gartenbau-stueber.de

All unseren Kunden,
Freunden und Bekannten

wünschen wir frohe Weihnachten
und die besten Wünsche für das neue Jahr.

Urlaub vom 27.12.2024 - 05.02.2025

Pfl anzen &
Gemüse-Oase

All unseren Kunden,
Freunden und Bekannten

wünschen wir frohe Weihnachten
und die besten Wünsche für das neue Jahr.

Urlaub vom 27.12.2024 - 05.02.2025

Balkon & Beetpfl anzen
Erden & Dünger
Trauerfl oristik
Dekorationen

All unseren Kunden,
Freunden und Bekannten

wünschen wir frohe Weihnachten
und die besten Wünsche für das neue Jahr.

Urlaub vom 27.12.2024 - 05.02.2025

Wir sagen Danke
für Ihr Vertrauen

und wünschen ein
frohes Fest und ein 

glückliches neues Jahr.

Brunnenrain 25 · 73655 Plüderhausen
Telefon (0 71 81) 8 15 69 · info@proschka-sanitaer.de

www.proschka-sanitaer.de

Malermeister Neurohr
Wittumhof 11
73655 Plüderhausen
Tel. 07181/87004

maler-neurohr@onlinehome.de
www.maler-neurohr.de

Malermeister Neurohr
Wittumhof 11
73655 Plüderhausen
Tel. 07181/87004

maler-neurohr@onlinehome.de
www.maler-neurohr.de

FARBENFROHE WEIHNACHTEN

Eine besinnliche Weihnacht, ein zufriedenes Nachdenken 
über Vergangenes, ein wenig Glaube an das Morgen und 
Hoffnung für die Zukunft wünschen wir von ganzem Herzen.

Unser Team dankt für die vertrauensvolle Zusammenarbeit. 
Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie ein frohes Weihnachts-
fest und ein gutes, erfolgreiches neues Jahr.

Ihr Team von

NEUROHR
Malermeister Neurohr
Wittumhof 11
73655 Plüderhausen
Tel. 07181/87004

maler-neurohr@onlinehome.de
www.maler-neurohr.de
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§ 5 Höhe des Kostenersatzes

(1) Der Kostenersatz wird in Stundensätzen für Einsatzkräf-
te und Feuerwehrfahrzeuge nach Maßgabe des § 34 Ab-
sätze 4 bis 8 FwG erhoben. Die Höhe der einzelnen Kos-
tenersätze ergibt sich aus dem in der Anlage zu dieser 
Satzung beigefügten Verzeichnis.

(2) Für die Erhebung der Kosten für Einsatzkräfte werden 
Durchschnittssätze festgelegt.

(3) Für die normierten und mit diesen vergleichbaren Feu-
erwehrfahrzeugen gelten gemäß § 34 Absatz 8 FwG die 
pauschalen Stundensätze der Verordnung des Innenmi-
nisteriums Baden-Württemberg über den Kostenersatz 
für Einsätze der Feuerwehr (VOKeFw) in der jeweils 
geltenden Fassung. Für die übrigen Fahrzeuge ergeben 
sich die Kostenersätze aus dem in der Anlage zu dieser 
Satzung beigefügten Verzeichnis.

(4) Die Einsatzdauer beginnt
1. bei den Kosten für Einsatzkräfte mit der Alarmierung 

(Beginn des Einsatzes) und endet nach Wiederherstel-
lung der Einsatzbereitschaft einschließlich der not-
wendigen Aufräumungs-, Reinigungs- und Ruhezeiten.

 Notwendige Ruhezeiten zur Widerherstellung der 
physischen und psychischen Leistungs- und Einsatz-
bereitschaft sind im Einzelfall zu prüfen. Insbeson-
dere nach Einsätzen in den Nachtstunden (zwischen 
22.00 und 6.00 Uhr) hat der Einsatzleiter zu gewähr-
leisten, dass den Einsatzkräften so viel Zeit zur Er-
holung belassen wird, wie zur Wiederherstellung der 
vollen Arbeitsfähigkeit erforderlich ist.

2. bei Fahrzeugen mit der Abfahrt aus dem Feuerwehr-
gerätehaus und endet nach der Wiederherstellung 
der Einsatzbereitschaft einschließlich Reinigungs-, 
Prüfungs-, Reparatur- und sonstiger Zeiten, die sich 
daraus ergeben, dass Feuerwehrfahrzeuge wieder 
einsatzfähig gemacht werden.

(5) Die Stundensätze werden halbstundenweise abgerech-
net. Angefangene Stunden werden bis zu 30 Minuten auf 
halbe Stunden, darüber hinaus auf volle Stunden aufge-
rundet.

(6) Daneben kann Ersatz verlangt werden für
1. von der Gemeinde für den Einsatz von Hilfe leisten-

den Gemeinde- und Werkfeuerwehren oder anderen 
Hilfe leistenden Einrichtungen und Organisationen 
erstattete Kosten,

2. die Kosten der Sonderlösch- und Einsatzmittel nach § 
3 Absatz 1 Satz 2 Nr.3,

3. sonstige durch den Einsatz verursachte notwendige 
Kosten und Auslagen. Hierzu gehören insbesondere 
die durch die Hilfeleistung herangezogener und nicht 
durch Nr. 1 erfasster Dritter, die Verwendung beson-
derer Lösch- und Einsatzmittel und die Reparatur 
oder den Ersatz besonderer Ausrüstungen entstan-
denen Kosten und Auslagen.

(7) Für die Erhebung eines Kostenersatzes wird eine ein-
malige Verwaltungsgebühr erhoben. Es wird auf die 
Satzung über die Erhebung von Verwaltungsgebühren 
der Gemeinde Plüderhausen (Verwaltungsgebührensat-
zung) in Ihrer jeweils gültigen Fassung verwiesen.

§ 6 Entstehen, Festsetzung und Fälligkeit 
der Kostenschuld

(1) Die Verpfl ichtung zum Kostenersatz entsteht mit Been-
digung der Inanspruchnahme der Feuerwehr.

(2) Der Kostenersatz wird durch Verwaltungsakt festge-
setzt.

(3) Der Kostenersatz wird zu dem im Kostenbescheid ge-
nannten Zeitpunkt fällig.

§ 7 Umsatzsteuer

Soweit Leistungen, die den in dieser Satzung festgelegten 
Abgaben, Kostenersätzen und sonstigen Einnahmen (Ent-
gelten) zugrunde liegen, umsatzsteuerpfl ichtig sind, tritt zu 
den Entgelten noch die Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) in 
der im Umsatzsteuergesetz jeweils festgelegten Höhe.

§ 8 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01.01.2025 in Kraft. Gleichzeitig tritt 
die Satzung zur Regelung des Kostenersatzes für Leistun-
gen der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Plüderhausen 
- Feuerwehr-Kostenersatz-Satzung (FwKS) vom 08.03.2018 
außer Kraft.

Ausgefertigt:
Plüderhausen, den 13.12.2024

Gez. Benjamin Treiber
Bürgermeister

Hinweis nach § 4 Absatz 4 GemO:
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg 
(GemO) oder aufgrund der GemO beim Zustandekommen 
dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, 
wenn sie nicht schriftlich oder elektronisch innerhalb eines 
Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber 
der Gemeinde geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, 
der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies 
gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der 
Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der 
Satzung verletzt worden sind.

Anlage 1

Kostenersatzverzeichnis
zu § 5 Absatz 1 der Satzung zur Regelung 

des Kostenersatzes für Leistungen 
der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde 

Plüderhausen vom 12.12.2024
Für die Leistung der Feuerwehr werden folgende Kosten 
berechnet:

1. Personalkosten
a) Feuerwehrangehörige (pro Person, 

je Stunde) 26,00 Euro
b) Brandsicherheitswache (pro Person, 

je Stunde) 27,00 Euro

2. Fahrzeugkosten
Für die genormten Fahrzeuge der Feuerwehr gelten die 
Pauschalsätze der Verordnung des Innenministeriums über 
den Kostenersatz für Einsätze der Feuerwehr (VOKeFw) in 
der jeweils gültigen Fassung. Zum 25.04.2024 gelten die 
nachfolgend aufgeführten Kostensätze gem. VOKeFw vom 
11.03.2024 (GBl. 2024 Nr. 21).

Diese lauten wie folgt:

Je Stunde und Fahrzeug inkl. Beladung/Geräte:
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Gartenpfleger
„Alles, was zur Gartenarbeit gehört,

wird zuverlässig & ordentlich erledigt!“

Landschaftsgärtner Ekinci
Im Fuggerle 70 · 73525 Schwäb. Gmünd

Handy-Nr.: 0176 / 341 162 38
E-Mail: ekinciali536@gmail.com

Sonnige
2,5-Zimmer-Wohnung

mit EBK, Keller, Balkon und 
Stellplatz in ruhiger Wohnlage in 
Lorch-Haldenberg ab 01.04.25

an NR zu vermieten.
Kaltmiete 550 � / NK 150 �

Tel. 07172 / 187412 ab 16 Uhr

Christa’s Hoflädle aktuell
Bauernhof & Gemüseanbau

Sa. 9 - 12 Uhr
Unser beliebtes Rindfleisch!

Über die Feiertage ist die
Selbstbedienung geöffnet!

Fam. Fila, Lorch, Schießhausstraße 20
Telefon 0176 / 84 309 835

Urlaub vom 30.12.2024 bis 06.01.2025

    

 

GMBH

 
 

Frohe Weihnachten &
einen guten Rutsch ins neue Jahr!

Wir bedanken uns recht herzlich bei unseren Kunden, 
Angehörigen und Geschäftspartnern für die tolle 

Zusammenarbeit und das Vertrauen im vergangenen Jahr.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Lieben eine schöne 

Weihnachtszeit und ein glückliches, gesundes neues Jahr.

Saskia Kelemen & das gesamte Team
vom Pflegedienst Kelemen

Tel. 07181 / 994 95 45 · info@pflegedienst-kelemen.de



Hauptstraße 37 
73655 PLÜDERHAUSEN 

Telefon 07181 2079310
Inhaberin: Annika Michl

Jetzt höre ich  
endlich wieder  
jedes Geheimnis,  
das er mir 
anvertraut!�

 

 
  

www.michl-hoersysteme.de

Machen Sie  
jetzt einen  

KOSTENLOSEN  
Hörtest!
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Win� r, W� hnacht, Jahr� � chs� :Win�r, W�hnacht, Jahr��chs�:
Z� t um Dan	  zu � gen fürZ�t um Dan	 zu �gen für
angeneh�  K� tak�  und fürangeneh� K�tak� und für
Ihr V� trauen. Wir wün� hen IhnenIhr V�trauen. Wir wün�hen Ihnen
� n � � �  und g�  gne� s F� t.�n ��� und g�gne�s F�t.

Am Niederfeld 1 · 73614 Schorndorf-Haubersbronn
Telefon 0 71 81 2 48 22 · fezer-fl iesen@t-online.de

Bäder · Renovierungen · Naturstein · Balkone

Reifenhandel

Klimaservice

HU/AU-Service

Bremsendienst

KFZ-Reparaturen
 aller Fabrikate

Birkenallee 62
73655 Plüderhausen

Tel.: 0 71 81 / 8 56 33
Fax: 0 71 81 / 60 67 693

E-Mail:
kfz-service.anton@gmx.de

KFZ-Service Anton
KFZ-Meisterbetrieb

Ein frohes Weihnachtsfest und alles Gute für
das Jahr 2025 wünscht Ihnen das

Kfz-Service-Team Anton

       

 

 
 

 

       

 

 
 

 

       

 

 
 

 

       

 

 
 

 

       

 

 
 

 

       

 

 
 

 

       

 

 
 

 

       

 

 
 

 

       

 

 
 

 

Frohe weihnachten wünscht ihnen die

Telefon 071 81 / 99 39 701
www.logopaedie-reittherapie.de

im Praxiszentrum Plüderhausen
Hauptstr. 48 · 73655 Plüderhausen
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a) HLF 20 § 1 Abs. 1 Nr. 12  236,00 €
b) TSF-W § 1 Abs. 1 Nr. 7  99,00 €
c) LF 10/6 § 1 Abs. 1 Nr. 9  172,00 €
d) LF 10 § 1 Abs. 1 Nr. 9  172,00 €
e) MZF § 1 Abs. 2 i.V.m. § 1 Abs. 1 Nr. 1  98,00 €
f) GWT § 1 Abs.1 Nr. 22 lit. b)  84,00 €
g) MTW § 1 Abs. 1 Nr. 4  34,00 €

Die oben genannten Sätze gelten auch für Feuerwehrfahr-
zeuge, die mit den dort Genannten in ihrem taktischen Ein-
satzwert, ihrer zulässigen Gesamtmasse und ihrer techni-
schen Beladung vergleichbar sind.

3. Verbrauchsmaterialien & sonstige Kosten

Verbrauchsmaterialien und sonstige benötigte Materialien 
werden zusätzlich zu den entstandenen Kostenersätzen ge-
mäß § 34 Absatz 4 Satz 3 FwG festgesetzt. Hierbei werden 
die tatsächlichen Kosten angesetzt. Es wird auf § 5 Absatz 6 
der Satzung verwiesen.

Gemeinde Plüderhausen
Rems-Murr Kreis

Satzung über die Entschädigung der 
ehrenamtlich tätigen Angehörigen der 
Freiwilligen Feuerwehr Plüder hausen
Feuerwehr-Entschädigungssatzung (FwES)
Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Würt-
temberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581, ber. 
S. 698), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung 
vom 12. November 2024 (GBl. 2024 S. 98), in Verbindung 
mit § 16 des Feuerwehrgesetzes Baden-Württemberg (FwG) 
in der Fassung vom 2. März 2010 (GBl. S. 333), zuletzt geän-
dert durch Artikel 12 des Gesetzes vom 21. Mai 2019 (GBl. S. 
161) hat der Gemeinderat der Gemeinde Plüderhausen am 
12.12.2024 folgende Satzung beschlossen:

Bemerkung:
Auf männlich-weibliche Doppelform wird zur besseren Les-
barkeit verzichtet, die weibliche Form ist jeweils mitgemeint. 

§ 1 Entschädigung für Einsätze

(1) Die ehrenamtlich tätigen Angehörigen der Freiwilligen 
Feuerwehr Plüderhausen (im Folgenden Feuerwehr ge-
nannt) erhalten für Einsätze („Pflichtaufgaben“ gem. § 
2 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 FwG) auf Antrag ihre Auslagen 
und ihren Verdienstausfall als Aufwandsentschädigung 
nach einem einheitlichen Durchschnittssatz ersetzt; die-
ser beträgt für jede volle Stunde 17,00 €. 

(2) Die ehrenamtlich tätigen Angehörigen der Feuerwehr er-
halten für die Durchführung der Brandsicherheitswache 
nach § 2 Abs. 2 Nummer 2 FwG auf Antrag ihre Auslagen 
und ihren Verdienstausfall als Aufwandsentschädigung 
nach einem einheitlichen Durchschnittssatz in Höhe von 
18,00 € für jede volle Stunde ersetzt.

(3) Der Berechnung der Zeit ist die Dauer des Einsatzes 
von der Alarmierung bis zum Einsatzende zugrunde zu 
legen. Angefangene Stunden werden auf volle Stunden 
aufgerundet. Werden die ehrenamtlich tätigen Angehö-
rigen der Feuerwehr in Bereitschaft versetzt, so wird die 
Dauer des Einsatzes an der Versetzung in Einsatzbereit-
schaft und deren Auflösung bemessen. 

(4) Für „Kann-Aufgaben“ (gem. § 2 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 
FwG, insbesondere hinsichtlich der Brandsicherheitswa-
che) gelten die Bestimmungen der Abs. 1 und 2 einspre-
chend. 

(5) Für Einsätze mit einer Dauer von mehr als 2 aufeinander 
folgenden Tagen werden der entstehende Verdienstaus-
fall und die notwendigen Auslagen in tatsächlicher Hö-
he ersetzt (§ 16 Abs. 4 FwG). Wenn der Verdienstausfall 
nicht nachweisbar ist, wird pro Tag eine Entschädigung 
von 170,00 € gewährt. 

(6) Benötigt ein Feuerwehrangehöriger nach einem Einsatz 
eine Ruhezeit so wird diese auf Antrag nach einem ein-
heitlichen Durchschnittssatz gem. § 1 Abs. 1 ersetzt.

 Notwendige Ruhezeiten zur Widerherstellung der phy-
sischen und psychischen Leistungs- und Einsatzbereit-
schaft sind im Einzelfall zu prüfen. Insbesondere nach 
Einsätzen in den Nachtstunden (zwischen 22.00 und 
6.00 Uhr) hat der Einsatzleiter zu gewährleisten, dass 
den Einsatzkräften so viel Zeit zur Erholung belassen 
wird, wie zur Wiederherstellung der vollen Arbeitsfähig-
keit erforderlich ist.

(7) Dauert ein Einsatz der Feuerwehr über vier Stunden und 
ist der Einsatzort Plüderhausen, so leistet die Gemeinde 
gem. § 16 Abs. 1 S. 4 FwG einen Erfrischungszuschuss.

(8) Personen, die keinen Verdienst haben und den Haushalt 
führen (gem. § 16 Abs. 1 S. 3 FwG), erhalten für das durch 
den Feuerwehrdienst entstandene Zeitversäumnis eine 
Entschädigung in entsprechender Anwendung der Abs. 1 
und 2.

§ 2 Entschädigung für Aus- und Fortbildungslehrgänge

(1) Für die Teilnahme an Aus- und Fortbildungslehrgängen 
mit einer Dauer von bis zu 10 Stunden wird auf Antrag 
als Aufwandsentschädigung für Auslagen und ihren Ver-
dienstausfall ein einheitlicher Durchschnittssatz von 17 € 
je volle Stunde gewährt. 

(2) Der Berechnung der Zeit ist die Dauer des Aus- und Fort-
bildungslehrgangs vom Unterrichtsbeginn bis -ende zu-
grunde zulegen. Angefangene Stunden werden auf volle 
Stunden aufgerundet. 

(3) Bei Aus- und Fortbildungslehrgängen außerhalb des Ge-
meindegebietes erhalten die ehrenamtlich tätigen Ange-
hörigen der Feuerwehr neben der Entschädigung nach 
Abs. 1 eine Erstattung der Fahrkosten der zweiten Klasse 
oder eine Wegstrecken- und Mitnahmeentschädigung in 
entsprechender Anwendung des Landesreisekostenge-
setzes in seiner jeweiligen Fassung, soweit Reisekosten 
nicht anderweitig erstattet werden. 

(4) Für Aus- und Fortbildungslehrgänge mit einer Dauer von 
mehr als zwei aufeinander folgenden Tagen werden der 
entstehende Verdienstausfall und die notwendigen Aus-
lagen in tatsächlicher Höhe ersetzt (§ 16 Abs. 4 FwG). 
Wenn der Verdienstausfall nicht nachweisbar ist, wird 
pro Tag eine Entschädigung von 170,00 € gewährt. 

(5) Für die Teilnahme an folgenden Aus- und Fortbildungs-
lehrgängen auf Landkreisebene werden auf Antrag nach 
abgeschlossenem Lehrgang für Auslagen pauschal ge-
währt:

 Truppmann Teil 1 200 €
 Truppmann Teil 2 100 €
 Atemschutzgeräteträger 75 €
 Sprechfunker 50 €
 Maschinist 100 €
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§ 3 Zusätzliche Entschädigung

(1) Die nachfolgend genannten ehrenamtlich in der Aus- 
und Fortbildung tätigen Angehörigen der Feuerwehr, die 
durch diese Tätigkeit über das übliche Maß Feuerwehr-
dienst leisten, erhalten eine zusätzliche Entschädigung 
im Sinne des § 16 Abs. 2 FwG als Aufwandsentschädi-
gung für Übungsleiter:

a) Feuerwehrkommandant/ Abteilungs-
kommandant Plüderhausen 1.275 €/Jahr

b) Stellvertretender Feuerwehr-
kommandant 900 €/Jahr

c) Abteilungskommandant Walkersbach 375 €/Jahr

d) Stellvertretender Abteilungskommandant 
Walkersbach 190 €/Jahr

e) Jugendfeuerwehrwart / Leiter Jugend-
feuerwehr Plüderhausen 415 €/Jahr

f) Stellvertretender Jugendfeuerwehrwart 160 €/Jahr

g) Leiter Jugendfeuerwehr Walkersbach 160 €/Jahr

h) Gerätewart 800 €/Jahr

i) Erster stellvertretender Gerätewart 400 €/Jahr

j) Zweiter stellvertretender Gerätewart 200 €/Jahr

(2) Die nachfolgend genannten ehrenamtlich tätigen Ange-
hörigen der Feuerwehr, die durch andere Tätigkeiten als 
in der Aus- und Fortbildung über das übliche Maß hinaus 
Feuerwehrdienst leisten, erhalten gegebenenfalls neben 
der Entschädigung nach Abs. 1 eine zusätzliche Entschä-
digung im Sinne des § 16 Abs. 2 FwG als Aufwandsent-
schädigung:

a) Feuerwehrkommandant/ Abteilungs-
kommandant Plüderhausen 850 €/Jahr

b) Stellvertretender Feuerwehr-
kommandant 600 €/Jahr

c) Abteilungskommandant Walkersbach 250 €/Jahr

d) Stellvertretender Abteilungs-
kommandant Walkersbach 125 €/Jahr

e) Schriftführer Plüderhausen 375 €/Jahr

f) Stellvertretender Schriftführer 
Plüderhausen 125 €/Jahr

g) Schriftführer Walkersbach 75 €/Jahr

h) Kassenverwalter Plüderhausen 375 €/Jahr

i) Stellvertretender Kassenverwalter 
Plüderhausen 125 €/Jahr

j) Kassenverwalter Walkersbach 75 €/Jahr

k) Gerätewarte, Funkwart, Zeugwart, 
Atemschutzgerätewart und Stellvertreter 17 €/h
(je geleistete volle Stunde)

l) Gerätewart IT und Stellvertreter 17 €/h 
(je geleistete volle Stunde)

§ 4 Zuschuss an die Kameradschaftskasse 

Zur Abgeltung des Aufwands für notwendige Feuerwehr-
übungen und erforderliche Alarmbereitschaftsdienste wird 
ein pauschaler Zuschuss von 70 €/Jahr je aktive ehrenamt-
lich tätigen Angehörigen der Feuerwehr bezahlt. Stichtag ist 
jeweils der 1. Oktober eines jeden Jahres. Die Mannschafts-
stärken sind von den Abteilungskommandanten jeweils 
schriftlich zu melden. 

Je Mitglied des Kameradschaftsbundes wird ein jährlicher 
Zuschuss von 15 € je Mitglied gewährt. 

§ 5 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt zum 01.01.2025 in Kraft. Gleichzeitig 
tritt die Satzung über die Entschädigung der ehrenamt-
lich tätigen Angehörigen der Gemeindefeuerwehr Plüder-
hausen – Feuerwehr-Entschädigungs-satzung (FwES) vom 
08.03.2018 außer Kraft.

Ausgefertigt:
Plüderhausen, den 13.12.2024

Gez. Benjamin Treiber
Bürgermeister

Hinweis nach § 4 Absatz 4 GemO:
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg 
oder aufgrund der Gemeindeordnung beim Zustandekom-
men dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 Gemeindeordnung 
unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich oder elektronisch in-
nerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Sat-
zung gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden ist; 
der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu 
bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die 
Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder Bekannt-
machung der Satzung verletzt worden sind.

Gemeinde Plüderhausen
Rems-Murr-Kreis

Satzung über die Erhebung der 
Grundsteuer und Gewerbesteuer
(Hebesatzsatzung)
Auf Grund von § 4 der Gemeindeordnung und §§ 2 und 9 
des Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg in 
Verbindung mit §§ 1, 50 und 52 des Landesgrundsteuerge-
setzes für Baden-Württemberg und §§ 1, 4 und 16 des Ge-
werbesteuergesetzes hat der Gemeinde-rat der Gemeinde 
Plüderhausen am 12.12.2024 folgende Satzung beschlossen:

§ 1 Steuererhebung

(1) Die Gemeinde Plüderhausen erhebt von dem in ihrem 
Gebiet liegenden Grundbe-sitz Grundsteuer nach den 
Vorschriften des Landesgrundsteuergesetzes für Ba-
den-Württemberg.

(2) Sie erhebt Gewerbesteuer nach den Vorschriften des 
Gewerbesteuergesetzes von den stehenden Gewerbebe-
trieben mit Betriebsstätte in der Gemeinde Plüderhau-
sen und den Reisegewerbebetrieben mit Mittelpunkt der 
gewerblichen Tätigkeit in der Gemeinde Plüderhausen.

§ 2 Steuerhebesätze

Die Hebesätze werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
a) für die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft 

(Grundsteuer A) auf 395 v.H.,
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 176 v.H.,

2. für die Gewerbesteuer auf 395 v.H.
 der Steuermessbeträge.

§ 3 Geltungsdauer

Die in § 2 festgelegten Hebesätze gelten erstmals für das 
Kalenderjahr 2025.

35

Hauptstraße 60
Tel. 81100

Marktplatz 7
Tel. 88188

Hauptstraße 53
Tel. 82727

Jakob-Schüle-Straße 47
Tel.985480

Obere Kirchgasse 4
Tel. 99999-0

Hauptstraße 25
Tel. 4823260

Hauptstraße 21
Tel. 99861-0

Am Jahresende wollen wir uns ganz herzlich für Ihre Treue 
bedanken. Mit Ihrem Besuch bestätigen Sie unser Engagement, 

das Angebot und unseren Service. 

Ihre Vorteile: freundliche Beratung, persönliche Atmosphäre,
Parken vor der Tür � Wir freuen uns auf Sie, jeden Tag.

Noch auf Geschenkesuche?
Unsere Geschenkgutscheine kommen immer gut an.

Erhältlich und einlösbar in allen Handel aktiv-Fachgeschäften.

Plüderhausen
macht Freude

Wünsch dir was aus Plü!

Ein besinnliches und 
gesegnetes Weihnachtsfest
sowie alles Gute 
im Jahr 2019
wünscht Ihnen

CDU-Gemeindeverband Plüderhausen
Ulrich Scheurer • Marcus Weller

CDU-Gemeinderatsfraktion
Ulrich Scheurer • Markus Proschka • Michael Gomolzig

Andreas Theinert • Reiner Schiek • Susanne Pfeiffer

CDU-Kreistagsfraktion
Ulrich Scheurer

�

�

�

� �

im Jahr 2025

Ulrich Scheurer • Markus Proschka

Ulrich Scheurer • Markus Proschka • Michael Gomolzig
Andreas Theinert • Marcus Weller • Holger Schuppert

Bahnhofstraße 31 . 73547 Lorch-Waldhausen
Telefon 0 71 72 / 71 22 . Telefax  0 71 72 / 47 94
info@geiger-elektro.de . www.geiger-elektro.de

Inh. Sven Geiger

ELEKTROINSTALLATION . GEBÄUDETECHNIK . PHOTOVOLTAIK . HAUSGERÄTE

Wir wünschen Ihnen eine 
besinnliche Adventszeit und einen 
guten Rutsch ins Neue Jahr

praxis für
Iris Maunz
Staatlich geprüfte Ergotherapeutin

Im Gesundheitszentrum Lorch
Maierhofstraße 20
73547 Lorch
Telefon 071 72 / 914 06 60
info@ergotherapie-maunz.de
www.ergotherapie-maunz.de

FROHE WEIHNACHTEN
& EIN GUTES NEUES JAHR!

Liebe Patienten/Patientinnen, liebe Ärzte/Ärztinnen,

liebe Geschäftspartner/Geschäftspartnerinnen,

vielen Dank für Ihr Vertrauen im vergangenen Jahr.

Firma

Thorsten Bauer
Glasermeister
Auf der Weid 20 · Plüderhausen
Telefon 07181/8 8 1 66
glaserei-bauer@t-online.de
www.glaserei-bauer.de
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§ 4 Grundsteuerkleinbeträge

Grundsteuerkleinbeträge im Sinne des § 52 Abs. 2 des Lan-
desgrundsteuergesetzes für Baden-Württemberg werden 
fällig

a) am 15. August mit ihrem Jahresbetrag, wenn dieser 15 
Euro nicht übersteigt;

b) am 15. Februar und 15. August zu je einer Hälfte ihres Jah-
resbetrags, wenn dieser 30 Euro nicht übersteigt.

§ 5 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01.01.2025 in Kraft.

Plüderhausen, den 13.12.2024

Gez .Benjamin Treiber
Bürgermeister

Hinweis auf § 4 Abs. 4 der Gemeindeordnung
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg 
oder aufgrund der Gemeindeordnung beim Zustandekom-
men dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 Gemeindeordnung 
unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich oder elektronisch in-
nerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Sat-
zung gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden ist; 
der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu 
bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die 
Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder Bekannt-
machung der Satzung verletzt worden sind.

Satzung zur Änderung der Satzung 
über die öffentliche Abwasser­
beseitigung 
(Abwassersatzung – AbwS)
Aufgrund von § 46 Abs. 4 und 5 des Wassergesetzes für Ba-
den-Württemberg (WG), §§ 4 und 11 der Gemeindeordnung 
für Baden-Württemberg (GemO) und §§ 2, 8 Abs. 2, 11, 13, 
20 und 42 des Kommunalabgabengesetzes für Baden-Würt-
temberg (KAG) hat der Gemein-derat der Gemeinde Plüder-
hausen am 12.12.2024 folgende Satzung zur Änderung der 
Ab-wassersatzung vom 04.07.2013 beschlossen:

§ 1 Satzungsänderung:

§ 43 erhält folgende Fassung:

§ 43 Höhe der Abwassergebühren

(1)	 Die Schmutzwassergebühr (§ 41) beträgt je m³ Abwas-
ser: 2,66 €/m³.

	 Dies gilt auch für sonstige Einleitungen im Sinne von  
§ 8 Absatz 3.

(2) Die Niederschlagswassergebühr (§ 41a) beträgt je m² 
versiegelte Fläche: 0,91 €/m².

(3) Die Abwassergebühr für Abwasser, das zu einer öffent-
lichen Abwasserbehandlungsanlage gebracht wird  
(§ 39 Abs. 3), beträgt je m³ Abwasser 10,00 €.

(4) Beginnt oder endet die gebührenpflichtige Benutzung 
in den Fällen des § 41 a während des Veranlagungs-
zeitraumes, wird für jeden Kalendermonat, in dem die 
Gebührenpflicht besteht, ein Zwölftel der Jahresgebühr 
angesetzt.

§ 2 Inkrafttreten:

Diese Änderungssatzung tritt am 01.01.2025 in Kraft.

Ausgefertigt:
Plüderhausen, den 13.12.2024

Gez. Treiber
Bürgermeister

Hinweis:
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften der Gemeindeord-nung für Baden-Württemberg 
oder aufgrund der Gemeindeordnung beim Zustandekom-
men dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 Gemeindeordnung 
unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich oder elektronisch in-
nerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Sat-
zung gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden ist; 
der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu 
bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die 
Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder Bekannt-
machung der Satzung verletzt worden sind.

Inkrafttreten des Bebauungsplans 
„Hohrain Gländ I“ und der zuge­
hörigen örtlichen Bauvorschriften 
gemäß § 74 Landesbauordnung für 
Baden-Württemberg
Der Gemeinderat der Gemeinde Plüderhausen hat in sei-
ner öffentlichen Sitzung am 12.12.2024 den Bebauungsplan 
„Hohrain Gländ I“ und die zusammen mit dem Bebauungs-
plan aufgestellten örtlichen Bauvorschriften nach § 74 Lan-
desbauordnung für Baden-Württemberg (LBO), als jeweils 
selbstständige Satzungen gemäß § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch 
(BauGB) in Verbindung mit § 4 der Gemeindeordnung für 
Baden-Württemberg (GemO), beschlossen.

Gemäß § 10 Abs. 3 BauGB treten der Bebauungsplan und 
die Satzung über örtliche Bauvorschriften „Hohrain Gländ I“ 
mit dieser Bekanntmachung in Kraft.

Geltungsbereich Bebauungsplan „Hohrain Gländ I“ (Lage-
plan unmaßstäblich ausgedruck� Foto: ARP Stuttgart

Maßgebend ist der Lageplan des Bebauungsplanes in der 
Fassung vom 10.10.2024/ 24.10.2024 mit den planungs-



Donnerstag, 19. Dezember 2024 Nummer 51/52MITTEILUNGEN DER GEMEINDE PLÜDERHAUSEN

8

rechtlichen Festsetzungen und den örtlichen Bauvor-
schriften vom 10.10.2024/ 24.10.2024 mit Begründung 
vom 10.10.2024/ 24.10.2024 und dem Umweltbericht vom 
10.10.2024/ 24.10.2024 als Teil der Begründung des Bebau-
ungsplans.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans hat eine Grö-
ße von rund 8,49 ha und ist im nachfolgend abgebildeten 
Planausschnitt mit einer schwarzen, unterbrochenen Linie 
umgrenzt.

Das Plangebiet wird begrenzt:
•	 Im Nordwesten durch Gehölzstrukturen bzw. durch eine 

mit Gehölzen bewachsene Hangkante zum Bärenbachtal
•	 im Nordosten durch intensiv genutzte landwirtschaftliche 

Flächen,
•	 im Südosten durch die angrenzende Bestandsbebauung 

entlang der Goldackerstraße,
•	 im Südwesten durch die Bestandsbebauung zwischen Höl-

derlinweg und Jakob-Schüle-Straße.

Einsehbarkeit der Planunterlagen
Der Bebauungsplan kann einschließlich all seiner Bestand-
teile nebst Begründung und Umweltbericht sowie den um-
weltbezogenen Informationen und Stellungnahmen auf der 
Website der Gemeinde www.plüderhausen.de eingesehen 
werden (Homepage Plüderhausen).

Zusätzlich sind die Planunterlagen im Rathaus der Ge-
meinde Plüderhausen, Am Marktplatz 11 in 73655 Plüder-
hausen während der Dienststunden für die Öffentlichkeit 
(hierzu zählen auch Kinder und Jugendliche) einsehbar. Die 
Einsichtnahme ist darüber hinaus auch außerhalb dieser 
Zeiten nach vorheriger Vereinbarung möglich. Jedermann 
kann über den Inhalt auf Verlangen Auskunft erhalten.

Dienststunden der Gemeindeverwaltung:
Montag bis Freitag: 08:30 – 12:00 Uhr
Montag:	 15:00 – 18:00 Uhr

Hinweis
Nach § 215 BauGB werden unbeachtlich
1.	 eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche 

Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Form-
vorschriften,

2.	 eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB be-
achtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhält-
nis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans 
und

3.	 nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des 
Abwägungsvorgangs,

	 wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntma-
chung der Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde 
Plüderhausen unter Darlegung des die Verletzung be-
gründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind.

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB 
über die Fälligkeit etwaiger Entschädigungsansprüche, de-
ren Leistung schriftlich beim Entschädigungspflichtigen zu 
beantragen ist, und des § 44 Abs. 4 BauGB über das Erlö-
schen von Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen.

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg 
(GemO) oder aufgrund der Gemeindeordnung erlassener 
Verfahrensvorschriften beim Zustandekommen dieser Sat-
zung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie 
nicht schriftlich oder elektronisch und unter Bezeichnung 
des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, inner-
halb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung bei der Ge-
meinde Plüderhausen geltend gemacht worden ist.

Dies gilt nicht, wenn
1.	 die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die 

Genehmigung oder die Bekanntmachung des Bebauungs-
plans und der Satzung über örtliche Bauvorschriften ver-
letzt worden sind (§ 4 Abs. 4 Satz 2 Nr. 1 GemO),

2.	 Bürgermeister dem Satzungsbeschluss nach § 43 GemO 
wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat, wenn vor 
Ablauf der Jahresfrist die Rechtsaufsichtsbehörde den 
Beschluss beanstandet hat oder die Verletzung der Ver-
fahrens- oder Formvorschrift gegenüber der Gemeinde 
Plüderhausen unter Bezeichnung des Sachverhalts, der 
die Verletzung begründen soll, schriftlich oder elektro-
nisch geltend gemacht worden ist (§ 4 Abs. 4 Satz 2 Nr. 2 
GemO).

Ist eine Verletzung nach § 4 Abs. 4 Satz 2 Nr. 2 GemO geltend 
gemacht worden, so kann auch nach Ablauf der Frist von ei-
nem Jahr jedermann diese Verletzung geltend machen.

Plüderhausen, 19.12.2024

gez. Benjamin Treiber
Bürgermeister

Grundsteuerreform: Gemeinderat 
verabschiedet Hebesätze
Neue Grundsteuerhebesätze betragen für die Grundsteuer 
B 176 v.H. und für die Grundsteuer A 395 v.H. (Gründstücke 
der Land- und Forstwirtschaft).

Die bisherige Bewertung der Grundstücke wurde im Jahr 
2018 von Seiten des Bundesverfassungsgerichts als verfas-
sungswidrig eingestuft, weswegen die gesetzlichen Grund-
lagen neu gefasst wurden. Baden-Württemberg hat ein ei-
genes Landesgrundsteuergesetz verabschiedet, das ab dem 
1. Januar 2025 gilt.

Die Berechnung erfolgt nun nach dem „modifizierten Bo-
denwertmodell“, was bedeutet, dass es zu erheblichen Ver-
schiebungen bei der individuellen Höhe der zu entrichten-
den Grundsteuer kommt. Manche Grundstückseigentümer 
werden künftig einen Betrag zu entrichten haben, welcher 
ein Vielfaches der bisherigen Summe darstellt. Bei ande-
ren Bürgern wird es zu einer weitaus geringer ausfallenden 
Steuerlast kommen. Dies resultiert nicht aus der Handha-
bung in Plüderhausen, sondern ergibt es aus der entspre-
chenden Landesgesetzgebung.

Die Gemeinden haben jedoch weiterhin die Aufgabe, ört-
liche Hebesätze festzulegen. Der Hebesatz ist ein Faktor, mit 
dem der Steuermessbetrag multipliziert wird, um die Steuer-
schuld zu ermitteln. Der Gemeinderat der Gemeinde Plüder-
hausen hat in der zurückliegenden Sitzung die Beschlüsse 
zur Festlegung der Hebesätze gefasst: Ab Januar 2025 gilt 
für die Grundsteuer B ein Hebesatz von 176, für die Grund-
steuer A wurde der Hebesatz von 395 festgelegt. Der festge-
legte Hebesatz liegt innerhalb des im Transparenzregisters 
des Landes Baden-Württemberg dokumentierten Rahmens.

Die Grundsteuer bleibt eine wichtige Säule zur Finan-
zierung von kommunalen Aufgaben – von Kindergärten bis 
zum Straßenbau. Aufgrund von zahlreichen, noch immer 
fehlenden Bescheiden sowie möglichen Veränderungen 
durch Widerspruchsverfahren ist es für die Kommunen sehr 
herausfordernd zu kalkulieren, wie hoch das Grundsteuer-
aufkommen im kommenden Jahr tatsächlich ausfallen wird.

Berechnung der Höhe der Grundsteuer
Die Berechnung der Höhe der Grundsteuer im konkreten 
Einzelfall erfolgt nach dem „modifizierten Bodenwert-
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modell“ und basiert auf dem Bodenwert, der sich aus der 
Grundstücksfläche und dem Bodenrichtwert ergibt. Die For-
mel zur Ermittlung der jährlichen Grundsteuer lautet:

Alle Eigentümer wurden in den zurückliegenden Mona-
ten dazu aufgefordert, Grundsteuererklärungen abgegeben. 
Das Finanzamt hat den Eigentümern daraufhin per Schrei-
ben den Grundsteuerwert, den Steuermessbetrag sowie den 
Grundsteuermessbetrag mitgeteilt.

Für die Berechnung des Grundsteuermessbetrages sind 
auch die Bodenrichtwerte relevant. Bodenrichtwerte sind 
durchschnittliche Lagewerte für den Grund und Boden in-
nerhalb einer Bodenrichtwertzone. Sie werden von unab-
hängigen Gutachterausschüssen ermittelt und können im 
zentralen Bodenrichtwertinformationssystem „BORIS-BW“ 
abgefragt werden (https://www.gutachterausschuesse-bw.
de).

Vorgehen bei Fragen zur Grundsteuerreform
Je nachdem, worauf sich konkrete Fragen zur Grundsteuer-
reform beziehen, sind unterschiedliche Ansprechpartner zu 
kontaktieren.

Fragen zu: Kontaktstelle:

Bodenrichtwert Gutachterausschuss  
Mittleres Remstal mit der  
Geschäftsstelle in Schorndorf

Gutachten für geringeren  
tatsächlichen Wert des  
Grund und Bodens

Gutachterausschuss  
Mittleres Remstal sowie die 
im Landesgrundsteuergesetz 
genannten Personen

Grundsteuerwert, Grund- 
steuermessbetrag und  
dazugehörige Bescheide

Finanzamt

Hebesatz, festgesetzte 
Grundsteuer und Grund- 
steuerbescheid

Gemeindeverwaltung

Das Team der Finanzverwaltung steht Ihnen bei Fragen zu 
der Grundsteuerreform während der Öffnungs- und Sprech-
zeiten des Rathauses und somit von Montag bis Freitag von 
08:30 Uhr bis 12:00 Uhr sowie montags zwischen 15:00 Uhr 
bis 18:00 Uhr gerne zur Verfügung. Sie können sich sowohl 
telefonisch als auch persönlich an die Ansprechpartner 
wenden. Gemeinderat und Gemeindeverwaltung legen gro-
ßen Wert darauf, die Bürgerschaft bestmöglich durch die 
Reform zu begleiten.

Einladung zur Bürgerinformations­
veranstaltung Gemeinde Plüder­
hausen am 15.01.2025, 18:30 Uhr 
in der Staufenhalle
Wege zum Schutz vor Gefahren durch Starkregen-Risiko­
management
Die Starkregenereignisse der vergangenen Jahre haben 
gezeigt, dass Starkregen jeden betreffen kann! Laut Exper-
tenaussagen nehmen Starkregenereignisse zu, verursachen 
hohe Schäden und sind eine Gefahr für Leib und Leben. Zu-
dem haben Starkregenereignisse eine sehr kurze Vorwarn-
zeit, sodass der Bevölkerung in der Regel nur sehr wenig 
Zeit bleibt, sich auf ein solches Ereignis vorzubereiten, wes-
halb die Vorsorge ein so wichtiger Bestandteil des Starkre-
genrisikomanagements ist.

Die Gemeinde Plüderhausen hat aus diesem Grund in einer 
vom Wasserverband Rems initiierten Kooperation gemein-
sam mit der Firma geomer GmbH aus Heidelberg und mit 
Hilfe von Fördermitteln des Landes ein Starkregenrisikoma-
nagement entwickelt. Die dabei erstellten Starkregengefah-
renkarten sind Grundlage zur Planung von Maßnahmen zum 
Schutz der öffentlichen Infrastruktur.

Veröffentlichung der Starkregen-Gefahrenkarten und In­
formationen zur Vorsorge
Auf Basis dieser Starkregenkarten soll es für die Gemeinde 
Plüderhausen und ihre Bürgerinnen und Bürger möglich sein, 
Gefährdungen im öffentlichen und privaten Bereich zu identi-
fizieren. Dies bietet auch den Grundstückseigentümerinnen/-
eigentümern die Möglichkeit, sich über die Gefahrenlage für 
ihr Grundstück zu informieren, so dass bereits im Vorfeld 
eines Starkregens entsprechende Vorkehrungen getroffen 
werden können. Die Karten dienen also in erster Linie der 
Vorsorge.

Eine interaktive Ansicht ist auf der Webseite starkregen-
gefahr.de verfügbar. Unter folgendem Link finden Sie allge-
meine Informationen:
https://www.starkregengefahr.de/baden-wuerttemberg/

Die Karten für Plüderhausen wurden Mitte Dezember veröf-
fentlicht und können unter folgendem Link abgerufen wer-
den:
https://www.starkregengefahr.de/baden-wuerttemberg/
rems/

Im Rahmen einer Bürgerinformationsveranstaltung am 
Mittwoch, den 15.01.2025, 18.30 Uhr in der Staufenhalle, 
wird es umfangreiche Informationen zum Thema Starkre-
gen geben. Was ist Starkregen? Wie lese ich die Starkregen-
gefahrenkarten? Welche Möglichkeiten der Eigenvorsorge 
gibt es? Was muss ich im Katastrophenfall tun und worauf 
muss ich im Nachgang eines Starkregenereignisses achten? 
Auch wird es Raum für Ihre Fragen geben.

Ein neues HLF20 für die Freiwillige 
Feuerwehr Plüderhausen
Am zurückliegenden Sonntag fand vor zahlreichen Gästen 
die offizielle Übergabe des neu beschafften Hilfeleistungs-
löschgruppenfahrzeuges 20 (HLF 20) an die Freiwilligen 
Feuerwehr Plüderhausen statt. Mit dem neuen Fahrzeug 
wird das mittlerweile über 32 Jahre alte LF 16/12 ersetzt.

Bürgermeister Treiber betonte, dass die Ausrüstung der 
Feuerwehr mit modernem Gerät kein Selbstzweck oder das 
Verteilen von Wohltaten sei, sondern die Voraussetzung für 
einen erfolgreichen Brand- und Katastrophenschutz in der 
Gemeinde darstelle. Beschaffungen wie diese kommen folg-
lich allen Bürgern zu Gute. Er dankte den Gemeinderäten für 
die jeweils einstimmig gefassten Beschlüsse.

Kommandant Marc Angelmahr erläuterte die Einsatz-
möglichkeiten des mit allerlei technischen Zusätzen ausge-
statteten Fahrzeugs. Aufgebaut auf einem Fahrgestell Mer-
cedes Benz Allrad und einem feuerwehrtechnischen Aufbau 
der Fa. Lentner ist das Fahrzeug sowohl bei Brandeinsätzen 
als auch bei Einsätzen der technischen Hilfeleistung das 
erstausrückende Fahrzeug der Feuerwehr Plüderhausen.

Mit einem Löschwassertank von 2.400 Litern Wasser, ei-
nem eingebauten Schaummitteltank von 120 Litern, vier im 
Mannschaftsraum integrierten Atemschutzgeräten sowie 
verschiedenen neuen feuerwehrtechnischen Ausrüstungs-
gegenständen sind die Anforderungen für die Aufgaben im 
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Bereich der Brandbekämpfung eines HLF 20 mehr als er-
füllt.

Die Beschaffung hat mit ca. 550.000 € zu Buche ge-
schlagen. Die Gemeinde erhält hierfür von Seiten des Lan-
des Fördermittel in Höhe von 92.000 €.

Getreu dem Leitspruch der Freiwilligen Feuerwehr 
„Gott zur Ehr, dem Nächsten zur Wehr“ sprachen Pfarrer 
Hans-Dirk Walz (evangelische Kirche) und Diakon Michael 
Hentschel (katholische Kirche) vor der offiziellen Schlüssel-
übergabe einige Worte der Besinnung und beteten mit den 
Anwesenden für das sichere Wirken der Einsatzkräfte der 
Feuerwehr. Musikalisch umrahmt wurde die Veranstaltung 
vom Fanfarenzug der Freiwilligen Feuerwehr Welzheim.

Im Anschluss waren die zahlreichen Gäste, darunter un-
ter anderem die beiden Landtagsabgeordneten Christian 
Gehring und Jochen Haußmann, zu einem Mittagessen und 
einer Tasse Glühwein in der Fahrzeughalle des Feuerwehr-
hauses eingeladen.

 

 
� Foto: Gemeinde

ZUGMASCHINENAKTION - Haupt­
untersuchung nach §29 StVZO
Sa., 25.01.2025 von 08:00 bis 10:30 Uhr
am Bauhof in der Kantstraße
in Plüderhausen
Preise:  Zugmaschine: € 58,50 / Anhänger o. Bremse: € 44,90,-
Wichtig zur Vorlage: Fahrzeugschein und evtl. Fahrzeug-
brief
Geprüft werden: Zugmaschinen, Arbeitsmaschinen und An-
hänger ohne Bremse
Um Nachprüfungen zu vermeiden, sollte eine evtl. Instand-
setzung schon vorab durchgeführt sein. Nachprüfungen 
können in der Regel nur an der Prüfstelle in Schorndorf 
durchgeführt werden.
Anmeldung bis 21.01.2025 unter m.birker@pluederhausen.
de oder 07181/8009-1115

Aus dem Gemeinderat

Bericht über die öffentliche Sitzung 
des Gemeinderats am 12.12.2024
Bekanntgaben/Verschiedenes 

Weiteres Vorgehen Mobilitätskonzept
BM Treiber informiert über das weitere Vorgehen in Hin-
blick auf das Mobilitätskonzept. Aufgrund der sehr ange-
spannten Haushaltslage und zu erwartenden Kosten von 
100.000 € habe man vereinbart, das Projekt zurückzustel-
len. Es sollen jedoch 2-3 problematische Situationen her-
ausgezogen werden, welche intensiv betrachtet und unter-
sucht werden. 

Ehrenamtsfreundliche Arbeitgeber
GR Scheurer dankt insbesondere den Unternehmen Dipl.-
Ing. Schindler & Wagner GmbH & Co KG sowie die WILHELM 
BAHMÜLLER Maschinenbau Präzisionswerkzeuge GmbH 
für die aktive Unterstützung des Ehrenamts, wofür beide 
zuletzt von Seiten des Landes als ehrenamtsfreundliche 
Arbeitgeber im Bevölkerungsschutz ausgezeichnet wur-
den.

Gemeinsamer Wertstoffhof mit Urbach
GR Scheurer bittet um Überprüfung eines geeigneten Plat-
zes für einen gemeinsamen Wertstoffhof mit Urbach. 

Publikationen im Mitteilungsblatt
GR Scheurer kritisiert die Rückblicke der UBP im Mittei-
lungsblatt über die zurückliegenden Sitzungen. Es gebe die 
Vereinbarung zwischen den Fraktionen, dass im Mitteilungs-
blatt nicht nachgetreten werde. Dies sei nicht notwendig, da 
die Gemeindeverwaltung über alle Beschlüsse informiere. 
BM Treiber verweist auf die Regelung des Redaktionsstatus. 
Die Verwaltung könne lediglich prüfen, ob diese eingehalten 
werden. Er kündigt die Einladung der Fraktionsvorsitzenden 
zu einem Gespräch über die Zusammenarbeit an.  

GR Kelemen bittet die Gemeinderäte, das Mitteilungs-
blatt nicht für politische Postulate zu nutzen. Man solle 
partnerschaftlich zusammenarbeiten. Er bittet zudem um 
Aktualisierung des Redaktionsstatuts für das Mitteilungs-
blatt. BM Treiber sagt eine Beratung über die mögliche 
Überarbeitung des Redaktionsstatuts für die nächste Ältes-
tenratssitzung zu. 

Neufassung der Feuerwehrentschädigung
GR Scheurer spricht die Beratung dieser Thematik in der 
Gemeinderatssitzung in Urbach an und bittet um Informati-
on zu den genauen Beschlüssen. Eine einheitliche Herange-
hensweise mit Urbach hält er für sinnvoll.

BM Treiber erläutert, dass man sich mit dem Feuer-
wehrausschuss Plüderhausen und anschließend der Ge-
meindeverwaltung Urbach abgestimmt habe. Aus der Mitte 
des Gremiums habe es dort während der Sitzung jedoch 
einen Änderungsantrag mit 17 € pro Stunde gegeben, der 
mehrheitlich befürwortet wurde. Über das Vorgehen in Plü-
derhausen werde man deshalb unter dem entsprechenden 
Tagesordnungspunkt der Sitzung ausführlich diskutieren. 

Friedhof Plüderhausen Weg
GR Schwenger lobt das Bauamt für die gelungenen Arbei-
ten und bittet um das Anbringen des noch fehlenden Ge-
länders.



Nummer 51/52 Donnerstag, 19. Dezember 2024MITTEILUNGEN DER GEMEINDE PLÜDERHAUSEN

11

Linthaldenweg – provisorisches Vorflutsicherungspump­
werk
GR Kelemen hinterfragt, wie lange das Provisorium im Lint-
haldenweg aufgrund der Optik noch benötigt werde. Bau-
amtsleiter Kern erläutert, dass das Provisorium des Vor-
flutsicherungspumpwerks noch mindestens für zwei Jahre 
bestehen bleiben müsse. Man werde die Bürger über das 
Mitteilungsblatt und die Homepage über die Hintergründe 
informieren.

Kran Lerchenstraße
GR Kelemen freut sich über die Entfernung des Krans in der 
Lerchenstraße. Somit sei der Bereich wieder deutlich über-
sichtlicher. 

Nutzung der Empore in der Staufenhalle
GR Kelemen bittet um Information bezüglich der Nutzung 
der Empore sowie der angedachten Fluchttreppe. BM Trei-
ber verweist auf die von Verwaltung und Gemeinderat ge-
meinsam erstellte Investitionsplanung der nächsten Jahre. 
Darin sei die Treppe aufgrund der Notwendigkeit zum Prio-
risieren wie viele andere wünschenswerte Dinge nicht ent-
halten. 

Nutzung der Catering-Küche der Staufenhalle
GR Carlo Fritz spricht die private Nutzung der Küche der 
Staufenhalle an und möchte wissen, ob eine Zahlung ver-
langt werde. BM Treiber verweist auf eine interne Verfü-
gung, dass - gemäß der Rücksprache im Ältestenrat - für 
die Küchennutzung eine Gebühr von 200 € verlangt werde. 
Eine vollständige Änderung der Benutzungs- und Gebühren-
ordnung der Staufenhalle sei für Februar 2025 vorgesehen. 

Bushaltestelle Walkersbach
GR Scheurer hinterfragt den aktuellen Stand bezüglich der 
Bushaltestelle in Walkersbach. BM Treiber erläutert, dass 
das Ordnungsamt das Thema bearbeite, jedoch Diskussions-
bedarf mit dem Busunternehmen bestehe. 

Bebauungsplanverfahren „Hohrain-Gländ I“ und Satzung 
über örtliche Bauvorschriften gemäß § 74 LBO;
-	Behandlung und Abwägung der eingegangenen Stellung­

nahmen
-	Satzungsbeschluss gemäß § 10 Baugesetzbuch (BauGB)
Dem Gemeinderat wurden am 07.05.2024 die städtebauli-
chen Planungen sowie die Erschließungsplanung vorgestellt 
und erläutert. In der Sitzung am 16.05.2024 hat der Gemein-
derat die Sachverhalte beraten, den Beschluss zur Ausle-
gung des Bebauungsplans gefasst, den Planentwurf aner-
kannt und den Beschluss zur öffentlichen Auslage gefasst.

Die eingegangenen Stellungnahmen wurden in öffentli-
cher Gemeinderatssitzung am 24.10.2024 abgewogen, be-
rücksichtigt, teilweise berücksichtigt, nicht berücksichtigt 
oder zur Kenntnis genommen. Der Gemeinderat der Ge-
meinde Plüderhausen hat in seiner öffentlichen Sitzung am 
24.10.2024 den geänderten Entwurf des Bebauungsplans 
und der Satzung über örtliche Bauvorschriften (§ 74 LBO) 
„Hohrain Gländ I“ gebilligt und den erneuten Auslegungs-
beschluss gemäß § 4a Abs. 3 in Verbindung mit § 3 Abs. 2 
BauGB gefasst. Gemäß § 4a Abs. 3 BauGB wurde die Dauer 
der Auslegung auf drei Wochen verkürzt. Diese fand in der 
Zeit vom 04.11.2024 bis einschließlich 25.11.2024 statt.

2. Öffentliche Auslage
In den Mitteilungen der Gemeinde Plüderhausen vom 
31.10.2024 wurde der erneute Auslegungsbeschluss be-

kanntgemacht und auf die vom 04.11.2024 bis 25.11.2024 
vorgesehene verkürzte Auslegung gemäß § 4a Abs. 3 in 
Verbindung mit § 3 Abs. 2 BauGB hinge-wiesen.
Im Zusammenhang mit der öffentlichen Auslegung ging aus 
der Öffentlichkeit eine Anregung ein, die in der Anlage 6 zu 
dieser Vorlage aufgeführt und entsprechenden Vorschlägen 
zur Abwägung gegenübergestellt ist. Über diese Stellung-
nahme aus der Öffentlichkeit ist im Gemeinderat abzuwä-
gen und zu entscheiden.

3. Träger öffentlicher Belange
Die betroffenen Behörden und sonstigen Träger öffentli-
cher Belange wurden über die Veröffentlichung gemäß § 3 
Abs. 2 BauGB auf elektronischem Weg benachrichtigt sowie 
gemäß § 4a Abs. 3 BauGB parallel während des Zeitraums 
der Veröffentlichung beteiligt. 

Es gingen von nachstehenden Beteiligten Stellungnahmen 
ein:
•	 Regierungspräsidium Stuttgart (Abteilung Wirtschaft und 

Infrastruktur)
•	 Verband Region Stuttgart
•	 Landratsamt Rems-Murr-Kreis

Die seitens der Behörden und der Träger öffentlicher Belan-
ge eingegangenen Stellung-nahmen sind in der Anlage 5 zu 
dieser Vorlage beigefügt und entsprechenden Vorschlägen 
zur Abwägung gegenübergestellt worden. Über die vorge-
brachten Stellungnahmen ist im Gemeinderat abzuwägen 
und zu entscheiden.

Eine vertragliche Vereinbarung zum ökologischen Aus-
gleich wurde mit dem Landratsamt Rems-Murr-Kreis abge-
schlossen.

4. Vorgesehenes weiteres Verfahren
Nachdem sich aufgrund der Stellungnahmen keine wesentli-
chen Änderungen am Bebauungsplan ergeben haben, kann 
nun das Verfahren abgeschlossen und der Satzungsbe-
schluss vom Gemeinderat gefasst werden.

BM Treiber weist darauf hin, dass dies voraussichtlich die 
letzte Sitzung zum Bebauungsplanverfahren zum Baugebiet 
Hohrain-Gländ I sei. Unter anderem aufgrund der Änderung 
der Regelungen zur Fassadenbegrünung wurde eine erneu-
te Auslegung durchgeführt. Die Gemeinderäte positionier-
ten sich positiv gegenüber dem neuen Wohnbaugebiet.

Folgende Beschlüsse werden in der Sitzung einstimmig ge-
fasst: 

1)	 Nach Abwägung der öffentlichen und privaten Belange 
untereinander und gegeneinander werden die im Rah-
men der Beteiligung der Behörden und sonstigen Trä-
ger öffentlicher Belange gemäß § 4 Absatz 2 i.V.m. § 4a 
Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB), sowie der Öffentlichkeit 
gemäß § 3 Absatz 2 BauGB eingegangenen Stellungnah-
men wie in den Abwägungsvorschlägen (Anlagen 4 und 
5) aufgeführt berücksichtigt, teilweise berücksichtigt, 
nicht berücksichtigt oder zur Kenntnis genommen.

2)	Der Bebauungsplan und die örtlichen Bauvorschriften 
werden wie folgt als Satzung beschlossen:

	 a) Satzungstext Bebauungsplan

Aufgrund von § 10 Abs. 1 BauGB in Verbindung mit § 4 der 
Gemeindeordnung für Ba-den-Württemberg in der jeweils 
geltenden Fassung beschließt der Gemeinderat den Be-
bauungsplan „Hohrain-Gländ I“ am 12.12.2024 wie folgt als 
Satzung:
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Satzung über die Aufstellung des Bebauungsplanes 
„Hohrain-Gländ I“

§ 1 Räumlicher Geltungsbereich

Der räumliche Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes 
ergibt sich aus dem Lageplan des Büros ARP Architekten-
partnerschaft Stuttgart GbR vom 10.10.2024/ 24.10.2024. 
Dieser ist Bestandteil dieser Satzung.

§ 2 Textliche Festsetzungen

Die planungsrechtlichen Festsetzungen ergeben sich aus 
dem Textteil des Büros ARP Architektenpartnerschaft 
Stuttgart GbR vom 10.10.2024/ 24.10.2024. Die bauord-
nungsrechtlichen Bestimmungen ergeben sich aus den „ört-
lichen Bauvorschriften“, die als separate Satzung beschlos-
sen werden.

§ 3 Inkrafttreten

Der Bebauungsplan tritt mit der ortsüblichen Bekanntgabe 
in Kraft (§ 10 Abs. 3 BauGB).

b) Satzungstext „Örtliche Bauvorschriften“

Aufgrund von § 74 Abs. 1 der Landesbauordnung für Baden-
Württemberg in Verbindung mit § 4 der Gemeindeordnung 
für Baden-Württemberg in der jeweils geltenden Fassung 
beschließt der Gemeinderat am 12.12.2024 folgende Sat-
zung:

Satzung über die Örtlichen Bauvorschriften zum Bebau­
ungsplan „Hohrain-Gländ I“

§ 1 Räumlicher Geltungsbereich

Der räumliche Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes er-
gibt sich aus der Planzeichnung des Büros ARP Architekten-
partnerschaft Stuttgart GbR vom 10.10.2024/ 24.10.2024. 
Dieser ist Bestandteil der Satzung.

§ 2 Örtliche Bauvorschriften

Die bauordnungsrechtlichen Bauvorschriften ergeben sich 
aus den örtlichen Bauvor-schriften des ARP Architekten-
partnerschaft Stuttgart GbR vom 10.10.2024/ 24.10.2024.

§ 3 Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig handelt, wer dieser Satzung vorsätzlich 
oder fahrlässig zuwiderhan-delt. Gem. § 75 Abs. 2 – 4 der 
Landesbauordnung können Verstöße mit einer Geldbuße 
geahndet werden.

§ 4 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt mit ihrer ortsüblichen Bekanntmachung 
in Kraft.

3)	Die Verwaltung wird beauftragt, das Weitere zur Inkraft-
setzung des Bebauungsplans und der örtlichen Bauvor-
schriften zu veranlassen.

Grundsteuerreform 2025 – Hebesätze für die Grund­
steuer A, B, Gewerbesteuer und Beschluss der Hebes­
atzsatzung, gültig ab dem 01. Januar 2025
Die bisherige Bewertung der Grundstücke wurde im Jahr 
2018 von Seiten des Bundesverfassungsgerichts als verfas-
sungswidrig eingestuft, weswegen die gesetzlichen Grund-
lagen neu gefasst wurden. Baden-Württemberg hat ein ei-
genes Landesgrundsteuergesetz verabschiedet, das ab dem 

1. Januar 2025 gilt. Aufgrund der Berechnung nach dem 
„modifizierten Bodenwertmodell“ kommt es zu erheblichen 
Verschiebungen bei der individuellen Höhe der zu entrich-
tenden Grundsteuer.

Auf diese Verschiebungen haben die Kommunen keinen 
Einfluss. Allerdings müssen sie auf Grundlage der eingegan-
genen Bescheide einen neuen Hebesatz festlegen.

Grundsteuer A:
Die Bewertungsgrundlagen haben sich hier nicht gravierend 
geändert. Daher empfiehlt die Verwaltung, den bisherigen 
Hebesatz von 395 v.H. fortgelten zu lassen. 

Grundsteuer B:
Die Verwaltung hat die Hebesätze auf Grundlager der bisher 
eingegangen neuen Messbeträge ermittelt. 

Aufkommens- 
neutral

Alternative 1 Alternative 2 Alternative 3

Grundsteuer 
B

176 187 190 195

Steuer
summe B

1.262.643 € 1.341.558 € 1.363.081 € 1.398.951 €

Erhöhung 
um

78.915
6%

100.438
8%

136.308
11%

Die hier dargestellten Beträge entsprechen nicht dem tat-
sächlichen Haushaltsansatz, da hier die bisher fehlenden 
Messbeträge nicht berücksichtigt sind und weitere Sonder-
effekte, wie Nachveranlagungen, nicht abschätzbar sind. 

Das Transparenzregister (Stand 17.10.2024) hat eine 
Spanne von 169 % – 187 % (+/- 5 %) ermittelt. 

Die Gemeinderäte diskutierten intensiv über die Auswir-
kungen der Reform, den Finanzbedarf der kommune und die 
mögliche Erhöhung des Gesamtaufkommens. Auf der einen 
Seite wurde eine Aufkommensneutralität für die Bürger ge-
fordert, auf der anderen Seite wurde auf die damit verbun-
denen zusätzlichen Schulden zu Lasten künftiger Generati-
onen beklagt. Dem Antrag der CDU, den für die Gemeinde 
aufkommensneutralen Hebesatz für die Grundsteuer B von 
176% festzulegen, stimmten die Gemeinderäte mit 11 Ja-
Stimmen, 4 Nein-Stimmen und 3 Enthaltungen zu. 

Hinsichtlich der Gewerbesteuer wurde über die Erhö-
hung des Hebesatzes von aktuell 380 v.H. auf 395 v.H. dis-
kutiert, was auf Grundlage der aktuellen Vorauszahlungen 
einen Mehrertrag von rd. 220.000 € und einer Erhöhung des 
Aufkommens von 4 % bedeuten würde.

Der Gemeinderat beschließt die Hebesatzsatzung in der 
beigefügten Fassung mit einem Hebesatz für die Grundsteu-
er A in Höhe von 395 %, für die Grundsteuer B in Höhe von 
176 % und der Gewerbesteuer in Höhe von 395 %. 

Neufassung der Satzung über die Entschädigung der eh­
renamtlich tätigen Angehörigen der Freiwilligen Feuer­
wehr Plüderhausen - Feuerwehr-Entschädigungssatzung 
(FwES)
Bei der Mitwirkung bei der Freiwilligen Feuerwehr Plüder-
hausen handelt es sich um eine ehrenamtliche und somit un-
entgeltliche Tätigkeit. Damit den ehrenamtlich tätigen Feu-
erwehrangehörigen durch den Feuerwehrdienst (Ausübung 
des Dienstes einschließlich der Teilnahme an Aus- und Fort-
bildungen) keine finanziellen Nachteile bei ihrem Einkom-
men und durch Auslagen entstehen, sind in § 16 Feuerwehr-
gesetz (FWG) entsprechende Entschädigungsansprüche 
geregelt. Diese zu gewährenden Entschädigungen müssen 
zwingend über eine örtliche Satzung geregelt werden.
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Die letztmalige Erhöhung der Entschädigungssätze wurde 
im Gemeinderat am 08.03.2018 beschlossen und ist rück-
wirkend zum 01.01.2018 in Kraft getreten.

In gemeinsamen Verhandlungen haben der Gemeindetag 
Baden-Württemberg (BW), der Städtetag BW und der Lan-
desfeuerwehrverband BW sich darauf geeinigt, den Gemein-
den keine Mindestsätze vorzugeben, sondern einen Entschä-
digungskorridor abzubilden. Dieser räumt den Gemeinden, 
bei der Ermittlung der Entschädigungssätze, einen gewissen 
Spielraum ein und ermöglicht die Berücksichtigung örtlicher 
Gegebenheiten. Die Empfehlung stammt allerdings aus dem 
Jahr 2017 und wurde bislang noch nicht überarbeitet.

Schlussendlich verständigte sich das Gremium mit gro-
ßer Mehrheit darauf, dass die Entschädigung für den Ein-
satzdienst von 12 € auf 17 € pro Stunde erhöht wird - was 
zwei Tage früher entsprechend auch in Urbach beschlossen 
wurde. Die Bedeutung dieses Ehrenamtes wurde mehrfach 
hervorgehoben. Zudem wurde betont, dass eine Vergütung 
über die ehrenamtliche Entschädigung für die Gemeinde mit 
weitaus geringeren Kosten verbunden ist, als wenn dies – 
wie es teilweise schon in Nachbarkommunen der Fall ist - 
über hauptamtliche Kräfte erfolgt.

Die Neufassung der Satzung über die Entschädigung der 
ehrenamtlich tätigen Angehörigen der Freiwilligen Feuer-
wehr Plüderhausen wird beschlossen. Sie wird an anderer 
Stelle im Mitteilungsblatt abgedruckt. 

Neufassung der Satzung zur Regelung des Kostener­
satzes für Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr der 
Gemeinde Plüderhausen - Feuerwehr-Kostenersatz-Sat­
zung (FwKS)
Aufgrund der Neufassung der Satzung über die Entschädi-
gung der ehrenamtlich tätigen Angehörigen der Freiwilligen 
Feuerwehr Plüderhausen und der damit verbundenen Erhö-
hung der Entschädigungssätze ab dem 01.01.2025 ist eine 
Neukalkulation der Kostenersätze notwendig. 

2.1 Neufassung der Satzung (FwKS)

Die Neufassung der Satzung zur Regelung des Kostenersat-
zes für Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr Plüderhausen 
soll angepasst werden. Am reinen Satzungstext gibt es kei-
ne Veränderungen, lediglich die Personalkosten wurden neu 
kalkuliert und angepasst.

2.2 Kalkulation Personalkosten

Rechtsgrundlage für die Berechnung des Kostenersatzes 
der Freiwilligen Feuerwehr Plüderhausen bilden der § 34 
Feuerwehrgesetz (FwG) und die Verordnung des Innenmi-
nisteriums über den Kostenersatz für Einsätze der Feuer-
wehr (Verordnung Kostenersatz Feuerwehr – VOKeFw).

Folgende Punkte wurden in der Neukalkulation berücksich-
tigt:
-	 Betrachtung der Jahre 2021 bis 2023 
-	 Erhöhung der zusätzlichen Entschädigung gem. § 3 FwES 

ab 01.01.2025
-	 Erhöhung der Entschädigung für Einsätze gem. § 1 FwES 

ab 01.01.2025
-	 Abzug der pauschalen Zuwendungen gem. VwV Z-Feu 01 

2.3 Ergebnisse der Kalkulation:
Personalkosten:	 bis	 ab
	 31.12.2024	 01.01.2025

Je Stunde und ehrenamtlichem 
Feuerwehrangehörigem im Einsatz	 18,00 €	 26,00 €

Brandsicherheitswache	 12,00 €	 27,00 €

Fahrzeugkosten:

Entsprechend der Verordnung Kostenersatz Feuerwehr – 
VOKeFw in ihrer jeweils gültigen Fassung. 

Der Gemeinderat stimmt der Neukalkulation der Kostener-
sätze für die Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr Plüder-
hausen sowie der Neufassung der Satzung zur Regelung des 
Kostenersatzes für Leistungen der Freiwilligen einstimmig 
ohne Beratung zu.

Kostenersatz Feuerwehreinsätze und Überlandhilfe 
„Juni-Hochwasser“
Im Rahmen des Juni-Hochwassers sind die Schäden in Plü-
derhausen - im Vergleich zu den umliegenden Gemeinden 
wie etwa Urbach und Rudersberg - deutlich geringer ausge-
fallen. Dennoch waren auch die Mitglieder der Freiwilligen 
Feuerwehr Plüderhausen - insbesondere im Rahmen der ge-
leisteten Überlandhilfe - nahezu im Dauereinsatz.

Grundsätzlich ist für die Abrechnung von Leistungen der 
Feuerwehr innerhalb des eigenen Ortsgebietes die örtliche 
Kostenersatzsatzung anzuwenden. Ferner hat die Gemein-
de im Rahmen der geleisteten Überlandhilfe entsprechend 
des Öffentlich-rechtlichen Vertrages zur Regelung des Kos-
tenersatzes der Überlandhilfe innerhalb des Rems-Murr-
Kreises (Zusammenarbeit der Gemeinden bei der Aufga-
benerfüllung im Feuerwehrwesen im Rems-Murr-Kreis) eine 
Kostenerstattungspflicht.

Die Hochrechnung der abzurechnenden Kostenersätze 
im Rahmen der Überlandhilfe sowie innerhalb des eigenen 
Ortsgebiets (bspw. Keller auspumpen) im Rahmen des Juni-
Hochwassers beläuft sich auf ca. 25.000 €.

Vergleichbar zu den Beratungen und Entscheidungen 
der anderen umliegenden Kommunen empfiehlt die Verwal-
tung in Rücksprache mit dem Ältestenrat, in dieser außerge-
wöhnlichen Situation auf die Erhebung von Kostenersätzen 
(innerhalb des Ortsgebiets sowie im Rahmen der geleisteten 
Überlandhilfe) in Zusammenhang mit diesem Starkregener-
eignis zu verzichten.

Der Gemeinderat hat beschlossen, dass auf die Erhe-
bung von Kostenersatzbescheiden im Rahmen des „Juni-
Hochwassers“ innerhalb des Ortsgebietes sowie im Rahmen 
der geleisteten Überlandhilfe verzichtet wird.

Abwassergebühren
a) Nachkalkulation Abwassergebühren 2022
b) Vorauskalkulation Abwassergebühren 2025
c) Satzung zur Änderung der Abwassersatzung
Die Abwassergebühren wurden in Plüderhausen zuletzt in 
der Gemeinderatssitzung vom 14.12.2023 beraten. Der bis-
herige Gebührensatz liegt für Schmutzwasser bei 2,66 €/
m³ und für Niederschlagswasser bei 0,81 €/m². Von Seiten 
der Verwaltung wurde das Büro „Allevo Kommunalbera-
tung“ damit beauftragt, sowohl die Nachkalkulation für das 
Jahr 2022 als auch die Vorauskalkulation für das Jahr 2025 
vorzunehmen.

Hinsichtlich der Vorauskalkulation wird auf die Unterla-
gen des Büros „Allevo Kommunalberatung“ verwiesen. Es 
muss betont werden, dass bei den Abwassergebühren ein 
Ausgleich von etwaigen Überschüssen gemäß § 14 Kommu-
nalabgabengesetz innerhalb von fünf Jahren erfolgen muss. 
Es steht - innerhalb der genannten gesetzlichen Vorgaben - 
im Ermessen des Gemeinderats, in welchem Teilumfang hier 
jeweils eine Verrechnung stattfinden soll.

Folgende Veränderung der Gebührensätze wurden vorge-
schlagen:
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•	 Schmutzwassergebühr: Entweder Beibehaltung  
von 2,66 €/m³ oder Erhöhung auf 2,74 €/m³

•	 Erhöhung der Niederschlagswassergebühr  
von 0,81 €/m² auf 0,91 €/m²

Bereits im Rahmen der Neukalkulationen für die Jahre 2021 
bis 2024 wurden deutliche Erhöhungen der Gebührensätze 
ohne die Berücksichtigung von Vorjahren ermittelt.

Kostendeckender Gebührensatz OHNE Berücksichtigung 
von Vorjahren:

Schmutzwasser
2021	 2,50 €/m³ (Beschluss = 2,44 €/m³)
2022	 2,62 €/m³ (Beschluss = 2,62 €/m³)
2023	 2,84 €/m³ (Beschluss = 2,62 €/m³)
2024	 2,91 €/m³ (Beschluss = 2,66 €/m³)
2025	 3,31 €/m³ (Beschluss = 2,66 €/m³)

Niederschlagswasser
2021	 0,54 €/m² (Beschluss = 0,40 €/m²)
2022	 0,64 €/m² (Beschluss = 0,64 €/m²)
2023	 0,71 €/m² (Beschluss = 0,64 €/m²)
2024	 0,77 €/m² (Beschluss = 0,81 €/m²)
2025	 0,97 €/m² (Beschluss = 0,91 €/m²)

Diese gesetzlich vorgeschriebenen Berechnungen waren 
zum damaligen Zeitpunkt noch nicht abschließend erfolgt; 
ursächlich war hierfür die fehlende Betriebskostenabrech-
nung des GVV Plüderhausen-Urbach für das Jahr 2022. 

Nachfolgend eine kurze Zusammenfassung der tatsächli-
chen Ergebnisse:

Schmutzwassergebühr � =  + 272.606,91 € (Überdeckung) 
Niederschlagswassergebühr =  + 035.993,96 € (Überdeckung) 

Hauptursächlich für die Gebührenüberdeckung waren die 
erheblichen Rückerstattungen von Seiten des GVV Plüder-
hausen-Urbach von ca. 259.000 €.

Durch die Kalkulation 2025 werden im Bereich der 
Schmutzwassergebühr 92 % und im Bereich der Nieder-
schlagswassergebühr 100 % der Überdeckungen (2022) 
berücksichtigt. 

Die gesetzlich vorgeschriebenen Berechnungen für das 
Jahr 2023 sind noch nicht abschließend erfolgt; ursächlich 
ist hierfür die fehlende Betriebskostenabrechnung des GVV 
Plüderhausen-Urbach für das Jahr 2023.

Ausblick für die Entwicklung der Abwassergebühren ab 2026
Die ausgleichspflichtigen Überdeckungen aus dem Jahr 
2022 wurden nahezu gesamtheitlich (92 % bei der Schmutz-
wassergebühr und 100 % bei der Niederschlagswasser-
gebühr) berücksichtigt und führen somit im Jahr 2025 zu 
einer Beibehaltung der Schmutzwassergebühr und einer 
geringeren Erhöhung bei der Niederschlagswassergebühr.

Aufgrund der enorm gestiegenen Unterhaltungskosten 
der öffentlichen Kanalleitungen in den Jahren 2023 (ca. 
685.000 €) und 2024 (ca. 650.000 €) im Vergleich zum Vor-
jahr ist in den Jahren 2023 und 2024 mit einer gebühren-
rechtlichen Unterdeckung zu rechnen. Somit muss ab dem 
Jahr 2026 mit einer erheblichen Steigerung der Abwasser-
gebühren gerechnet werden, da kein Ausgleich durch Über-
deckungen aus Vorjahren zur Senkung der Gebühren mög-
lich ist. Ohne den Ausgleich von Überdeckungen aus dem 
Jahr 2022 würde die Schmutzwassergebühr bereits im Jahr 
2025 auf 3,31 €/m³ ansteigen.

Der Gemeinderat stimmt den aufgeführten Beschlüssen 
Nr. 1 bis Nr. 7 und damit der Beibehaltung der Schmutzwas-
sergebühr von 2,66 €/m³ und der Erhöhung der Nieder-
schlagswassergebühr auf 0,91 €/m² zu. Auch die Satzung 

zur Änderung der Abwassersatzung wurde beschlossen. 
Die Ergebnisse der Nachkalkulation 2022 des Büros „Alle-
vo Kommunalberatung“ wurden zustimmend zur Kenntnis 
genommen.

Genehmigung der Annahme von Spenden - 2. Halbjahr 
2024
Gemäß § 78 Abs. 4 der Gemeindeordnung hat der Gemein-
derat über die Annahme von Spenden, Schenkungen und 
ähnlichen Zuwendungen zu entscheiden. Aus datenschutz-
rechtlichen Gründen dürfen die Namen und Adressen der 
Spender/innen und Schenker/innen oder Sponsoren/innen 
nicht veröffentlicht werden. Sie werden deshalb nur den 
Mitgliedern des Gemeinderats als vertrauliche Anlage zur 
Verfügung gestellt.  

Der Annahme der Spenden wurde vom Gremium ein-
stimmig zugestimmt.  

Veröffentlichung nichtöffentlicher Beschlüsse Juli bis 
September 2024
Von Juli bis September 2024 wurden nachstehende nicht-
öffentliche Beschlüsse gefasst. Sie werden entsprechend § 
35 GemO öffentlich bekannt gegeben, sofern im Einzelfall 
nicht das öffentliche Wohl oder berechtigte Interessen Ein-
zelner entgegenstehen. Eine Bekanntgabe nichtöffentlicher 
Beschlussempfehlungen an den Gemeinderat unterbleibt.

Die Veröffentlichung der nichtöffentlichen Beschlüsse 
für den Zeitraum Juli bis September 2024 wird zur Kennt-
nis genommen.

Alle Informationen im Ratsinformationssystem
Die Sitzungsinformationen, die Tagesordnung und die öf-
fentlichen Sitzungsvorlagen der Gemeindeverwaltung an 
den Gemeinderat finden Sie im Internet auf der Homepage 
der Gemeinde Plüderhausen unter www.pluederhausen.de | 
Rathaus & Service | Gemeinderat | Ratsinformationssystem 
| Sitzungen

Bericht über die Klausurtagung des 
Gemeinderats am 14.12.2024
Die zweite Klausurtagung des Gemeinderats in diesem 
Jahr fand am vergangenen Samstag im Bürgerhaus in 
Walkersbach statt. Das Gremium hatte vielfältige Themen 
zu besprechen, wie z.B. über den aktuellen Planungsstand 
verschiedener Tiefbaumaßnahmen, etwa im Bereich der 
Jakob-Schüle-Straße“. Darüber hinaus kamen weitere Bau-
vorhaben zur Sprache. Aufgrund der angespannten Haus-
haltslage hatten die Gemeinderäte die Gelegenheit, sich 
über den Haushaltsplan 2025 auszutauschen und Fragen 
zum Planwerk zu klären. Auch das weitere Vorgehen des 
Gemeindeentwicklungskonzept wurde thematisiert, sodass 
ein positives Signal für ein Anschreiben an 1.000 zufällig 
ausgewählte Bürgerinnen und Bürger gesendet wurde.
Mit diesem Schreiben soll für die Mitarbeit innerhalb der 
Strategiegruppe geworben werden.
Der gemütliche Ausklang fand mit einer gelungenen Bewir-
tung durch die Feuerwehr Walkersbach im Bürgerhaus statt.
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Gemeinderäte haben das Wort

Heute: GLU – Grüne Liste Umwelt
Wünsche zu Weihnachten und für das neue Jahr
Vielen von Ihnen wird es genau so gehen wie uns: schon 
wieder ist ein Jahr vorbei!

Ein ereignisreiches Jahr für uns vor Ort, für die Region 
und weltweit.

Im Juni traf unsere Region ein katastrophales Hoch-
wasser, das Plüderhausen nicht so schlimm traf wie ande-
re Gemeinden, aber dennoch gezeigt hat, wie wichtig die 
Hochwasserschutzmaßnahmen auch hier vor Ort sind.

Dankeschön an alle Hilfskräfte die hier im Ort und als 
„Überlandhilfe“ im Einsatz waren.

Diese Starkregenereignisse werden in Zukunft sicher 
häufiger sein. Zu diesem Thema findet am 15. Januar 
2025 eine Bürgerinformationsveranstaltung in der Stau-
fenhalle statt. Gerne den Termin schon mal vormerken.

Am 9. Juni war die Kommunal- und Europawahl. Bis 
spät in die Nacht haben viele ehrenamtliche Wahlhelfer 
ausgezählt, ein großes Lob für diese Arbeit.

Am 30. November fand in der Ortsmitte der Advents-
markt statt, organisiert von Vereinen für Vereine. Eine 
schöne Veranstaltung bei perfektem Wetter.
Dankeschön an Alle die das organisiert haben.

Letzten Sonntag konnte dann noch unsere Feuer-
wehr ihr neues Löschgruppenfahrzeug HLF 20 offiziell in 
Dienst stellen.

Eine gute Investition in die Sicherheit von uns Allen, 
vielen Dank an unsere Feuerwehr für ihren so wichtigen 
ehrenamtlichen Einsatz.

Ein herzliches Dankeschön an Alle die hier vor Ort 
ehrenamtlich tätig sind, ohne dieses große Engagement 
jedes Einzelnen wäre Vieles nicht machbar!
Wir wünschen Allen ein schönes Weihnachtsfest und ein 
gesundes, glückliches neues Jahr.

Herzliche Grüße von Ihrer GLU - Grüne Liste Umwelt
Elke Mück Uwe Härer-Schurr Elke Dannenhauer

Interessant und Wissenswert

Veranstaltungen im Januar 2025

01.01.25
10:30

Herz-Jesu-Kirche 
Plüderhausen

Eucharistiefeier 
zu Neujahr in der 
Seelsorgeeinheit 
Plüderhausen - 
Urbach

Herz-Jesu-Kirche

06.01.25
10:30

Herz-Jesu-Kirche 
Plüderhausen

Eucharistiefeier 
mit Rückkehr der 
Sternsinger

Herz-Jesu-Kirche

06.01.25
14:00

Schützenhaus 
Plüderhausen

Dreikönigsschie-
ßen - Vereinsintern

Schützenverein

10.01.25
20:00

Theater hinterm 
Scheuerntor

Theater: Lausige 
Zeiten

Theater hinterm 
Scheuerntor e.V.

11.01.25
15:00

Vereinsheim Hauptversamm-
lung

Fischereiverein 
Plüderhausen 
e.V.

11.01.25
19:30

Plüderhausen Theater: Dr Meis-
terboxer

Plüderhäuser 
Theaterbrettle

11.01.25
20:00

Theater hinterm 
Scheuerntor

Theater: Lausige 
Zeiten

Theater hinterm 
Scheuerntor e.V.

12.01.25
10:30

Herz-Jesu-Kirche 
Plüderhausen

Eucharistiefeier, 
Vorstellung der 
Erstkommunion-
kinder mit Tau-
ferneuerung und 
Taufe

Herz-Jesu-Kirche

13.01.25
13:00

Rathaus, Bespre-
chungszimmer EG 
Zimmer 9

Kostenlose und 
unabhängige Ener-
gieberatung durch 
Energieagentur

Energieagentur 
Rems-Murr 
gGmbH

13.01.25
15:00

Gemeindezentrum Offener Frauen-
treff

Evangelische 
Kirchengemeinde 
Plüderhausen

17.01.25
19:30

Plüderhausen Theater: Dr Meis-
terboxer

Plüderhäuser 
Theaterbrettle

17.01.25
20:00

Theater hinterm 
Scheuerntor

Theater: Der 
standhafte Zinn-
soldat - kein Kin-
dermärchen

Theater hinterm 
Scheuerntor e.V.

18.01.25
19:30

Plüderhausen Theater: Dr Meis-
terboxer

Plüderhäuser 
Theaterbrettle

18.01.25
20:00

Theater hinterm 
Scheuerntor

Theater: Der 
standhafte Zinn-
soldat - kein Kin-
dermärchen

Theater hinterm 
Scheuerntor e.V.

19.01.25
17:00

Staufenhalle Neujahrskonzert Musikverein Ge-
meindekapelle

20.01.25
19:00

Staufenhalle Neujahrsempfang Gemeinde Plü-
derhausen

24.01.25
20:00

Theater hinterm 
Scheuerntor

Theater: Masken-
spektakel

Theater hinterm 
Scheuerntor e.V.

25.01.25
20:00

Theater hinterm 
Scheuerntor

Theater: Masken-
spektakel

Theater hinterm 
Scheuerntor e.V.

28.01.25
08:45

Gemeindezentrum Dienstagsfrüh-
stück

Evangelische 
Kirchengemeinde 
Plüderhausen

31.01.25
18:00

Jugendraum 
Schützenhaus 
Plüderhausen

Jugendvollver-
sammlung

Schützenverein

31.01.25
19:30

Bürgerhaus in 
Walkersbach

Jahreshauptver-
sammlung

Musikverein 
Frohsinn e.V. 
Walkersbach (mit 
Schützenabtei-
lung)

31.01.25
20:00

Theater hinterm 
Scheuerntor

Theater: Lob der 
Dunkelheit

Theater hinterm 
Scheuerntor e.V.

Veranstaltungen in der Staufenhalle 
im Jahr 2025
In der Vergangenheit wurde an die Mitglieder des Ge-
meinderates und die Gemeindeverwaltung sehr häufig der 
Wunsch herangetragen, dass wieder mehr Aktivitäten in der 
Ortsmitte und in der Staufenhalle stattfinden sollen. Auch 
im Rahmen des Gemeindeentwicklungskonzeptes war dies 
ein viel diskutiertes Thema.
Vor diesem Hintergrund hat der Gemeinderat im Jahr 2023 
beschlossen, eine separate Catering-Küche zur Bewirtung 
bei Veranstaltungen in der Staufenhalle zu schaffen und die 
Durchführung von Veranstaltungen dadurch noch attrakti-
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ver zu machen. Die entsprechenden Umbauarbeiten konn-
ten im Februar abgeschlossen werden, seitdem wird von 
der Küche regelmäßig Gebrauch gemacht. Darüber hinaus 
hat die Gemeinde versucht, über Kooperationen und Unter-
stützungsleistungen zu mehr Aktivitäten in der Staufenhalle 
beizutragen.

Wir freuen uns deshalb sehr, für das Jahr 2025 ein viel-
versprechendes und vielseitiges Veranstaltungsprogramm 
in der Staufenhalle präsentieren zu können. Vielen Dank an 
alle, die dazu beitragen. Die Termine möchten wir bereits an 
dieser Stelle bekannt geben und die Bürgerinnen und Bürger 
herzlich dazu einladen, die Veranstaltungen zu besuchen.

Der beliebte Treff am Marktplatz wird auch wieder statt-
finden. Die Termine werden noch bekannt gegeben. Eben-
falls einen Besuch wert ist die „The Fat Bear Ratsstube“ 
neben der Staufenhalle mit südafrikanisch-schwäbischer 
Küche.

01.01.25 Staufenhalle 
Plüderhausen

Kinder-Mitmachkon-
zert sowie im An-
schluss klassisches 
Neujahrskonzert

Saloniker  
Stuttgart

19.0125 Staufenhalle 
Plüderhausen

Neujahrskonzert Musikverein Ge-
meindekapelle

20.01.25 Staufenhalle 
Plüderhausen

Neujahrsempfang Gemeinde Plü-
derhausen

01.02.25 Staufenhalle 
Plüderhausen

Kinderbedarfsbörse Kindergarten 
Goldacker

03.03.25 Staufenhalle 
Plüderhausen

Kinderfasching Musikverein Hoh-
berg

15.03.25 Staufenhalle 
Plüderhausen

Nachtflohmarkt Kindergarten 
Stockwiesenweg

22.03.25 Staufenhalle 
Plüderhausen

2. MFP-Rock Motorradfreunde 
Plüderhausen

28.03.25 Staufenhalle 
Plüderhausen

Energiewoche Gemeinde Plü-
derhausen

29.03.25
30.03.25
05.04.25

Staufenhalle 
Plüderhausen

Energiewoche
Wasen warm up mit 
dem Regiment

Gemeinde 
Plüderhausen
Musikverein Hoh-
berg

06.04.25 Staufenhalle 
Plüderhausen

Kinderhörspiel der 
Jugendkapelle Plü-
derhausen-Urbach

Musikverein Ge-
meindekapelle

30.04.25 Marktplatz 
Plüderhausen

Traditionelle Maifei-
er und Hocketse am 
Mittwoch,  
30. April

Gemeinde Plü-
derhausen und 
ARGE Plüderhäu-
ser Festtage

09.05.25 Staufenhalle 
Plüderhausen

Ladies Time Floh-
markt

Kinderhaus im 
Schlossgarten

18.05.25 Staufenhalle 
Plüderhausen

Festakt zum 125-jäh-
rigen Jubiläum 
des Musikvereins 
Gemeindekapelle 
Plüderhausen

Musikverein Ge-
meindekapelle

24.05.25 Staufenhalle 
Plüderhausen

Serenadenkonzert Musikverein Ge-
meindekapelle

31.05.25 Staufenhalle 
Plüderhausen

Ballettaufführung Ballettschule Syl-
viaElbs

06.07.25 Staufenhalle 
Plüderhausen

Sinfoniekonzert Sinfonietta Waib-
lingen

10.10.25 Staufenhalle 
Plüderhausen

Konzert Sängervereini-
gung Plüderhau-
sen

18.10.25 Staufenhalle 
Plüderhausen

Doppelkonzert mit 
der Filder Wind Sym-
phony

Musikverein Ge-
meindekapelle

08.11.25 Staufenhalle 
Plüderhausen

Herbstkonzert Musikverein Hoh-
berg

15.11.25 Staufenhalle 
Plüderhausen

Partynacht 3.0 Sportverein Plü-
derhausen (SVP)

22.11.025 Staufenhalle 
Plüderhausen

Jubiläum Musikverein Ge-
meindekapelle

28.11.25 Staufenhalle 
Plüderhausen

Schwäbische Co-
medy

Musikverein Ge-
meindekapelle

29.11.25 Marktplatz 
Plüderhausen

Weihnachtsmarkt Alle

29.11.25 Staufenhalle 
Plüderhausen

After Party im Foyer Sportverein Plü-
derhausen (SVP)

Schauen Sie in unseren Online-Terminkalender unter
https://www.pluederhausen.de/veranstaltungen/, hier wer-
den die Termine stets aktualisiert.
Außerdem möchten wir bereits an dieser Stelle auf die Blut-
spende-Termine hinweisen, die im Jahr 2025 an folgenden 
Tagen in der Staufenhalle stattfinden: 10.02., 23.06., 13.11.

Kein Mitteilungsblatt über den 
Jahreswechsel
In der Woche zwischen Weihnachten und Neujahr, sowie in 
der ersten Januarwoche (KW 52/2024 und 1/2025) kommt 
kein Mitteilungsblatt heraus.
Das letzte Blättle im alten Jahr erscheint also am Donners-
tag, 19. Dezember 2024.
Die erste Ausgabe im neuen Jahr erscheint am Donnerstag, 
09.01.2024 - Redaktionsschluss hierfür ist am Dienstag, 
07.01.2024 um 12 Uhr.

Rathaus von Montag, 23.12.2024, 
bis einschließlich Mittwoch, 
01.01.2025, geschlossen
Das Rathaus ist für den allgemeinen Publikumsverkehr von 
Montag, 23.12.2024, bis einschließlich Mittwoch, 01.01.2025, 
geschlossen.
Für Notfälle ist am 23., 27. und 30.12.2024 jeweils von 10 bis 
12 Uhr ein Notdienst eingerichtet
•	 Meldeamt: unaufschiebbaren Ausweis- und Passangele-

genheiten, Telefon 0151 – 23 49 49 30
•	 Standes- und Friedhofsamt: Beurkundung von Sterbefäl-

len, Telefon 0151 – 54 60 45 67
•	 Unterkünfte: technische Defekte (z.B. Heizungsausfall) 

Telefon 0160 – 97 23 46 15
•	 Bauhofbereitschaft: Telefon 0170 – 79 24 863

Wichtiger ergänzender Hinweis zur Bundestagswahl: für 
Wahlrechts- und Wählbarkeitsbescheinigungen können 
Sie sich am 23., 27. und 30.12.2024 jeweils von 8.30 bis 12 
Uhr und montags zusätzlich von 15 bis 18 Uhr, an folgende 
Telefonnummer wenden 0151 64047809.
Rohrbrüche können wie immer zeitunabhängig gemeldet 
werden:
Plüderhausen 07345 / 96 38 21 20
Walkersbach 07176 / 45 14 07
Ab Donnerstag, 02.01.2025, sind wir wieder zu den regulä-
ren Öffnungszeiten für Sie da:
Montag von 8.30 bis 12 Uhr und von 15 bis 18 Uhr
Dienstag bis Freitag 8.30 bis 12 Uhr.
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Zum Tode von Horst Danner
Am 07.12.2024 verstarb der 
ehemalige Gemeinderat Horst 
Danner im Alter von 71 Jah-
ren. Horst Danner war 14 Jah-
re lang Mitglied des Gemein-
derats (1989-1994 und 1996-
2005). 2005 schied er auf ei-
genen Wunsch aus beruflichen 
Gründen aus dem Gremium 
aus. Er gehörte der FW-FD Ge-
meinderatsfraktion an und 

war über lange Jahre Mitglied im Technischen Aus-
schuss sowie im Verwaltungsausschuss. Außerdem war 
er Vertreter der Gemeinde in der Verbandsversamm-
lung des Gemeindeveraltungsverbandes Plüderhausen-
Urbach.

Horst Danner war ein Vollblut-Gemeinderat. Er 
kannte sich bestens in Plüderhausen aus und war tief 
in der Gemeinde verwurzelt. Im Gemeinderat brachte er 
sich mit klaren und deutlichen Worten ein. Der Humor 
kam dabei nie zu kurz. Die Sitzungen mit seinen Wort-
meldungen und oft humorvollen Zwischenrufen sind 
vielen Plüderhäusern in bester Erinnerung.

Auch für die örtliche Feuerwehr war Horst Danner 
ein echter Glücksgriff. Aufgrund seiner Tätigkeit als Be-
rufsfeuerwehrmann in Stuttgart verfügte er über ein 
breites Fachwissen, das er in Plüderhausen einbrachte. 
Er hat sich dadurch große Anerkennung und Respekt 
erarbeitet. Er gehörte der Wehr von 1971 bis 2009 als 
aktives Mitglied an und wechselte anschließend in den 
Kameradschaftsbund.

Besonders hervorzuheben ist aus seiner aktiven 
Zeit sein Engagement für die Jugendfeuerwehr. Bereits 
bei deren Gründung im Jahre 1974 war Horst Danner 
Teil des Jugendleiterteams. Im Jahre 1979 übernahm 
er die Funktion des Jugendwarts und übte dieses Amt 
bis zum Jahre 1988 aus. Zudem war er als Kreisausbil-
der über viele Jahre für die Ausbildung in Plüderhausen 
und auch in den Nachbarkommunen verantwortlich.

Gemeinderat und Verwaltung in Plüderhausen neh-
men Abschied von einem Plüderhäuser Urgestein und 
Original, das viele Spuren in Plüderhausen hinterlassen 
hat. Unser aufrichtiges Mitgefühl gilt seiner Frau, sei-
nen Kindern sowie der gesamten Familie.

Für Gemeinderat und Gemeindeverwaltung

Benjamin Treiber
Bürgermeister

Gottesdienstschutz am Heiligen 
Abend und an Silvester ,Abbrennen 
von Feuerwerkskörpern
Nach dem Sonn- und Feiertagsgesetz Baden-Württemberg 
genießen Gottesdienste am Heiligen Abend und an Silves-
ter einen besonderen Schutz. So sind am Heiligen Abend 
(24.12.) ab 17.00 Uhr und an Silvester (31.12.) von 18.00 Uhr 
bis 21.00 Uhr in der Nähe von Kirchen und anderen dem 
Gottesdienst dienenden Gebäuden alle Handlungen zu ver-
meiden, die geeignet sind, den Gottesdienst zu stören; dies 
gilt insbesondere an Silvester auch für das Abbrennen von 
Feuerwerks- und Knallkörpern.

Bezüglich des Abbrennens von Feuerwerks- und Knallkör-
pern ist zu beachten, dass solche nur am 31.12. und am 1.1. 
gezündet werden dürfen, außerdem ist das Abbrennen von 
Feuerwerkskörpern in unmittelbarer Nähe von Fachwerk-
häusern verboten. Zuwiderhandlungen gegen die genann-
ten Vorschriften stellen Ordnungswidrigkeiten dar, die mit 
Geldbußen geahndet werden können.

Krämermarkt in Plüderhausen am 
18.03.2025 Bewerbungsfrist endet 
am 31.01.2025
Die Gemeinde Plüderhausen lädt Marktbeschicker ein, am 
Montag, 18.03.2025 am jährlichen Krämermarkt (Jahr-
markt) in der Ortsmitte teilzunehmen und weist auf das En-
de der Bewerbungsfrist am 31.01.2025 hin. In den Bewer-
bungen sind die gewünschte Frontlänge des Standes und 
die angebotenen Waren/Produkte anzugeben.

Glasfaserausbau im Gemeindegebiet
Kooperationsvereinbarung mit der UGG unterzeichnet
Nach mehrmonatigen Verzögerungen beim ursprünglich ge-
planten Projekt konnte nun eine Lösung für den flächende-
ckenden Glasfaserausbau in Plüderhausen gefunden werden. 
Hierfür hat die Gemeindeverwaltung in den zurückliegenden 
Monaten konstruktive Gespräche mit dem Unternehmen „Un-
sere Grüne Glasfaser“ (UGG) geführt, das als effizienter Part-
ner im Bereich Glasfaserausbau gilt. Zwischenzeitlich wurde 
eine gemeinsame Kooperationsvereinbarung für den Glasfa-
serausbau im Gemeindegebiet Plüderhausen unterzeichnet.

Die GVG, die den Ausbau ursprünglich in Kooperation mit 
einem anderen Telekommunikationsunternehmen durch-
führen wollte, wird nun mit der UGG kooperieren. Erfreulich 
ist, dass bereits mit teranet abgeschlossene Verträge ihre 
Gültigkeit behalten. Das Ziel der Unternehmen ist es, den 
Ausbau im zweiten Quartal 2025 zu beginnen. Damit rückt 
die Versorgung der Haushalte in Plüderhausen mit schnel-
lem Internet in greifbare Nähe.

Die UGG ist ein Joint Venture des Telekommunikations-
konzerns Telefónica und des globalen Versicherungskonzern 
Allianz. Das erklärte Ziel des Unternehmens ist ein flächen-
deckender Glasfaserausbau in eher ländlichen Regionen zur 
Gleichstellung der digitalen Infrastruktur. Der Glasfaseraus-
bau in Plüderhausen und Urbach wird eigenwirtschaftlich, 
das heißt ohne öffentliche Mittel, durchgeführt.

Die UGG schließet die Gebäude an das Glasfasernetz an. 
Den Internetanbieter können die Bürgerinnen und Bürger 
- dank der offenen Netzinfrastruktur der UGG - unter den 
Kooperationspartnern des Unternehmens frei wählen. Nach 
aktuellem Stand sind dies in Plüderhausen neben teranet, 
der Marke der GVG, die Anbieter O2 sowie STIEGELER. Der 
Abschluss eines Vertrages, welcher bis zum Abschluss der 
Bauarbeiten für die allermeisten Haushalte in der Gemeinde 
mit einem kostenfreien Glasfaseranschluss verbunden ist, 
kann über alle drei Internetanbieter gebucht werden.

Projektablauf und Rahmenbedingungen in Plüderhausen
In den nächsten Wochen werden die Umsetzungsdetails in 
weiteren Gesprächen konkretisiert. Dabei wird das Ausbau-
gebiet gemeinsam mit der Kommune besichtigt, auch wer-
den die Trassen und Baumethoden dokumentiert und abge-
stimmt. Die Gemeinde wird ihre Einwohner über alle wichti-
gen Entwicklungen auf dem Weg zur verbesserten digitalen 
Infrastruktur informieren.
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Aktuell wird mit einem Baustart im zweiten Quartal 2025 
gerechnet. Bereits heute ist darauf hinzuweisen, dass es 
durch den Glasfaserausbau in großen Teilen des Gemein-
degebietes zu Beeinträchtigungen kommen wird. Aufgrund 
des Umfangs des Projektes wird sich die Bauphase voraus-
sichtlich über mindestens 18 Monate erstrecken, wobei in 
dieser Zeit immer nur einzelne Bereiche des Gemeindege-
biets betroffen sein werden.

Wie erhalte ich einen Glasfaser-Anschluss?
Für einen Glasfaseranschluss sind zwei Dokumente erfor-
derlich: Die Gestattungserklärung von Seiten der UGG sowie 
ein Produkt- bzw. Internet-Vertrag mit einem der Anbieter. 
Sollten Sie nicht Eigentümer des Gebäudes sein, wird die 
Kontaktaufnahme mit dem Vermieter empfohlen.

Der Ausbau wird bei Hausbegehungen mit den Beteilig-
ten besprochen und entsprechend der örtlichen Gegeben-
heiten individuell geplant.

Bereits geschlossene Verträge von teranet-Kunden gel-
ten fort. Teilweise gelten aufgrund der neuen Kooperation 
nun sogar bessere Rahmenbedingungen für die Privatkun-
den, zu Verschlechterungen kommt es jedoch nicht. Die Ge-
stattungserklärung für die Herstellung des Hausanschlus-
ses muss jedoch erneuert werden. Diesbezüglich wurden 
bereits alle teranet-Kunden im Gemeindegebiet kontaktiert.

Sofern sich Ihre Immobilie mit ein bis drei Wohneinhei-
ten nicht weiter als 40 Meter oder Ihr Mehrfamilienhaus mit 
vier oder mehr Wohneinheiten nicht weiter als 30 Meter von 
der Grundstücksgrenze entfernt befindet, übernimmt UGG 
die Kosten für den Glasfaser-Hausanschluss.

Weitere Informationen zum geplanten Glasfaserausbau 
können Sie unter folgendem Link abrufen: https://unsere-
grueneglasfaser.de/gemeinden/pluederhausen/.

Ansprechpartner bei Fragen
Mit der UGG kann telefonisch über folgende Bestellhotline 
Kontakt aufgenommen werden: Tel.: 089 2019 45 31 von 
Montag bis Freitag, jeweils von 09:00-17:30 Uhr

Beratungstermine vor Ort bei den Bürgern können au-
ßerdem über folgende Homepage vereinbart werden: htt-
ps://unseregrueneglasfaser.de/beratung/

Bei Fragen zur Gestattungserklärung können Sie sich zu 
denselben Zeiten unter folgender Telefonnummer informie-
ren: Tel. 089 2019 45 32

Glasfaserausbau im Teilort 
Walkersbach
Weiterhin werden auch Gespräche mit Telekommunikati-
onsunternehmen geführt, um auch für den Teilort Walkers-
bach einen Ausbau einer flächendeckenden Glasfaserinfra-
struktur auf den Weg zu bringen. Hierbei wird die Gemeinde 
von Seiten des Zweckverbands Breitbandausbau des Rems-
Murr-Kreises unterstützt.

Begegnungsbank der Kreisspar­
kasse aufgestellt
Auf dem Weg zur Rehhaldenhütte mit schönem Blick auf den 
Schurwald finden Spaziergänger nun eine der neuen leuch-
tend roten Bänke im Rems-Murr-Kreis vor. Die Kreissparkas-
se Waiblingen hat anlässlich ihres 50-jährigen Jubiläums, 
der Fusion der Sparkassen Waiblingen und Backnang, den 
Kommunen des Rems-Murr-Kreises „Begegnungsbänke“ 
gestiftet. Die Montage hat der Bauhof vorgenommen. Das 

Besondere: Die Rückenlehnen sind auf entgegengesetzten 
Seiten angebracht, sodass sich Rastende einfacher einan-
der zuwenden können.

Die Gemeindeverwaltung gratuliert zum Jubiläum be-
dankt sich bei der Kreissparkasse Waiblingen für die Umset-
zung dieser außergewöhnliche Idee.

Foto: Münch

Friedhof Plüderhausen – Erneuerung 
der Treppe und Teilasphaltierung 
des Vorplatzes
In den vergangenen Wochen wurde auf dem Friedhof Plü-
derhausen die schadhafte Treppe an der Aussegnungshalle 
erneuert. Dies war notwendig geworden, da die bestehende 
Treppe nicht mehr verkehrssicher war und gesperrt werden 
musste. Bei der Sanierungsmaßnahme wurden neue Block-
stufen gesetzt und ein beidseitiger Handlauf angebracht. 
Aus Kostengründen wurde die Treppenbreite wie beschlos-
sen verringert. Nach der Bauzeit konnte die Treppe und der 
Bereich vor der Aussegnungshalle nun wieder für die Fried-
hofsbesucher freigegeben werden.

 

Die Fraktion GLU hatte im Jahr 2023 einen Haushaltsantrag 
„Barrierefreier Friedhof“ in den Gemeinderat eingebracht. 
Bei einer Ortsbegehung wurden die Thematik und die Ge-
staltungsvarianten erörtert.

 
� Fotos: Gemeinde Plüderhausen
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Der Gemeinderat entschied sich für den Austausch des Na-
tursteinpflasters und den Ausbau des Weges in Asphaltbau-
weise. Diese Maßnahme wurde von der Firma Weidler aus 
Urbach realisiert.
Bei der Baumaßnahme konnte gleichzeitig ein defekter Ka-
nalschacht im Wegebereich erneuert werden.

Gemeindeentwicklungsprozess
Ankündigung: Bildung einer Strategiegruppe für das Ge­
meindeentwicklungskonzept
Die Gemeinde Plüderhausen beabsichtigt, eine Dialogische 
Bürgerbeteiligung durchzuführen. Dies bedeutet, Anfang 
Januar werden rund 1.000 nach dem Zufallsprinzip aus dem 
Melderegister ausgewählte Bürgerinnen und Bürger von der 
Gemeinde ein Schreiben erhalten. Bei der Zufallsauswahl 
wird neben den Kriterien des Melderechts (Wohnort, Geburts-
tag, Geburtsort, Geschlecht) auch der Bildungsstand sowie 
ein eventueller Migrationshintergrund abgefragt. Dies soll 
eine möglichst breite Mischung der Auswahl sicherstellen. 
Ihre E-Mailadresse sowie aktuelle Telefonnummer werden 
ausschließlich für den Zweck der Kontaktaufnahme genutzt.

Das Anschreiben an die rund 1.000 Bürgerinnen und Bür-
ger erfolgt im Rahmen des Gemeindeentwicklungskonzep-
tes und soll zur Bildung einer Strategiegruppe führen. Diese 
Gruppe wird den Gemeindeentwicklungsprozess beratend 
begleiten. Eine Teilnahme ist selbstverständlich freiwillig.

Rechtsgrundlagen dazu finden sich im Gesetz über die 
Dialogische Bürgerbeteiligung vom 4. Februar 2021 (GBl. 
2021, 118) und kann bei Bedarf gerne zur Verfügung gestellt 
werden.

Ihre Ansprechpartnerin im Rathaus ist: Patricia Rockenhäu-
ser, Zimmer 15, Telefon: 07181/8009-1106
Mail: p.rockenhaeuser@pluederhausen.de

Gemeindebücherei
Kontaktdaten:
Gemeindebücherei Plüderhausen 
Hauptstr. 33, 73655 Plüderhausen 
Telefon: 07181 / 86187, Mail: 
buecherei@pluederhausen.de, 

Instagram und Facebook: buecherei.pluederhausen.de
Zugriff auf: 8.500 Bücher, 800 Filme, 900 CDs, 200 Tonies, 
140 Spiele, 350 Zeitschriften
Zusätzlich Online Zugang zu: 15.000 eBooks, 46 Zeitschrif-
tenabos, 4.500 Hördateien
Für nur 1,25 € je Monat für 12 Monate

Internetauftritt:
Über den gesamten Bestand, Neuanschaffungen und Ver-
anstaltungen der Bücherei können Sie sich auch unter: bue-
cherei.pluederhausen.de informieren.
Onleihe-Verbund - Tag und Nacht für Sie geöffnet: www.on-
leihe.de/rems-murr

Weihnachtsferien
Die Gemeindebücherei macht Weihnachtsferien
Die Gemeindebücherei bleibt vom 23.12.2024 bis zum 6. Ja-
nuar 2025 geschlossen.

Wir wünschen unseren Le-
sern*innen eine wundervol-
le Weihnachtszeit und einen 
guten Rutsch ins neue Jahr 
2025!
Alles Gute, Ihr Bücherei-
Team

Landratsamt stellt auf einheitliche Rufnummern um

Lokale Rufnummern in Backnang und Schorndorf werden 
zum Jahreswechsel abgestellt / Zentrale Rufnummer: 
07151 501-x
Das Landratsamt stellt seine Telefonnummern abschlie-
ßend zum 1. Januar 2025 auf ein einheitliches System um. 
Alle Nummern beginnen dann mit 07151 501, dann folgt die 
Durchwahl, die aus vier Ziffern besteht.

Bisher hatten die Ämter und Bereiche, die in Backnang 
oder Schorndorf verortet sind, eine eigene lokale Rufnum-
mer mit der jeweiligen Städte-Vorwahl. Diese lokalen Ruf-
nummern werden zum 31. Dezember abgestellt. Die bishe-
rigen Durchwahlnummern für Telefone und Faxe bleiben 
bestehen, diese sind ab sofort über die zentrale Rufnummer 
erreichbar.
Informieren Sie sich gerne unter www.rems-murr-kreis.de 
über die Nummern der jeweiligen Ämter und Bereiche.

Müllmarken ab 18. Dezember  
erhältlich
Ab Mittwoch, 18. Dezember, sind die Gebührenmarken für 
das Jahr 2025 erhältlich. Ganz bequem können die Marken 
online bestellt werden.

Dieser Service kostet keine zusätzlichen Gebühren, Ver-
sandkosten werden nicht berechnet. Der online-Shop wird 
ab 18. Dezember freigeschaltet. Vor diesem Tag sind keine 
Bestellungen möglich. Wer den Kauf vor Ort bevorzugt, hat 
die Möglichkeit in über 60 Verkaufsstellen seine Marken zu 
erwerben. Ganz gleich wo man im Rems-Murr-Kreis wohnt, 
die Müllmarken können unabhängig vom Wohnort gekauft 
werden. Der Verkauf startet zeitgleich mit dem online-Ver-
kauf.

Keine Eile
Auch wenn die Marken schon bald erhältlich sind. Beeilen 
muss man sich nicht. Erst ab 27. Januar müssen die Marken 
auf dem Tonnendeckel kleben. Das heißt, jeder hat ausrei-
chend Zeit die benötigten Marken zu besorgen.

Leerungsrhythmus beachten
Beim Kauf von Gebührenmarken für die 60- oder 80 Liter 
Restmülltonnen muss der entsprechende Leerungsrhyth-
mus angegeben werden. Bei diesen Tonnengrößen wird ne-
ben der 2-wöchentlichen Abfuhr auch eine 4-wöchentliche 
Leerung angeboten. 

Wer wegen der Tonnengröße unsicher ist, wirft am bes-
ten einen Blick auf den Tonnendeckel. Dort ist eine achtstel-
lige Registriernummer eingeprägt. Die ersten zwei bezie-
hungsweise drei Ziffern der Nummer stehen für das Volu-
men des Behälters.

Öffnungszeiten der AWRM-Einrich­
tungen während der Weihnachtszeit
Auch in diesem Jahr sind die vier Entsorgungszentren im 
Rems-Murr-Kreis während der Weihnachtszeit regulär ge-
öffnet. Geschlossen bleibt lediglich an den gesetzlichen Fei-
ertagen, an Heiligabend und an Silvester. Auch alle anderen 
Annahmestellen der AWRM bleiben an den Feiertagen sowie 
am 24. und 31. Dezember geschlossen.
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Nachstehend eine Übersicht über die sonstigen Öffnungs-
zeiten:

Wertstoffhöfe
Die Wertstoffhöfe sind zu den gewohnten Zeiten geöffnet. 
Eine Ausnahme bildet der Wertstoffhof Backnang. Dieser 
bleibt vom 23. Dezember bis einschließlich 2. Januar ge-
schlossen.

Grüngutplätze
Sämtliche Grüngutplätze bleiben in der Zeit vom 23. Dezem-
ber bis einschließlich 6. Januar geschlossen. Die Annahme-
stellen öffnen ab der zweiten Januarwoche wieder regulär.

Problemmüllsammelstellen
Die Abgabe von Problemmüll ist wie gewohnt möglich.
Größere Erdanlieferungen sind zwischen dem 23. Dezem-
ber und 6. Januar generell nicht möglich, die Erddeponie in 
Backnang-Steinbach bleibt in diesem Zeitraum geschlossen.
Wer zwischen den Jahren nicht zwingend Müll und Wert-
stoffe entsorgen muss, verschiebt die Anlieferung am bes-
ten auf einen späteren Zeitpunkt. Erfahrungsgemäß sind die 
Entsorgungszentren und Wertstoffhöfe in der Zeit zwischen 
den Jahren nämlich stark frequentiert, so dass mit Warte-
zeiten gerechnet werden muss.

Mehr Hausmüll als sonst?
Wer während der Feiertage mehr Müll als sonst zu entsor-
gen hat, kann in allen Verkaufsstellen im Rems-Murr-Kreis 
zur Entsorgung von Rest- oder Biomüll Zusatzmüllsäcke 
kaufen. Die Entsorgung ist im Kaufpreis bereits mit enthal-
ten, so dass die gefüllten Säcke am jeweiligen Abfuhrtag bei 
den entsprechenden Tonnen zur Abholung bereitgestellt 
werden können.

Glas und Altpapier nicht neben die Container stellen
Im Rems-Murr-Kreis gibt es an über 500 Standorten Contai-
ner zur Entsorgung von Altglas und Papier. Sollten die Be-
hälter am bevorzugten Standort bereits voll sein, darf trotz-
dem nichts daneben abgestellt werden. Weichen Sie auf 
einen anderen Standort oder auf die Entsorgungszentren 
oder Wertstoffhöfe aus. Große Kartonagen haben generell 
nichts in den Depotcontainern verloren. Nutzen Sie hierfür 
das Angebot der Wertstoffhöfe und Entsorgungszentren.

Geänderte Öffnungszeiten Wertstoffhof Plüderhausen
Ab Januar 2025 gelten für den Wertstoffhof Plüderhausen 
in der Kantstraße neue Öffnungszeiten.

Diese sind wie folgt:
Freitags: 14:00 bis 16:00 Uhr
Samstags: 9:00 bis 13:00 Uhr

Mit der Anpassung der Öffnungszeiten reagiert die AWRM 
auf das Verhalten der Anliefernden. So ist der Hof, gerade in 
der dunkleren Jahreszeit freitags nach 16 nicht mehr stark 
frequentiert, so dass man sich dafür entschieden hat die 
Annahmezeiten entsprechend anzupassen. Samstags ist die 
Nachfrage generell höher. Hier verspricht man sich durch 
die verlängerte Öffnungszeit eine Entzerrung des Anliefer-
verkehrs.

Am Wertstoffhof angenommen werden in haushalts-
üblichen Mengen z.B. Kartonagen, Papier, Metallschrott, 
Druckerpatronen, CDs, Elektroschrott (außer Kühlgeräte, 
Klimageräte oder Ölradiatoren). Die Abgabe ist gebührenfrei.

Nicht am Wertstoff angeliefert werden können Restmüll, 
Bauschutt oder Holz. Gegen Gebühr können diese Materiali-
en zum Entsorgungszentrum Schorndorf gebracht werden. 

Aber auch sämtliche Wertstoffe können gebührenfrei am 
Entsorgungszentrum angeliefert werden.

Die Öffnungszeiten der AWRM-Annahmestellen und In-
formationen über Entsorgungsmöglichkeiten können auch 
auf der Internetseite der AWRM www.awrm.de nachgelesen 
werden.

Öffnungszeiten des Wertstoffhofs im Dezember:
Im Dezember hat der Hof noch wie bisher geöffnet: Freitag: 
14:30-17 Uhr und Samstag von 9 bis 12 Uhr. Auch zwischen 
den Jahren, sprich am 27. und 28. Dezember können Wert-
stoffe angeliefert werden.

Neujahrskonzert der Stuttgarter 
Saloniker
Datum: 01. Januar 2025 / Beginn: 18:00 Uhr
Veranstalter: Stuttgarter Saloniker
Ort: Staufenhalle, Am Marktplatz 10, 73655 Plüderhausen
Preis: Konzertkarte Einzelplatz 30,00 € / Familie 66,00 € / 
ermäßigt 20,00 € / Kinder 10,00 €

Musikalisches Feuerwerk zum Jahresbeginn
Das Orchester der unbegrenzten Möglichkeiten bietet Kon-
zert- und Unterhaltungsmusik vom Feinsten zum Jahresan-
fang.

Mit einer atemberaubenden Programmvielfalt von Jo-
hann Strauss bis George Gershwin holt Kapellmeister Pa-
trick Siben mit seinen Musikern jedes Publikum von den 
Stühlen, greift spontan Stimmungen und Tagesthemen auf 
und führt mit unverwechselbarem Charme und Witz durch 
ein Konzert, das von Klassik, Operette, Walzer und Early 
Jazz bis zu Swing und Latin reicht: perfekt gespielt und auf-
regend inszeniert!

Der besondere Saloniker-Sound vereint solistisch-luftige 
Nuanciertheit und orchestrale Klangfülle, weil die Stutt-
garter Saloniker prinzipiell „unplugged“- rein instrumental 
spielen. So verspricht dieses Konzert ein besonderes Erleb-
nis zu werden und ist ein schwungvoll-heiterer Auftakt ins 
„Neue Jahr“!

Genießen Sie in der Pause Sekt und Häppchen und die 
Möglichkeit zu regem Gedankenaustausch.
Infos unter: http://www.saloniker.de

Für Rückfragen gerne:
ticketing@saloniker.de • 07192/9366931 (werktags vormit-
tags) • 0175/3740542 What'sApp und SMS
Bitte melden Sie sich hier an. Wir senden keine Karten zu.
Sie können am Abend in bar bezahlen oder den Betrag vor-
ab auf mein Konto DE27 6025 0010 0015 2164 49 bei swn 
Kreissparkasse Waiblingen überweisen.
Wir senden eine Reservierungsbestätigung zu.

Dunkle Jahreszeit –  
Einbrecher auf der Lauer
Die kurzen Tage und frühe Dunkelheit nutzen Einbrecher 
verstärkt für ihre Taten. Schützen Sie Ihr Zuhause: Sichern 
Sie Fenster und Türen, nutzen Sie Zeitschaltuhren für Licht 
und achten Sie auf Ihre Nachbarschaft. Bei verdächtigen 
Beobachtungen oder auffälligen Verhaltensweisen wählen 
Sie den Polizeinotruf 110. Gemeinsame Wachsamkeit hilft, 
Einbrüche zu verhindern.

Weitere Informationen rund um das Thema erhalten Sie 
auf der Internetseite www.k-einbruch.de eine Initiative Ihrer 
Polizei und der Wirtschaft.
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Kindergärten und Schulen

Kinderhaus Goldacker
Besuch beim „Theater hinterm Scheuerntor“ -
„Der Eisenhans“
Die Kindergartenkinder des Kinderhaus Goldacker besuch-
ten am Donnerstag, den 12.12.24 das „Theater hinterm 
Scheuerntor“. Der Nikolaus hatte nicht nur für jedes Kind 
Mandarinen, Walnüsse und Schoki in den Socken gepackt, 
sondern auch eine Eintrittskarte für das Theater.

Zu sehen gab es das Stück „Der Eisenhans“, dies erzähl-
te und spielte Herr Wolfgang Kammerer, es wurde mit Live-
musik untermalt (mit einem Fagott).

Es ging um einen wilden Mann, der Hüter des Waldes. 
In Gefangenschaft lebte er in einem Käfig auf dem Schloss-
platz. Der Königssohn befreite den „Eisenhans“ und ging 
mit ihm mit. Nach dem die Haare des Königssohnes golden 
wurden zieht er weiter. Der Königssohn arbeitet als Gärtner-
junge an einem fremden Königshof. Durch einige Umstände 
und mithilfe des „Eisenhans“ kamen der Königssohn und die 
Königstochter zusammen. Dabei wurde der „Eisenhans“ aus 
seiner Verzauberung befreit und alle feiern zusammen eine 
Hochzeit.

Unsere Kinder lauschten gespannt dem Märchen und 
freuten sich sehr.

 
� Foto: Kinderhaus Goldacker

Ev. Kindergarten Drosselweg
Weihnachten im Kindergarten Drosselweg
„Alle Jahre wieder“ kommt die schönste Zeit im Jahr. Wir 
haben wieder gebacken, gesungen und gebastelt. Der Niko-
laus hat uns besucht und wir haben vor der evangelischen 
Kirche in Plüderhausen Weihnachtshits gesungen. 

Ein wunderschöner Baum wurde von den Kindern ge-
schmückt und erleuchtet unseren Eingangsbereich. Auch 
ein Weihnachtsfest haben wir im Kindergarten und im Wald 
gefeiert. 

Die Adventszeit im Kinder-
garten ist einfach schön. 
Das Highlight war sicher 
unser wunderschöner 
Weihnachtsmarkt am 30. 
November 2024 in Plüder-
hausen. Herzlich bedanken 
wollen wir uns bei unseren 
Eltern und allen Helfern für 
ihr Engagement und ihre 
Mithilfe.
Wir wünschen allen ein 
schönes Weihnachtsfest 
und eine ruhige, erholsame 
und besinnliche Zeit.

 
� Fotos: Mona Paschuld

Gymnasiums Friedrich II. Lorch
„Weihnachten ist nicht nur da, wo Lichter brennen, sondern 
überall dort, wo wir die Welt ein wenig heller machen.“ - Irm-
gard Erath
Sehr geehrte Mitglieder, Freunde und Förderer,
wir wünschen Ihnen und Ihren Familien eine schöne und 
besinnliche Weihnachtszeit sowie einen guten Start in das 
neue Jahr 2025.

Ihr Vorstand
Verein der Freunde und Förderer des Gymnasiums Fried-
rich II. Lorch

Freiwil l ige Feuerwehr

Dienstplan Dezember 2024
Do.,	 19. 12.	 19:00 Uhr Führung

Dienstplan Januar 2025
Mi.,	 8. 1.	 18:00 Uhr Proberuf
Do.,	 9. 1.	 19:00 Uhr Gruppe 4
Di.,	 14. 1.	 18:30 Uhr Atemschutzstrecke - angemeldete 

Teilnehmer
Do.,	 16. 1.	 19:00 Uhr Gruppe 3
So.,	 19. 1.	 10:30 Uhr Familienwanderung - angemeldete 

Teilnehmer
Do.,	 23. 1.	 19:00 Uhr Gruppe 2
Do.,	 30. 1.	 19:00 Uhr Gruppe 1
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Feierstunde zur Indienststellung des neuen Hilfeleis­
tungslöschgruppenfahrzeugs HLF 20
Zahlreich erschienene Gäste aus Landespolitik, Gemeinde-
rat, Feuerwehr und benachbarten Feuerwehren bildeten am 
vergangenen Sonntag einen würdigen Rahmen für einen 
besonderen Anlass bei der Freiwilligen Feuerwehr Plüder-
hausen. Bürgermeister Benjamin Treiber konnte das neu 
beschaffte Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF 20 of-
fiziell an die Abteilung Plüderhausen übergeben.
Aufgrund der stetig wachsenden Komplexität und den Her-
ausforderungen, denen sich Feuerwehren in ganz Deutsch-
land stellen müssen, wird auch ständig in die Weiterentwick-
lung der Technik neuer Fahrzeuggenerationen investiert. 
Mit der Neubeschaffung des HLF 20 werden sowohl der 
Schutz und die Sicherheit der Bürger als auch die Leis-
tungsfähigkeit der Gemeindefeuerwehr weiterhin erhalten. 
Das neue Fahrzeug, aufgebaut auf einem Fahrgestell Mer-
cedes Benz Allrad und einem feuerwehrtechnischen Aufbau 
der Fa. Lentner, ist sowohl bei Brandeinsätzen als auch bei 
Einsätzen der technischen Hilfeleistung zukünftig das erst-
ausrückende Fahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr Plüder-
hausen.
Mit einem Löschwassertank von 2.400 Litern Wasser, ei-
nem eingebauten Schaummitteltank von 120 Litern, vier 
im Mannschaftsraum integrierten Atemschutzgeräten und 
verschiedenen, neuen feuerwehrtechnischen Ausrüstungs-
gegenständen, sind die Anforderungen für die Aufgaben im 
Bereich der Brandbekämpfung eines HLF 20 mehr als er-
füllt. Für die Aufgaben im Bereich der technischen Hilfeleis-
tung und Rettung führt das Fahrzeug die dafür erforderli-
chen Rettungsgeräte auf Akku-Technologie basierend mit.
Die Fahrzeugbeschaffung, von der Konzeption, Ausschrei-
bung und Vergabe, bis hin zur Abnahme und letztendlich 
der Abholung wurde von einem Beschaffungsgremium der 
Freiwilligen Feuerwehr gemeinsam mit der Gemeindever-
waltung und der Agentur Kahle durchgeführt.
In ihren Reden dankten sowohl Bürgermeister Benjamin 
Treiber als auch Kommandant Marc Angelmahr den Mitglie-
dern des Gemeinderates und der Kämmerin Frau Rösch für 
den Beschluss zur Durchführung der Beschaffung und die 
Bereitstellung der erforderlichen, finanziellen Mittel.
Besonders hervorgehoben wurde auch nochmals das über-
durchschnittliche Engagement der Mitglieder der Beschaf-
fungskommission, was in der heutigen Zeit nicht mehr der 
Regel, sondern viel mehr der Ausnahme entspreche.
Nach der Segnung des neuen Fahrzeugs durch Vertreter 
der evangelischen und katholischen Kirchengemeinden 
übergab Bürgermeister Benjamin Treiber symbolisch den 
Schlüssel an Kommandant Marc Angelmahr, verbunden mit 
den besten Wünschen für eine stets unfallfreie und sichere 
Fahrt.

 
Das neue HLF 20 eingerahmt von Gästen aus Landespolitik, 
Gemeinderat und Feuerwehren samt Fanfarenzug

 
Symbolische Schlüsselübergabe von BM Benjamin Treiber 
(rechts) an Kommandant Marc Angelmahr (links) - in der 
Bildmitte: Markus Bihler als Vertreter der Fa. Lentner

 
Reges Interesse der Gäste an der Beladung des neuen HLF 20
� Fotos: FF Plüderhausen

Weitere Bilder von der Indienststellung des neuen HLF 20 
sowie Informationen über die Freiwillige Feuerwehr Plüder-
hausen finden Sie auch auf unserer Website www.feuer-
wehr-pluederhausen.de!

Brand einer Hecke
Am Samstag, dem 14.12.2024 wurde die Freiwillige Feuer-
wehr Plüderhausen um 18:08 Uhr zu einem gemeldeten 
Flächenbrand alarmiert. Vor Ort brannte eine Hecke, die 
bereits von Anwohnern weitestgehend abgelöscht worden 
war. Die ausgerückten Kräfte kontrollierten noch die Fassa-
de einer angrenzenden Garage mittels der Wärmebildkame-
ra und führten die erforderliche Nachlöscharbeiten durch.

Brandschutztipps für die Weihnachtszeit
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
flackernde Lichter verbreiten in der dunklen Jahreszeit be-
sinnliche Stimmung in der Wohnung. Wenn jedoch aus dem 
romantischen Kerzenschein ein Zimmerbrand wird, ist es 
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ganz schnell vorbei mit der Besinnlichkeit. Die Freiwillige 
Feuerwehr Plüderhausen appelliert deshalb an die Umsicht 
der Bürger, Feuergefahren zu minimieren.
Zum Ende der Adventszeit und Beginn der Weihnachtszeit 
weisen wir Sie daher zu einer besonderen Aufmerksamkeit 
im Umgang mit Kerzen und Adventsdekoration hin:
•	 Kerzen gehören immer in eine standfeste, nicht brennba-

re Halterung!
•	 Stellen Sie Kerzen nicht in der Nähe von brennbaren Ge-

genständen oder an einem Ort mit starker Zugluft auf!
•	 Lassen Sie Kerzen niemals unbeaufsichtigt brennen!
•	 Löschen Sie Kerzen an Adventskränzen und Gestecken 

rechtzeitig, bevor sie ganz heruntergebrannt sind!
•	 Tannengrün trocknet mit der Zeit aus und ist dann um-

so leichter entflammbar – ziehen Sie solche Brandfallen 
rechtzeitig aus dem Verkehr!

•	 In Haushalten mit Kindern sind elektrische Kerzen ratsam. 
Diese sollten den VDE-Bestimmungen entsprechen!

•	 Achten Sie bei elektrischen Lichterketten – etwa auf dem 
Balkon – darauf, dass Steckdosen nicht überlastet werden!

Natürlich sollten auch an Silvester ein paar Regeln eingehal-
ten werden, damit weder Menschenleben noch Sachwerte 
gefährdet werden:
•	 Achten Sie unbedingt auf die Hinweise der Hersteller von 

pyrotechnischen Gegenständen - eine Verwendung in ge-
schlossenen Räumen ist mit wenigen Ausnahmen verbo-
ten!

•	 Halten Sie nach dem Anzünden ausreichend Sicherheits-
abstand zu den Feuerwerkskörpern!

•	 Feuerwerkskörper niemals auf Menschen werfen - nie-
mals unkontrolliert auf Gegenstände werfen!

•	 Feuerwerkskörper niemals unter Autos werfen! Türen und 
Fenster während der Knallerei schließen!

Mit Beachtung dieser Punkte können Sie selbst einen gro-
ßen Teil dazu beitragen, dass auch Sie schöne Feier- und 
nicht etwa Feuertage haben werden!
Und wenn es doch einmal brennt: Rufen Sie die Feuerwehr 
über den europaweiten Notruf 112!

Weihnachtsgrüße 2024
Die Führung der Freiwilligen Feuerwehr Plüderhausen be-
dankt sich bei allen aktiven Kameradinnen und Kameraden 
samt deren Familien sowie den Mitgliedern des Kamerad-
schaftsbundes, der Jugendfeuerwehr und bei allen Freun-
den und Gönnern für Ihre Verbundenheit zur örtlichen Feu-
erwehr in diesem Jahr. Wir wünschen Ihnen allen und der 
gesamten Bevölkerung aus Plüderhausen, Walkersbach und 
den Höfen, ein ruhiges und friedvolles Weihnachtsfest so-
wie einen guten Rutsch in ein gesundes, erfolgreiches Jahr 
2025!

Jugendfeuerwehr
Kontakt zur Jugendfeuerwehr
Leiter der Jugendabteilung: Jugendwart Sebastian Blessing, 
07181/86717 (Feuerwehrhaus, nur montags ab 18:00 Uhr) 
und unter jugendfeuerwehr@feuerwehr-pluederhausen.de

Übungsdienst
Der Übungsdienst der Jugendfeuerwehr findet jeden Mon-
tag von 18:30 Uhr bis ca. 20:30 Uhr statt.
Treffpunkt 18:15 Uhr am Feuerwehrgerätehaus. In den 
Schulferien findet kein Übungsdienst statt.
Weitere Informationen und Termine gibt es auf unserer In-
ternetseite www.feuerwehr-pluederhausen.de

Kameradschaftsbund
Wir treffen uns am Mittwoch, dem 08.01.2025 um 14.30 Uhr 
im Jugendraum des Feuerwehrhauses in Plüderhausen. Bei 
diesem Treffen halten wir unsere Hauptversammlung ab 
und lassen anschließend den Nachmittag in geselliger Run-
de ausklingen.
Wir wünschen allen Mitgliedern der aktiven Wehr sowie der 
Jugendfeuerwehr und den Mitgliedern des Kameradschafts-
bundes frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue 
Jahr 2025.
Der Vorstand

Die Vereine berichten

Arbeitskreis Flüchtlingshilfe
Plüderhausen

Weihnachten – eine Zeit der Geschenke, auch für Ge­
flüchtete

Weihnachten ohne Ge-
schenke ist eine traurige 
Angelegenheit, für manche 
Kinder aber eine Realität. 
Nicht jede Familie ist finan-
ziell in der Lage, ihre Kinder 

zu beschenken. Einige Aktionen im Rems-Murr-Kreis wollen 
das ändern. Einen Herzenswunsch eines Kindes entdecken 
und es damit glücklich zu machen, steckt zum Beispiel hinter 
den Projekten „Kinderwunschstern“ in Waiblingen, „Wunsch-
baum“ in Schorndorf oder „Weihnachtswunschbaum“ in Plü-
derhausen. Gerne unterstützt auch der AKF die Weihnachts-
aktion der Plüderhäuser Grünen Liste Umwelt (GLU) und des 
Kinderschutzbundes im Rems-Murr-Kreis. Die strahlenden 
Augen der Kinder bei der Übergabe der Geschenke berührten 
die Mitarbeiter des Arbeitskreises und der hauptamtlichen So-
zialarbeit – ein schönes Geschenk auch für sie. 

 
� Foto: MW

 
� Foto: AKF
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Wir stimmen deshalb der Feststellung der GLU in einer Pres-
semitteilung voll zu: „Geschenke bekommen macht Freude. 
Geschenke machen aber auch“. Herzlichen Dank auch von 
unserer Seite an alle Spender, die sich an dieser schönen 
Aktion beteiligt haben. Und herzlichen Dank an alle AKF-
Mitarbeiter und alle Mitbürger, die unsere Plüderhäuser 
Geflüchteten im zu Ende gehenden Jahr unterstützt haben. 
Frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr.

Kontaktadresse und Spendenkonto des AKF
Manfred Wagner, Welzheimer Str. 3, Tel.: 07181-82311 / Mo-
bil: 0163-5534370, Fax: +4932223740857
E-Mail: wagner-plue@t-online.de
Verwenden Sie bitte nach Möglichkeit den E-Mail-Kontakt.
Über die Handy-Nummer sind wir auch per WhatsApp er-
reichbar.
Das Spendenkonto verwaltet unser Kassenwart Hubert Hof-
mann. Unsere Bankverbindung:
Kontoinhaber: Hubert Hofmann oder Manfred Wagner
Die IBAN unseres Spendenkontos ist: DE45 7011 0088 2860 
6422 41

Bürgerinitiative BIG3

Alle Jahre wieder - Rückblick auf 2 Jahre BIG3
Seit 2 Jahren setzen wir uns bereits für Plüderhausen ein. 
Begonnen hat alles mit der Frage, was mit/auf dem Platz 
Gänswasen passiert - wird für die „Blaulichtfraktion“ neu 
gebaut oder Gewerbe angesiedelt? Wird der Fest- und 
Sportplatz Richtung Badesee verlegt? Stand heute, bleibt 
vorerst alles wie es ist.
Nachdem wir uns offiziell als Bürgerinitiative BIG 3 gegrün-
det hatten, wurde fast zeitgleich das Gemeindeentwick-
lungskonzept (GEK) in einer öffentlichen Sitzung des Ge-
meinderates beschlossen und beauftragt. Nun hätten wir 
uns eigentlich wieder auflösen können. Wir möchten aber 
weiterhin die Entwicklung des GEK begleiten - selbstver-
ständlich, wenn notwendig, auch mit kritischer Stimme.
Positiv haben wir bis heute wahrgenommen:
•	 Verbesserung der Transparenz von aktuellen Themen 

und Entscheidungen
•	 Verlegung der Abfallcontainer an einen anderen Standort
•	 Aufbau der Skateranlage

Wichtige Themen in 2025 sind für uns:
•	 Umsetzung des GEK
•	 Wasser/Abwassernetz
•	 Hochwasserschutz
•	 Starkregenmanagement
•	 Belebung der Ortsmitte
Die neuen, geänderten Termine für unsere Treffen in 2025 
findet Ihr unter www.big3-info.de
Wir wünschen nun allen Bürgerinnen und Bürgern eine 
schöne Adventszeit, frohe Weihnachten und ein ideenrei-
ches, gesundes neues Jahr 2025!!

CDU-Gemeindeverband
Plüderhausen

Wünsche zur Weihnachtszeit
Im Schnee spielen Kinder. Es ist Winter ! Klirrend kalt ist 
die Natur, die Bäume sind kahl, das Tagelicht ist grau und 
fahl. In meinem Herzen glimmt ein kleines Licht, es bleibt 
die Hoffnung auf Jesus Christus. Lenken wir unseren Blick 

auf die Weihnachtsbotschaft als Licht der Hoffnung. In die-
sem Sinne wünschen die stv. Generalsekretärin der CDU 
Deutschlands, Christina Stumpp MdB, und der CDU-Land-
tagsabgeordnete für den Wahlkreis Schorndorf, Christian 
Gehring, ein gesegnetes Weihnachtsfest sowie ein friedli-
ches und gesundes Jahr 2025 sowie Gottes Segen.

CVJM Plüderhausen

Ankündigung Christbaumsammlung Plüderhausen + Wal­
kersbach
Am Samstag, den 11. Januar 2025 ist es wieder soweit. Ge-
meinsam mit der Evangelischen Jugend sammeln wir die 
Christbäume in Plüderhausen und Walkersbach ein. Gesam-
melt wird ausschließlich auf Spendenbasis. Die Spenden 
kommen der Evangelischen Jugend und unserem Projekt 
Neubau der Burghalde zu Gute. Nähere Informationen hier-
zu finden Sie in der nächsten Ausgabe (09.01.2025) oder 
auf unserer Website www.cvjm-pluederhausen.de.

Weihnachtslieder singen mit dem CVJM Posaunenchor
Der Posaunenchor des CVJM Plüderhausen lädt ein zum 
gemeinsamen Weihnachtlieder singen auf dem Marktplatz.
Wann? Mittwoch, 25.12.2024 - 17 Uhr
Wo? Marktplatz in Plüderhausen
Es gibt Glühwein und Punsch (solange der Vorrat reicht). 
Voraussetzung ist, dass Sie ihren eigenen Trinkbecher oder 
ihre Tasse mitbringen. Es wird keine Kasse geben, aber wir 
würden uns über eine freiwillige Spende sehr freuen. Die Er-
löse kommen dem Projekt Neubau Burghalde zugute.
Die Weihnachtslied-Texte finden Sie auf unserer Website 
www.cvjm-pluederhausen.de. Sie können diese als pdf down-
loaden oder vor Ort auf dem Mobiltelefon mitlesen.

 
� Foto: M. Schunter

Der CVJM Plüderhausen und der Posaunenchor des CVJM 
Plüderhausen wünscht allen Bürgerinnen und Bürgern ge-
segnete Weihnachten und Gottes Segen für das neue Jahr!

CVJM Posaunenchor
Plüderhausen

Weihnachten ist für alle da!
Vielen ist es vielleicht nicht bekannt, aber wussten Sie, 
dass der Posaunenchor des CVJM schon viele Jahrzehnte 
immer am dritten Advent nach Schwäbisch Gmünd fährt. 
Dort spielen wir für die Bewohner des Blindenheims sowie 
des Altenheims der Samariterstiftung Advents- und Weih-
nachtslieder. Davor bringen wir den weiblichen Insassen der 
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Justizvollzugsanstalt Gotteszell auch ein wenig weihnacht-
liche Stimmung ins Haus. Eingeführt wurde diese Tradition 
vermutlich durch unseren ehemaligen Bläser Karl Karcher. 
Ganz genau können wir es nicht mehr sagen, aber es begann 
irgendwann Mitte der 70er Jahre. Auch seit vielen Jahren, 
begleiten wir an diesem Abend dann noch die ökumenische 
Waldweihnacht an der Rehhaldenhütte.
Der Auftrag unseres Posaunenchors ist das Musizieren zum 
Lob Gottes und den Menschen zur Freude. (Psalm 105,3: 
Lobet ihn mit Posaunen, lobet ihn mit Psalter und Harfe!). 
Mit unserer Musik gestalten wir das Leben in der Kirchen-
gemeinde und im Plüderhäuser Gemeindegeschehen aktiv 
mit. Vor allem aber spielen wir gemeinsam, weil es uns Spaß 
macht. Neben klassischer Kirchenmusik umfasst unser Re-
pertoire auch moderne Stücke, Swing und Pop-Musik. Wir 
schätzen unsere langjährige Kameradschaft im Chor, die 
gemeinsamen Aktivitäten und das Musizieren, und unsere 
Zugehörigkeit zum CVJM Plüderhausen.
Wenn Du Interesse hast uns kennenzulernen, mitzuspie-
len oder das Spielen eines Blechblasinstruments erlernen 
möchtest, dann sprich uns einfach an über die Website des 
CVJM (info@cvjm-pluederhausen.de) oder noch viel besser 
lernt uns live kennen. Wir sind am 1. Weihnachtsfeiertag in 
der Margarethenkirche in Plüderhausen und begleiten den 
Gottesdienst. Abends um 17 Uhr spielen wir dann auf dem 
Marktplatz Weihnachtslieder zum Mitsingen. (Nähere Infor-
mationen findet ihr im Artikel des CVJM, auf der Website 
des CVJM www.cvjm-pluederhausen.de oder auf dem Ver-
anstaltungskalender der Gemeinde Plüderhausen). Wir wür-
den uns sehr freuen, wenn ihr dabei seid.

 
1. Weihnachtsfeiertag 2022, Marktplatz Plüderhausen. Karl 
Karcher (links), Samuel Schunter.� Foto: M. Schunter

Weihnachtszeittermine

Sonntag, 22.12.2024
Chor 1 und 2 spielen beide Geburtstagsständchen.

Erster Weihnachtsfeiertag, 25.12.2024
Vormittags schmückt der Posaunenchor den weihnachtli-
chen Gottesdienst musikalisch aus.
Nachmittags werden bekannte Weihnachtsklassiker auf 
dem Marktplatz gespielt.
Die Musik startet um 17 Uhr. Alle sind herzlich eingeladen 
vorbeizuschauen, mitzusingen oder bekannte Gesichter zu 
treffen.

Erste Probe 2025, 07.01.2025
Die erste Probe im neuen Jahr wird traditionell entspannt 
gehalten. Hälfte Probe, Hälfte Vesper.

Deutsches Rotes Kreuz
Ortsverein Plüderhausen

Weihnachtsgrüße der DRK-Seniorengymnastik
Wir wünschen der ganzen Gymnastikgruppe ein gesegnetes 
Weihnachtsfest, einen ruhigen Jahreswechsel und alles Gu-
te fürs neue Jahr 2025!
Im Januar treffen wir uns wieder mit frischer Energie zur 
ersten Gymnastikstunde im neuen Jahr.
Mittwoch, 08. 01. 2025 um 10.30 Uhr im Gymnastikraum, 
Staufenhalle.
Silke und Ingrid
Gerne können noch einige Gymnastikfans dazukommen. Bei 
Interesse Auskunft bei Ingrid Müller, Tel: 86258

Weihnachtsgrüße
Das Jahr 2024 neigt sich dem Ende. Zeit für schöne Stun-
den im Kreise der Familie und Freunde.
Wir sagen nochmal HERZLICHEN DANK an unsere Kamera-
dinnen und Kameraden für das Engagement und den Ein-
satz im vergangenen Jahr. DANKE an Alle, die uns in diesem 
Jahr unterstützt haben in Form von Geldspenden und jegli-
cher Art z.B. bei den Blutspendeaktionen.
Der DRK Ortsverein wünscht allen Kameradinnen und Ka-
meraden und deren Familien sowie allen Bürgerinnen und 
Bürgern eine geruhsame, friedliche Weihnachtszeit und ei-
nen guten Rutsch ins neue Jahr.

Fischereiverein
Plüderhausen e.V.Fischereiverein e.V.

Plüderhausen

Weihnachts- und Neujahrsgrüße

 
Dezember 2024 am Plüderhausenäuser See
� Foto: M. Neuerer

Die Vorstandschaft wünscht allen eine besinnliche Advents-
zeit, ein frohes Weihnachtsfest und ein glückliches neues 
Jahr 2025.
Wir möchten uns an dieser Stelle ganz herzlich bei unseren 
Mitgliedern für ihr aktives Engagement bedanken. Der wei-
tere herzliche Dank gebührt unseren Freunden, Förderern 
und all denen die sich mit dem Verein verbunden fühlen.
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Förderverein Altenzentrum
Plüderhausen e.V.Förderverein

ALTENZENTRUM
Plüderhausen e.V.

Weihnachtsgruß
2024 – was für ein Jahr! Sorgen und Ängste drücken die 
Stimmung. Was in diesen Tagen weiterhelfen kann sind gu-
te, mutmachende Nachrichten. Unter dem Motto „Daheim 
im Haus am Brunnenrain“ bemüht sich unser Förderverein, 
den Alltag im Haus am Brunnenrain mit positiven Impulsen 
zu bereichern. Hierzu gehören die von uns finanzierten wö-
chentlichen Angebote sowie unsere Unterstützung bei der 
Gestaltung im Haus und im Garten.
Vor allem bietet unser sonntägliches „Café im Haus am 
Brunnenrain“ eine nette Begegnungsmöglichkeit für Heim-
bewohner, Angehörige und Besucher aus dem Ort.
Mit dem Wahlcafé zur Gemeinderatswahl und der Beteili-
gung am Festzug der Plüderhäuser Festtage haben wir uns 
auch aktiv ins Gemeindeleben eingebracht. Dabei fand unser 
Festzugauftritt zusammen mit den „Clowns mit Herz“ und 
dem Team der Cafeteria – es wurden 500 selbstgebackene 
Flachswickel und 200 Muffins verteilt – große Anerkennung.
Wir können am Ende des Jahres sehr zufrieden auf ein er-
folgreiches Jahr zurückblicken. Herzlichen Dank an Alle, 
die uns unterstützt haben. Besonderer Dank verdient un-
ser Cafeteria-Team, das mit Ihren wöchentlichen Einsätzen 
im Haus am Brunnenrain und Ihren Einsätzen bei unseren 
Veranstaltungen ein Aushängeschild unseres Vereines dar-
stellt. Herzlichen Dank unseren Beiräten, die sich nicht nur 
bei unseren Sitzungen Gedanken über das „Daheimgefühl“ 
im Haus am Brunnenrain machen.
Wir blicken optimistisch auf das Neue Jahr 2025, das neue 
Herausforderungen und neue Chancen mit sich bringt. Als 
Highlight wollen wir im Herbst unser 30-jähriges Jubiläum 
feiern, zusammen mit dem 20-jährigen Bestehen des Hau-
ses am Brunnenrain. Wir sind zuversichtlich, dass es uns 
gemeinsam wieder gelingt Akzente und Impulse zu setzen 
– und damit für gute Nachrichten zu sorgen.

Wir wünschen Ihnen Allen frohe Weihnachten und einen gu-
ten Start in das Neue Jahr.

Andreas Schaffer	Birgitta Cohausz	 Elke Mück

Freie Wähler 
Plüderhausen e.V.

Kommen Sie mit uns in Kontakt - Ihre Freie Wähler Plü­
derhausen
Was immer Sie beschäftigt, oder Sie einmal fragen wollten, 
sprechen Sie uns an, oder nutzen Sie die nachgenannten 
Kontaktmöglichkeiten

Fraktion Freie Wähler Plüderhausen:
Claudia Jensen | Fraktionsvorsitzende
07181 408 7620
cj@jenzi.com

… gerne haben wir ein offenes Ohr für Ihr Anliegen..
Claudia Jensen | Desiree Konnerth
Thomas Schwenger | Carlo Fritz | Frieder Gaißert

Feuer      112�

Freundeskreis Plüderhausen

Selbsthilfegruppe für suchtkranke Menschen
Wir helfen bei Schwierigkeiten mit Alkohol, Medikamenten 
und anderen Suchtmitteln – sowohl den Abhängigen als 
auch den Angehörigen. Diskretion ist selbstverständlich.
Wir treffen uns 14-tägig, jeden Donnerstag in den geraden 
Kalenderwochen um 19.30 Uhr, im ev. Jugendhaus, Haupt-
straße 36, 73655 Plüderhausen.

Kontakt: Michael und Anni Dittmann, Telefon 07172 / 4440.

Grüne Liste Umwelt
Plüderhausen

Wunschbaum 2024
Geschenke bekommen macht Freude.
Geschenke machen aber auch.
Bald ist es soweit. 45 liebevoll verpackte Geschenke liegen 
unter dem Weihnachtsbaum. Am Samstag, den 21.12.2024, 
dürfen die Päckchen von den Kindern mit ihren Eltern ab-
geholt werden.
Ganz herzlichen Dank an Alle die dazu beigetragen haben, 
die kleinen Kinderherzen glücklich zu machen.
Wir wünschen Allen in Plüderhausen, Walkersbach und den 
Höfen ein frohes Weihnachtsfest und alles Gute für das Jahr 
2025.

Für die GLU im Gemeinderat
Elke Mück Uwe Härer-Schurr Elke Dannenhauer

Heimatverein
Plüderhausen e.V.

Trauer um Horst Danner
Unser langjähriges Mitglied Horst Danner ist von uns gegan-
gen. Unser Mitgefühl gilt seiner Familie. Für die kommende 
Zeit wünschen wir den Angehörigen viel Kraft, Hoffnung 
und Zuversicht. Wir werden dem Verstorbenen ein ehrendes 
Gedenken bewahren.

Weihnachten und Jahreswechsel
Allen Mitgliedern und Freunden unseres Vereins wünschen 
wir frohe und besinnliche Weihnachten sowie für das Jahr 
2025 Gesundheit, Glück und Frieden. Achten Sie auf sich 
und kommen Sie gut durch die Zeit.

Internationale Tänze

Tanz mit - bleib fit!
Jede Woche neue Tänze, dazu Musik aus aller Welt. Das 
macht Spaß und hält den ganzen Menschen fit, denn diese 
Tanzform ist Gesundheitsvorsorge! Das Herz- und Kreislauf-
system wird angeregt; die Schrittkombinationen fördern die 
Gedächtnisleistung, Reaktionsfähigkeit und das Konzentra-
tionsvermögen. Die Musik ist international und vielfältig und 
die Mischung aus Gesellschafts-, Folklore und modernem 
Tanz sehr reizvoll. Ebenso die unterschiedlichen Tanzauf-
stellungen. Es wird ohne festen Partner getanzt und es gibt 
keine Führungsrolle.
Getanzt wird das ganze Jahr über – außer in den Schulferien.
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Die Leitung hat unsere kompetente und geduldige Tanz-
meisterin, Frau Jutta Bendowski.
Für das Gemeindehaus gelten jeweisl die gültigen Corona-
Regeln.
Wo? Plüderhausen, Gemeindehaus St. Michael, Hofacker/
Ecke Cranachweg
Wann?	 mittwochs, 17.30 –19.00 Uhr für Tänzer/innen ab 
ca. 60 Jahre
Kontakt: J. Bendowski, Telefon 6694967
W. Skobowsky, Telefon 83222

KLEIDERSTATION & MEHR e.V.

Das K&M - TEAM wünscht GESEGNETE Weihnachten !
Ein intensives Jahr geht zu Ende und wir haben allen Grund 
DANKBAR zu sein. Mit Ihrer Unterstützung war es möglich, 
vielen Mitmenschen mit Alltagsgegenständen und Kleidung 
zu helfen. In den letzten 20 Monaten konnten wir der TAFEL 
Schorndorf ermöglichen, für 26.500 € Ware bei Edeka Man-
gold zu bestellen, die dringend benötigt wird. VIELEN, VIELEN 
DANK für jede Form der Unterstützung. Auch Sie haben die 
Chance, über unser Vereinskonto die Tafel zu unterstützen. 
Jeder Euro geht in diese soziale Einrichtung, da wir alle eh-
renamtlich arbeiten. Als gemeinnütziger Verein sind wir in der 
Lage, Spendenbescheinigungen zu erstellen. Bitte nennen 
Sie Ihre Adresse. Kontodaten: IBAN: DE72 6025 0010 0015 
2103 04 | Kreissparkasse Waiblingen | BIC: SOLADES1WBN.
Das Team der UKRAINE bittet um weitere Spenden, vor 
allem von Kerzenwachs für die kalte Jahreszeit. Am kom-
menden Freitag, den 20.12.24 haben wir noch einmal ge-
öffnet und dann wieder am Freitag, den 10. Januar 2025. 
Wir, als Team der K&M, wünschen Ihnen ein GESEGNETES 
Weihnachtsfest und bitte bleiben Sie ZUVERSICHTLICH und 
voller HOFFNUNG auch im neuen Jahr 2025.
Ihre Ansprechpartner: C. Jensen 0175 27 41 341 | cj@jenzi.com 
T. Schwenger 0174 3478403 | thomas.schwenger@t-online.de

 
Das aktuelle K&M - Team, von rechts nach links sitzend: Eva, 
Ginny, Hannelore, Natalie, Inge. Stehend: Claudia, Renate, 
Sonja, Johanna, Walter, Uschi, Christel, Ines, Thomas.
� Foto: K & M

Kleintierzuchtverein
Plüderhausen e.V.

Weißwurstfrühschoppen
Wie jedes Jahr möchten wir sie recht herzlich zu unserem 
„Heiligen Morgen „ im Vereinsheim zum Weißwurstfrüh-
schoppen einladen.
Von 10 bis 16 Uhr begrüßen wir Sie gerne in unserem Ver-
einsheim am Heusee und freuen uns über viele Gäste.
Unsere Öffnungszeiten: Jeden Mittwoch: 17:00 – 22:00 Uhr
Getränke und Vesper
Jeder ist bei uns herzlich willkommen!
Besuchen Sie unsere Webseite
www.kleintierzuchtverein-pluederhausen.de

Musikverein Gemeindekapelle
Plüderhausen e.V.

Weihnachtliche Weisen an Heiligabend
Unser alljährliches Weihnachtsliederspielen findet dieses 
Jahr im Unterdorf statt. Die Musikerinnen und Musiker tref-
fen sich hierzu um 14 Uhr auf dem Marktplatz.
Halten Sie die Ohren offen, dann hören Sie vielleicht ein 
paar musikalische Weihnachtsgrüße von uns!

Geschenketipp
Sie suchen noch besondere Geschenke für besondere Men-
schen? Dann schenken Sie doch Karten für die beiden unten 
genannten Veranstaltungen!

Neujahrskonzert am 19.01.2025
Unser traditionelles Neujahrkonzert ist am Sonntag, 19. 
Januar 2025 um 17:00 Uhr in der Staufenhalle. Unser Diri-
gent Frank Lehmann hat ein abwechslungsreiches und an-
spruchsvolles Konzertprogramm zusammengestellt. Lassen 
Sie sich zu Beginn des neuen Jahres von heißen Rhythmen 
und träumerischen Melodien verwöhnen. Die Karten sind im 
Vorverkauf bei Donner Lesen & Schreiben sowie bei allen 
Musikerinnen und Musikern erhältlich. Der Vorverkaufspreis 
beträgt 12 EUR (6 EUR ermäßigt).

Doris Reichenauer: Jetzt hat's geschnacklt …
Am Freitag, 28.11.2025 gibt es um 20:00 Uhr eine Schwäbi-
sche Comedy-Veranstaltung mit Doris Reichenauer in der 
Staufenhalle. Den Vorverkaufslink hierzu finden Sie auf un-
serer Internetseite www.plue-mu.de unter der Rubrik „JU-
BILÄUM".

Weihnachtsgruß
Die Plüderhäuser Musikanten wünschen allen Leserinnen 
und Lesern ein wunderschönes und besinnliches Weih-
nachtsfest, ruhige und erholsame Feiertage sowie schon 
jetzt einen guten Rutsch ins neue Jahr!

Musikverein Hohberg e.V.
Plüderhausen

Musikerweihnachtsfeier
Am 3. Adventswochenende war es wieder soweit. Die 
Hohberg-Musikanten aus Plüderhausen und Weitmars ver-
sammeln sich mit Kind und Kegel in der weihnachtlich ge-
schmückten Hohbergstube, um einen gemütlichen Abend zu 
verbringen. Leider mussten wir auf ein paar Musikerkolle-
gen krankheitshalber verzichten. Wir wünschen euch allen 
gute Besserung und werdet schnell wieder fit. Der Rest wur-
de nach einer kurzen Begrüßung an das reichhaltige Buffet 
gebeten. Gefüllter Braten, Schweinemedallions, Gemüsela-
sagne, Kroketten, Kartoffelgratin, und und und... Keine Wün-
sche blieben offen, keine Mägen blieben leer. Aber nicht nur 
warmes Essen war reichlich vorhanden. Einzelne Musiker 
haben wieder gezaubert und ein nicht weniger hervorragen-
des Salatbuffet gezaubert. Vielen Dank für Eure Salate, die 
waren durch die Bank einfach herrlich.
Jetzt war erst mal Essenspause.
Die erste Runde Bingo wurde gestartet. Dann hat sich doch 
eine gewisse Eigendynamik entwickelt und immer mehr 
Zahlen wurden gezogen.
Es folgt ein kleiner Jahresrückblick über das vergangene 
Jahr. Vom Blasmusikfrühschoppen über das 100 jährige Ju-
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biläum des MV Weitmars, die Plüderhäuser Festtage und den 
Flohmarkt. Ein ereignisreiches Jahr neigt sich langsam dem 
Ende zu.
Anschließend wurde das Nachtischbuffett gestürmt. Auch 
hier herzlichen Dank an alle, die uns die süßen Versuchun-
gen beschert haben. Nachdem über den restlichen Abend 
geredet, gelacht, Bingozahlen gezogen und einfach eine fa-
miliäre Gemeinschaft genossen wurde, können wir ein musi-
kalisch abwechslungsreiches Jahr gebührend abschließen.
Die Musiker der Musikvereine am Hohberg wünschen allen 
frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr 
2025.

 

 
� Fotos: Fabian Erhardt

Weihnachtsspielen an Heilig Abend
Das Jahr neigt sich dem Ende entgegen. Der Winter hält Ein-
zug und die ersten Schneeflocken haben schon den Weg zur 
Erde gefunden. Das alles sind Vorboten, dass es bald so weit 
ist und die Weihnachtsfeiertage vor der Türe stehen!
Wie die letzten Jahre und wie es doch mittlerweile liebge-
wonnene Tradition ist, werden wir an Heilig Abend mit „weih-
nachtlichen Weisen“ einige Orte in Plüderhausen besuchen.
Der Musikverein Hohberg wird an folgenden Stationen zur 
Einstimmung auf das Weihnachtsfest spielen:
Ca. 15:00 Uhr Adalbert-Stifter-Weg / Schiller Straße
Ca. 15:15 Uhr Hohbaum
Ca. 15:30 Uhr Seniorenzentrum Haus am Brunnenrain
Ca. 15:45 Uhr Auf der Weid, Kreuzung Ahornstraße
Ca. 16:00 Uhr Falkenweg
Ca. 16:15 Uhr Veilchenweg
Ca. 16:30 Uhr Mühlwasen
Ca. 16:45 Uhr Hohbergstube (Hauptstr. 80)
Wir freuen uns sehr auf Euren Besuch!

Natürlich erweitern wir unsere Tour gerne um weitere Sta-
tionen, um unsere Mitglieder und Ihre Nachbarschaft zu be-
suchen!
Melden Sie sich bei Interesse gerne bei unserem 1. Vorsit-
zenden Marcel Podewski unter 01709633148, wir werden 
dann versuchen, dies einzuplanen.

Obst- und Gartenbauverein
Plüderhausen e. V.

Grüße zum Christfest und zum Jahreswechsel
Unser Frühlingsfest, sonntägliche Hüttendienste, Tagesaus-
flüge, Hüttenabende, gemeinsame Festbesuche, der Floh-
markt, die Beteiligung am Adventsmarkt und unser großes 
Mitgliedersommerfest liegen hinter uns, um nur einige Akti-
vitäten in 2024 zu nennen.
Nun sind wir schon in der vermeintlich ruhigeren Zeit des 
Jahres angekommen. Weihnachten und der Jahreswechsel 
stehen vor der Tür und nach dem vielen Auf und Ab der letz-
ten Jahre - die oft von Ungewissheit geprägt waren - hoffen 
wir, dass unsere Mitglieder und Freunde nun froh und ge-
sund ein besinnliches Fest mit Ihren Liebsten feiern können.
Die angespannte Lage in der Welt, unsichere Aussichten 
was Wirtschaft und Politik angeht, werden uns weiterhin 
beschäftigen. Für 2025 stehen aber auch schon wieder die 
ersten Termine, auf die wir uns freuen fest.

Terminausblick die erste Hälfte 2025:
Fr., 24.01.	 Schnittkurs, Theorie
Sa., 25.01.	 Schnittkurs, Praxis
Di., 18.03.	 Mitgliederversammlung
So., 30.03.	 Musikwanderung
So., 06.04.	 Exkursion eßbare Blüten und Kräuter
So., 04.05.	 Frühlingsfest am Hummelbach

Viele unserer Mitglieder schenken dem Verein schon lange 
Jahre unzählige Stunden ihrer Freizeit, um diesen Verein 
mit Leben zu füllen. Herzlichen Dank an Alle für ein weiteres 
Jahr Vereinstreue! Wir freuen uns, unsere Mitglieder und 
Freunde bei einer den nächsten Veranstaltungen gesund 
und munter wiedersehen zu können. Die Vorstandschaft 
des Obst- und Gartenbauverein Plüderhausen e.V. wünscht 
ein besinnliches und friedvolles Christfest. Vor allen Dingen 
– und das ist das Wichtigste – Gesundheit und alles Gute im 
neuen Jahr! Dominik Ströhlein, Vorsitzender.

 
� Foto: OGV Plüderhausen

Termine
So., 22.12. 09:30 - ca. 12:30 Uhr OGV Hütte geöffnet
Di., 24.12. OGV Hütte geschlossen (Heiligabend)
Mi., 25.12. OGV Hütte geschlossen (1. Weihnachtstag)
Do., 26.12. 09:30 - ca. 12:30 Uhr OGV Hütte geöffnet (2. 
Weihnachtstag)
So., 29.12. 09:30 - ca. 12:30 Uhr OGV Hütte geöffnet
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Di., 31.12. OGV Hütte geschlossen (Silvester)
Mi., 01.01. OGV Hütte geschlossen (Neujahr)
So., 05.01. 09:30 - ca. 12:30 Uhr OGV Hütte geöffnet
So., 12.01. 09:30 - ca. 12:30 Uhr OGV Hütte geöffnet
So., 19.01. 09:30 - ca. 12:30 Uhr OGV Hütte geöffnet

Sängervereinigung
Plüderhausen e.V.

Kinderchor Confetti
Es ist soweit, Weihnachten steht vor der Tür! Der Kinderchor 
confetti macht auch Ferien. Die erste Probe nach den Ferien 
ist am Montag, den 13. Januar 2025 ab 17.15 Uhr in der Cafe-
teria im Haus am Brunnenrain.

Chorage
Während der Weihnachtsferien pausieren auch die Proben 
des Jugendchors. Die erste Probe nach den Ferien ist am 
Montag, den 13. Januar 2025 ab 18.15 Uhr in der Cafeteria 
im Haus am Brunnenrain.

Gemischter Chor
22.12.2024 Weihnachtskonzert „Macht hoch die Tür“
08.01.2025 erste Probe im neuen Jahr

Herzliche Einladung zum Weihnachtskonzert
Unsere Chorleiter haben dieses Jahr wieder ein tolles Pro-
gramm zusammengestellt. Neben dem gewohnten Mix aus 
Kinderchor, Jugendchor, Männerchor, Gemischtem Chor 
und gemeinsam mit den Besuchern gesungenen Liedern 
haben wir dieses Jahr Niels Thorwarth verpflichtet. Er be-
gleitet uns nicht nur am Piano, sondern bereichert uns auch 
zusammen mit unserem Chorleiter Martin Thorwarth mit 
einem Instrumentalstück in der Besetzung Oboe und Orgel 
das Programm.
Lassen Sie sich von uns auf das Weihnachtsfest einstimmen. 
Wir freuen uns sehr auf Ihren Besuch!

 
Der Gesamtchor am Weihnachtskonzert im letzten Jahr
� Foto: Grün

Weihnachtskonzert „Macht hoch die Tür“
Sonntag, 22.12.2024
Beginn 17:00 Uhr
Katholische Kirche Plüderhausen
Eintritt frei – über eine Spende freuen wir uns

Weihnachtsgrüße
Nach unserem Weihnachtskonzert am kommenden Sonntag 
legen wir unsere Notenmappen für zwei Wochen beiseite.
Ein lebendiges und erfolgreiches Jahr liegt hinter uns! Ne-
ben unserem Großeinsatz bei den Plüderhäuser Festtagen 
und vielen „alljährlichen“ Veranstaltungen war dieses Jahr 
unser Konzertprojekt SHOWTIME in der Staufenhalle ein 
großes Highlight, bei dem sich die Sängervereinigung von 

seiner modernen Seite zeigen konnte. Herzlichen Dank an 
alle Sänger*innen, Mitglieder, Partner*innen und Fördernde 
der Sängervereinigung für deren großen, engagierten Ein-
satz.
Euch allen sowie der gesamten Bevölkerung von Plüderhau-
sen wünschen wir frohe Weihnachten und ein gutes, gesun-
des neues Jahr!

Schachclub Plüderhausen e.V.

Schach-Landesliga: 
SC Plüderhausen - SU Schorndorf� 6,5 : 1,5
Weiter von Sieg zu Sieg ! Im Jubiläumsjahr , unserem 75. , 
welches wir im Folgejahr gebührend begehen werden wol-
len, läuft es für uns blendend. Gegen den Nachbarverein aus 
Schorndorf, ein respektabler Gegner, kam für uns schnell 
eine sichere 3 : 0 Führung zustande. Manfred Ferstl, Manu-
el Thomanek und Manfred Beckers gewannen ihre Partien. 
Als Schorndorf der „Anschlusstreffer“ gelang , legten Vol-
ker Wirth und Heinz Mück mit jeweils vollen Punkten zum 
5 : 1- Zwischenstand nach. Der nachfolgende Punktgewinn 
unserers Jungtalents Markus Kohlstrunk ( Score bisher 4 
aus 4 !) und das Remis von Gerhard Löw waren dann noch 
Ergebniskosmetik zum hohen Gesamtsieg.
Gratulation hierzu an das gesamte Team für diese geschlos-
sene Mannschaftsleistung nochmals von hier aus.

Weihnachtsfeier am 20.12.2024:
Am letzten Spielabend im alten Jahr treffen sich unsere 
Mitglieder in unserem Übungsraum in der Hohbergschule 
um 19 Uhr. Bei Glühwein und Weihnachtsgutsle wollen wir 
das Spieljahr 2024 ausklingen lassen. Das fällt besonders 
leicht, da wir im 75. Jubiläumsjahr noch nie so erfolgreich 
waren wie jetzt. Freuen wir uns also zusammen, und auch 
auf Weihnachten, Gruß Heinz

Schützenverein Plüderhausen e.V.

Weihnachtsgrüße
„Zeit zu schweigen, zu lauschen, in sich zu gehen.
Nur wer die Ruhe beherrscht kann die Wunder noch sehen, 
die der Geist der Weihnacht den Menschen schenkt.“

Und schon wieder ist ein Vereinsjahr fast vorbei. Es folgt 
nun die besinnliche Zeit zum Jahresende in der Weihnachts-
zeit.
Wir möchten uns auf dieser Weiße bei allen unseren Mit-
gliedern für ihre tatkräftige Mithilfe das Jahr über recht 
herzlich bedanken und wünschen ihnen und ihren Familien 
ein schönes und ruhiges Weihnachtsfest und einen guten 
Rutsch ins neue Jahr.

Dreikönigschießen am 06. Januar 2025
Am Montag, 06. Januar 2025 nimmt das neue Jahr bei den 
Schützen seinen Lauf. Traditionsgemäß findet an diesem 
Tag das Dreikönigschießen statt. Mit dieser Veranstaltung 
wollen wir, ab 14 Uhr, das neue Jahr genauso gesellig be-
ginnen, wie wir das alte beendet haben. Auf dass viele 
Schützen den Weg ins Schützenhaus finden und nach einem 
Glücksschuss gemütlich in der Schützehausgaststätte – viel-
leicht ja bei Gutsla - beisammensitzen und der Siegerehrung 
harren.
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Weitere Terminankündigungen
Jugendvollversammlung am Freitag, 31. Januar 2025 um 18 
Uhr mit Wahl des neuen Jugendvorstandes
Hauptversammlung am Freitag, 7. Februar 2025 um 19:30 
Uhr mit Wahl des Vereinsvorstandes

Schwäbischer Albverein
Plüderhausen e.V.

Fuchs & Co Restart 2025
Nachdem sich coronabedingt die Jugend- und Familiengrup-
pe der Ortsgruppe Plüderhausen aufgelöst hat, wollen wir 
wieder durchstarten und jeden 3. Sonntag im Monat für Mit-
glieder, Nichtmitglieder, diese wo es vielleicht werden wol-
len, Interessierte und Freunde des schwäbischen Albvereins 
Fuchs & Co. wiederbeleben.
Termine: 19.01.2025, 16.02.2025, 16.03.2025
Uhrzeit: 13:30Uhr (Ende ca. 16:00Uhr)
Treffpunkt: Unterer Parkplatz der Rehhaldenhütte
Wir bieten ein abwechslungsreiches Programm mit Natur 
erleben und entdecken, kreatives Handwerken, basteln oder 
einfach nur Zeit an der herrlich gelegenen Rehaldenhütte 
verbringen. Spiel und Spaß darf bei uns natürlich nie zu kurz 
kommen.
Willkommen ist jede/jeder von 1-99, groß oder klein, arm 
oder reich. Um planen zu können, benötigen wir eine ver-
bindliche Anmeldung bis zum 22.12.2024 unter:
Robinschunter.rs@gmail.com
Also, worauf wartest du/ihr noch? Schaltet den Fernseher, 
das Tablet oder Handy aus und erlebt eine schöne, unver-
gessliche Zeit in der Natur.
Wir freuen uns auf viele Anmeldungen.
Lisa, Lena, Robin und Dani

Jahresabschlusswanderung
Sonntag, 22.12.2024
Jahresabschlusswanderung
4. Advent mit anschließendem Beisammensein im Wander-
heim Rehhaldenhütte
Wanderung leichte Tour ca. 8 km, ca. 70 Höhenmeter, Dauer 
2 Stunden
Treffpunkt: 13: 00 Uhr Rathaus Plüderhausen
Ausrichter Siggi Winkle
Anmeldung unter Tel. 0152/25886008

Schlachtfest auf der Rehhalde

Am Montag 06.01.2025 Hüttenöffnung Hl.3 König
findet unser traditionelles Schlachtfest, mit klassischer 
Schlachtplatte oder Kassler mit Kraut, für Vegetarier Lauch-
kässpätzle statt.
Das Wanderheim ist ab 11:00 Uhr geöffnet,
Fahrdienst ab Rehhaldenparkplatz zur vollen Stunde ab 
11:00 Uhr
Ausrichter: OG Plüderhausen
Das Hüttenteam freut sich auf euren Besuch

Skiclub Plüderhausen e.V.

Weihnachts- und Neujahrsgrüße des Vorstands
Ade 2024. Bald ist es wieder soweit und wir verabschie-
den ein weiteres Jahr in unserem Kalender. In unserer 
hektischen Welt, geprägt von Arbeit, Wirtschaftskrise und 
Kriegen auf dieser Welt, gewinnt die besinnliche Zeit noch 

mehr an Bedeutung für uns alle. Zeit in sich zu gehen, die 
Stunden auch einmal an sich vorbeiziehend, in Gedanken an 
die vergangenen Monate innezuhalten und sich Zeit für sich 
Familie und Freunde zu nehmen. Zeit einmal das Telefon 
nicht nur zum Nachrichten schreiben und Social Media in die 
Hand zu nehmen. Dieses auch mal wieder seinem ursprüng-
lichen Nutzen entsprechend zu verwenden und jemanden 
anrufen. Hallo sagen, schöne Weihnachten wünschen oder 
auch einfach mal wieder reden und fragen wie es dem an-
deren denn so geht. Dinge die oftmals zu kurz kommen in 
unserer hektischen Welt. Im Verein bemerken wir oftmals, 
wie selten man sich dann doch sieht oder gesehen hat in den 
vergangenen Wochen und Monaten. Dies wird einem unwi-
derruflich vor Augen geführt, wenn man alte Kammeraden 
und Vereinsmitglieder auf deren letzter Reise begleitet. Da 
trifft man sich dann auf dem Friedhof. Ganz unverhofft das 
erste Mal seit langer Zeit, mal wieder. Vereinsleben und der 
Sport war und ist hier schon immer auch ein Ort des Tref-
fens und der Gemeinschaft. Mit schönen Veranstaltungen 
konnten wir in diesem Jahr diese Gemeinschaft und das 
Zusammenkommen von Menschen fördern und unterstüt-
zen. Selbst bei unseren kleinsten war neben dem Sport auch 
das gemeinsame Spielen und Feiern ein zentrales Element. 
Kleine und große Feste in unseren Skihütten tragen hierzu 
bei. Ein großes Dankeschön gilt es wie jedes Jahr unseren 
Übungsleitern, Funktionären und fleißigen Helfern auszu-
sprechen, die mit Ihrem Engagement täglich dazu beitra-
gen unsere Veranstaltungen zu tragen und unser Vereins-
leben zu fördern. Wir blicken auf schöne Veranstaltungen 
wie Hügeltour, Flohmarkt, Treff am Marktpatz, Kinderfest, 
Skiausfahrt zurück. Gemütliche Abende bei Kaminfeuer in 
der Skihütte. Gesellige Diaabende, Radtouren durch unsere 
schönen Landschaften, Beachvolleyball bei Sonnenschein 
und Gymnastik und Sport für Groß und Klein in unseren 
Sporthallen. Es waren wieder viele großartige Veranstal-
tung und Erlebnisse mit viel Arbeit im Vorfeld und vielen 
Menschen aus nah und fern die hierbei zusammengekom-
men sind. Schöne Stunden bei Essen Trinken und sportlicher 
Betätigung. Wir wünschen allen Freunden, Mitgliedern und 
Bürgern von Plüderhausen, besinnliche Weihnachten und 
einen schönen Übergang in ein neues Jahr.
Christian Eitner

Weinprobe bei Zimmerle in Großheppach am 10. Januar 
2025
Der Skiclub ist am Freitagabend, 10.1.25, um 19 h zu einer 
Weinprobe ins Weingut Zimmerle nach Großheppach einge-
laden. Unser Musikant Klaus Strasser wird auch dabein sein. 
Die Anreise machen wir in unserem Vereinsbus, so dass die 
Mitfahrer alle wieder nach Hause gefahren werden können. 
Acht Weinproben und ein Winzervesper kosten 40 €. Wer 
mitkommen möchte, sollte sich bis Weihnachten bei Joa-
chim Schaal, Tel. 86318, oder per Email bei joachim@schaal-
plue.de anmelden.

SPD vor Ort
Beim zurückliegenden Jahresabschluss nutzte der Ortsver-
ein die Gelegenheit, um langjährige Mitglieder für ihre Treue 
zur SPD und die tatkräftige Mitarbeit zu ehren.
So wurde Ulrike Bildstein in ihrer Abwesenheit für 35 Jahre 
aktiver Mitgliedschaft geehrt. Marcel Schindler beschrieb 
Ulrike Bildstein als eine fleißige Schriftführerin und immer 
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helfende Hand. Auch ihre zahlreichen Mitgliedschaften in 
anderen Vereinen seien für den Ortsverein als „Fühler in die 
Gesellschaft“ unerlässlich.
Ebenfalls für 35 Jahre aktive Mitgliedschaft geehrt wurde 
Helmut Maier.
Laut Marcel Schindler sei Helmut Maier kein Lautsprecher 
im Ortsverein, dafür einer der zuverlässigsten Versamm-
lungsbesucher, guter Ratgeber und auch immer bereit ge-
wesen, dem Ortsverein auf vielfältige Weise zu dienen und 
beispielsweise für den Gemeinderat zu kandidieren.

 
Marcel Schindler überreicht Helmut Maier seine Urkunde für 
35 Jahre Mitgliedschaft in der SPD

Der Jubilar erhielt eine Urkunde und bekam ein kleines Prä-
sent überreicht.

Herzlich willkommen in der SPD!
Bei der Jahresabschlussfeier konnte der Ortsverein auch 
noch ein neues Mitglied willkommen heißen.
Die SPD Plüderhausen freut sich, dass Amir Mojawiz zu-
künftig Teil des Teams ist und Plüderhausen mitgestalten 
möchte.

 
Marcel Schindler freut sich, mit Amir Mojawiz ein neues Mit-
glied begrüßen zu können.� Fotos: Andreas Kelemen

Amir ist 16 Jahre alt, wohnt seit mehreren Jahren in Plüder-
hausen und geht noch zur Schule.

Besonders wichtig ist es ihm, sich selbst aktiv in der Poli-
tik und im Ortsleben einzubringen und ein noch breiteres 
Angebot für junge Menschen zu schaffen. Auch ein aktives 
Eintreten für eine offene Gesellschaft liegt ihm am Her-
zen.

Frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr!
Der SPD-Ortsverein wünscht allen Plüderhäuserinnen und 
Plüderhäusern ein paar ruhige und besinnliche Weihnachts-
feiertage im Kreise der Liebsten und einen guten Rutsch in 
ein gesundes, erfolgreiches und spannendes neues Jahr!

Kontakt zum Ortsverein:
Marcel Schindler, Tel: 015735112434, Vorsitzender
Klaus Harald Kelemen, Tel: 9374141, Stellvertreter

Sportverein Plüderhausen e.V.

Geschäftsstelle geschlossen
Die Geschäftsstelle ist vom 23. Dezember 2024 bis einschl. 
6. Januar 2025 geschlossen.

Schöne Weihnachten
Der SV Plüderhausen e.V. wünscht allen ein schönes und 
geruhsames Weihnachtsfest sowie einen guten Rutsch ins 
neue Jahr.
Wir danken allen Mitgliedern für Ihre Treue! Ein ganz beson-
derer Dank geht an alle Übungsleiter/innen, Trainer/innen 
für ihren unermüdlichen Einsatz sowie an alle Eltern für ihre 
Arbeitseinsätze und Fahrdienste und an alle Sponsoren, die 
uns wieder finanziell unterstützt haben. DANKE !!!

Geniessen Sie ein paar ruhige Tage und bleiben Sie gesund.
Der Vorstand

Abteilung Fußballjugend

Weihnachtsgrüße der Fußballjugend
Die Jugendabteilung des SV Plüderhausen wünscht allen ein 
schönes, friedvolles und erholsames Weihnachtsfest und ei-
nen guten Rutsch ins neue Jahr 2025.
Ein großer Dank gilt unseren Sponsoren Fa. Jenzi, Fa. Elekt-
ro-Schmierer, Fa. Gerüstbau Menzler und Fa. Kübler,
welche uns finanziell unterstützt haben in diesem Jahr. Oh-
ne diese Unterstützung wäre die Jugendarbeit in der Ju-
gendfußballabteilung nicht in dieser Form möglich
Bedanken möchten wir uns auch bei den Kindern und Ju-
gendlichen, den Eltern, die an den Spieltagen immer eifrig 
unterstützen, und natürlich auch bei den Trainern und Be-
treuern recht herzlich bedanken,
denn ohne mit euch allen zusammen, wäre das, was wir in 
der Jugendfußballabteilung bisher erreicht haben, nicht 
möglich.
Wir suchen weiterhin Unterstützung für den Trainer und 
Betreuerstab der Jugendabteilung. Vorranging suchen wir 
Unterstützung für unsere E-Jugend.
Wir bieten motivierte Kinder die begeistert Fußball spielen 
wollen, Trainer Aus- und Weiterbildung, Spaß im Team und 
nicht zu vergessen, Bewegung für sich selbst als Trainer.
Bei Interesse darf man sich gerne an die Jugendleitung, 
Markus Sokele, Mobil: 01608670991 oder an die Geschäfts-
stelle wenden
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Abteilung Handball

F1: Überwinterung als Tabellenführer
Hbi Weilimdorf/Feuerbach : HSK� 22:27 (13:14)
Nachdem die Hbi vor zwei Wochen noch mit 13 Toren unter-
schied aus der Wittumhalle gefegt wurde, stand nun bereits 
das Rückspiel an. Das dieses Auswärtsspiel ein ganz anderes 
werden würde, war allen Beteiligten klar. Die erste Hälfte 
gestaltete sich jedoch sehr ähnlich zum Hinspiel. Kein Team 
konnte sich absetzen, die Abwehr der F1 kam nicht so richtig 
in Fahrt und die Abschlüsse waren zu ungenau. So ging es 
mit einer minimalen Führung in die Pause. In den letzten 30 
Minuten Spielzeit des Jahres wollte das Team nochmals alles 
aus sich rausholen. Die Trefferquote konnte mit fortschrei-
tender Dauer erhöht werden und in den letzten 20 Minuten 
lies die Abwehr, rund um eine starke Lucy, nur noch drei Ge-
gentreffer zu. Damit steht die Mannschaft aktuell auf dem 
ersten Tabellenplatz. Die F1 bedankt sich bei allen Unterstüt-
zern, die auch bei den Auswärtsspielen so zuverlässig für 
gute Stimmung sorgen und wünscht allen Fans eine schöne 
Weihnachtszeit sowie einen guten Start ins neue Jahr.
Es spielten: Günther (Tor), Denzinger (5), Dittrich (1), 
Dreblow (6/1), Reinisch (4), Sigle (1), Hammel, Maurer (8/2), 
Hardt (2)

Abteilung Tischtennis

Tolle Erfolge bei der Jugend - Kreisrangliste in Schorndorf
U 14, U 15, U 19

U 19
Maximilian Schneider Platz 1, qualifiziert für die Bezirks-
rangliste
Luis Marquardt Platz 2, qualifiziert für die Bezirksrangliste
Tai Härer Platz 3, qualifiziert für die Bezirksrangliste
Jonathan Fedotov Platz 4, 1. Nachrücker
Moritz Völkl Platz 5, 2. Nachrücker
danach platzierten sich die Spieler aus Schorndorf und Kai-
sersbach

U 15
Arda Derin Eraydin Platz 1, qualifiziert für die Bezirksrangliste

U 14
Ben Hofmann Platz 3, 1. Nachrücker
Ben landete hinter seinen Dauerrivalen aus Winterbach, er 
hat aber aufgeholt und ist vom Spielniveau immer näher dran.

Baden-Württembergische Jugend Einzelmeisterschaften 
am 14. und 15. in Bietigheim-Bissingen
Überzeugende Ergebnisse unserer Nr. 1 Matteo Loss und un-
serer Nr.2 Marko Slavkovic.
Matteo qualifizierte sich als Gruppenzweiter für das Achtel-
finale, wo er dann nach 0:2 Rückstand gegen den Vorjah-
ressieger aus Hohberg noch das Spiel drehte und mit 11:4 im 
Endscheidungdsatz gewann. Im Viertelfinale war dann mit 
1:3 gegen den späteren Finalisten Nils Wolff aus Sillenbuch 
nach starkem Auftritt Endstation. Marko schied im end-
scheidenden Spiel um Platz 2 in der Gruppe knapp im 5. Satz 
aus, insgesamt haben sich die Beiden super präsentiert.
Das Sportjahr neigt sich langsam dem Ende entgegen, ein 
herzliches Dankeschön an alle Jugendspieler und Jugend-
spielerinnen, Trainer, Betreuer mit ihren Familien und allen 
tischtennisbegeisterten Bürgern in Plüderhausen und Um-

gebung, auf das wir uns im Januar, nach kurzer Auszeit wie-
der am tollen TT-Sport erfreuen.
Besinnliche Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue 
Jahr wünscht euch das Betreuerteam.

Abteilung Leichtathletik

Rückblick 2024
Erneut kann die LG Limes-Rems auf ein erfolgreiches Sport-
jahr 2024 zurückblicken. Unsere Athleten waren von der 
Kreisebene (wo unsere Jüngsten antreten) bis zu den Deut-
schen Meisterschaften am Start. Zahlreiche Titel und her-
vorragende Platzierungen konnten erzielt werden, wozu wir 
allen nochmals herzlich gratulieren.
Volle Trainingsgruppen mit motivierten Athleten zeigen in 
allen Altersklassen die Attraktivität dieser Sportart.
Ab 07. Januar starten alle in die neue Saison und beginnen 
zu den bekannten Zeiten wieder das Training.
Im Kinderbereich sind unsere Gruppen U8 und U10 komplett 
voll, und wir müssen leider eine Warteliste führen. Bei Inter-
esse gerne trotzdem Kontakt aufnehmen.
Wer Lust am Laufen, Springen, Werfen aber auch vielfälti-
gen Spielen hat, ist bei uns genau richtig.
Rückfragen und Infos bei: D. Kunzweiler Tel. 82578, F. Die-
ner Tel. 81409 oder auf der Homepage der LG Limes-Rems
Allen Athleten, Eltern, Trainern, Sponsoren und Freunden 
der Leichtathletik wünschen wir eine frohe und friedvolle 
Weihnachtszeit, erholsame Ferien sowie einen guten Start 
in ein hoffentlich wieder sportliches und verletzungsfreies 
Neues Jahr 2024.
Bleibt alle gesund!
Dietlinde Kunzweiler und das gesamte Trainerteam der LG 
Limes-Rems

Balladen und Weihnachtliches auf der Truhenorgel
Orgel: Friederike Schäfer; Rezitation: Wolfgang Kammer
Schillers „Die Bürgschaft“, Goethes „Der Zauberlehrling“, 
Fontanes „Die Brück´ am Tay“, lange Zeit waren die be-
rühmten Balladen unverzichtbarer Bestandteil deutscher 
Bildung: Die Großeltern konnten sie auswendig, im Deutsch-
unterricht der Eltern waren sie immerhin noch wichtig, heu-
te haben sie ihre einst herausgehobene Bedeutung verlo-
ren. Dabei waren es spannende Geschichten, und sie haben 
Werte vermittelt. Wolfgang Kammer trägt an diesem Abend 
seine Lieblingsballaden vor. Zum ersten Mal steht im Thea-
ter hinterm Scheuerntor auch eine Truhenorgel, die unter 
den Händen der Organistin Friederike Schäfer erklingen 
wird. Gegen Ende der Veranstaltung werden Georg Böhms 
„Wer nur den lieben Gott lässt walten“ und Texte von Ange-
lus Silesius zusammengeführt, um so den mystischen Gehalt 
von Weihnachten erahnbar zu machen.
Fr., 20.12., 20 Uhr
Wolfgang Kammer und Enkel
Auch dieses Jahr will Wolfgang Kammer, unterstützt von 
Tochter und Enkeln, diese berührendste aller Geschichten 
mit viel Musik vor die Augen und in die Ohren von Jung und 
Alt bringen.
Eintritt gegen Spenden, die einem wohltätigen Zweck zugute
kommen. 
Voranmeldung über karten@theater-hinterm-scheuerntor.de
So., 22.12., 15 Uhr, Mo., 23.12., 15 und 17 Uhr



Nummer 51/52 Donnerstag, 19. Dezember 2024MITTEILUNGEN DER GEMEINDE PLÜDERHAUSEN

33

Allgemeines
Das Theater-Programm finden Sie auf unserer Website, an 
den bekannten Auslegestellen liegt es auch in gedruckter 
Form vor.

Karten erhalten Sie:
•	 in der Papeterie Donner, Hauptstraße 21, Plüderhausen
•	 telefonisch: 07181/998610
•	 im Internet: www.theater-hinterm-scheuerntor.de
•	 per E-Mail: karten@theater-hinterm-scheuerntor.de

Bei Abendveranstaltungen gibt es in der Regel ab 18 Uhr 
eine Bewirtung in der Cantine.

Tier- und Naturschutz
Plüderhausen und Urbach e.V.

Tierstation Plüderhausen, Uferweg 7
Öffnungszeiten nach telefonischer Vereinbarung
Telefon: 07181/932662 (bitte auf AB sprechen)
mail-tierstationpluederhausen@web.de

Hier findet ihr immer aktuell unsere Tiere zur Vermittlung:
www.tierstation-pluederhausen.de
Facebook: Tierstation Plüderhausen

Ihr wollt helfen, wisst aber nicht wie?
Es gibt viele Arten uns zu unterstützen, hier ein paar Ideen:

Sachspenden: diese könnt ihr in eine unserer Spendeboxen 
legen (Edeka Plüderhausen oder direkt vor der Tierstation)
Brauchen können wir immer: Vollwaschmittel, Allzweckrei-
niger, Spülmaschinentabs, Papier-Küchentücher, Nass- und 
Trockenfutter für Katzen und Hunde, Bactisel (Darmauf-
bau), Salate, Gemüse, Kräuter, Heu und Stroh für unsere 
Kleintiere (gibt es zum Beispiel bei heuandi.de)

Geldspenden: ihr wisst nicht genau, was wir gerade drin-
gend benötigen, wollt aber trotzdem helfen?
Dann könntet ihr uns auf folgendes Konto eine Spende über-
weisen: DE77 6009 0100 0037 2110 05
Wir sind als gemeinnütziger Verein anerkannt und stellen 
euch gerne eine Spendenbescheinigung (> 300€) für das Fi-
nanzamt aus. Gebt dazu einfach eure Adresse auf der Über-
weisung an.

Helfende Hände: natürlich freuen wir uns auch über tat-
kräftige Unterstützung in der Tierstation, sei es bei der Ver-
sorgung der Tiere oder vielleicht auch bei handwerklichen 
Tätigkeiten, es gibt immer etwas zu tun. Ihr wollt tatkräftig 
unterstützen? Meldet euch telefonisch unter 07181/932662.

Social Media: ja auch damit könnt ihr uns helfen. Teilt unse-
re Beiträge, zeigt sie Freunden und Familie. Durch die Ver-
breitung von Beiträgen haben sich schon tolle Möglichkei-
ten für uns und unsere Tiere aufgetan.

Wir bedanken uns bei allen die uns bisher unterstützt haben 
oder es aktiv tun.

UBP 
Unabhängige Bürgerliste Plüderhausen

Grußbotschaft der Unabhängige Bürgerliste Plüderhau­
sen zu Weihnachten
Liebe Bürgerinnen und Bürger,
zum bevorstehenden Weihnachtsfest möchte die Unabhän-
gige Bürgerliste Plüderhausen Ihnen allen von Herzen frohe 
und besinnliche Feiertage wünschen. Diese besondere Zeit 

des Jahres bietet eine wertvolle Gelegenheit, innezuhalten, 
Dankbarkeit zu empfinden und Zeit mit unseren Liebsten zu 
verbringen.
In einer oft turbulenten und herausfordernden Welt ist es 
wichtig, die kleinen Momente des Glücks und der Gemein-
schaft zu würdigen. Unabhängig von unseren persönlichen 
Hintergründen oder Überzeugungen verbindet uns der 
Wunsch nach Frieden, Freude und Harmonie.
Wir, Volker Fritz und Marcel Heinle als die beiden amtieren-
den Gemeinderäte der UBP, möchten an der Stelle auch un-
seren eigenen Mitstreitern der UBP für deren Engagement 
und Teilnahme an der kommunalen Politik danken. Gemein-
sam können wir Zukunft gestalten und Herausforderungen 
meistern.
Lasst uns auch im kommenden Jahr weiterhin an einem 
Strang ziehen und für das Wohl unserer Gemeinde ar
beiten.
Möge das Licht der Weihnachtszeit allen Bürgern von Plü-
derhausen und der ganzen Welt Frieden und Freude brin-
gen. Wir wünschen Ihnen erholsame Feiertage und ein ge-
sundes, glückliches neues Jahr.

Herzliche Grüße,
euer Team der UBP mit den beiden Gemeinderäten
Volker Fritz und Marcel Heinle

Urbach & Plüderhausen
klimaneutral

Frohe Weihnachten und ein umweltbewusstes neues Jahr!
Lasst uns gerade in dieser besinnlichen Zeit auch unsere 
Umwelt nicht vergessen – denn nur auf einer gesunden Er-
de, können wir Menschen so leben, wie wir es tun.
Ein bewusster Konsum und Achtsamkeit für unsere Erde 
helfen dabei. Oftmals freuen sich unsere Liebsten auch über 
kleine Aufmerksamkeiten wie Gutlsa oder gemeinsame Zeit. 
Oder wie wäre es mit einer gemeinnützigen Spende? Ideen 
gibt es unter www.spendeschenken.de.
Auch jetzt schon ein herzliches Dankeschön an alle, die an 
Silvester auf umweltvermschutzende und laute Feuerwerke 
verzichten. So nehmen Sie Rücksicht auf Tiere und Vögel, 
vermeiden Müll und Feinstaub und sparen bares Geld. Wie 
wäre es, das gesparte Geld für ein tolles regionales Silves-
termenü zu verwenden?
Informationen über unsere Gruppe gibt es unter www.up-
klimaneutral.de. Zusammen für eine lebenswerte Zukunft!

Kirchliche Nachrichten

Evangelische Kirchengemeinde
Plüderhausen

Evang. Pfarramt I
Pfarrer Dirk Walz, Halde 22, Telefon 81366
E-Mail: Pfarramt.Pluederhausen-1@elkw.de

Evang. Pfarramt II
Pfarrer Thomas Scheiner, Drosselweg 6, Telefon 990792
E-Mail: Pfarramt.Pluederhausen-2@elkw.de

Evang. Gemeindebüro
Hauptstraße 36
Gemeindeassistentin Martina Schreiner, Telefon: 83630
E-Mail: martina.schreiner@elkw.de
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Öffnungszeiten: 
NEU:	 Montag	 9.00 - 12.00 Uhr,  

Dienstag, geschlossen 
Mittwoch	 9.00 - 12.00 Uhr 
Donnerstag	 9.00 - 12.00 Uhr und 15.00 - 17.00 Uhr 
Freitag	 9.00 - 12.00 Uhr

Gottesdienste und Veranstaltungen

Donnerstag, 19.12.: 20.00 Uhr Probe Kirchenchor
Sonntag, 22.12.: 09.40 Uhr Gebetstreff; 10.00 Uhr Gottes-
dienst mit dem Musikteam SELA (Pfr. Scheiner), das Opfer 
ist für die Eigene Gemeinde
Montag, 23.12.: 10.00 Uhr Kinderkirche mit der Generalpro-
be des Krippenspiels in der Margaretenkirche
Dienstag, 24.12.: 15.30 Uhr Familiengottesdienst mit Krip-
penspiel (Pfr. Walz), das Opfer ist für „Brot für die Welt“; 
17.00 Uhr Christvesper (Pfr. Walz) mit dem Kirchenchor, das 
Opfer ist für „Brot für die Welt“; 21.00 Uhr Christmette (Pfr. 
Scheiner), das Opfer ist für „Brot für die Welt“
Mittwoch, 25.12.: 10.00 Uhr Gottesdienst mit dem CVJM-
Posaunenchor (Pfr. Scheiner), das Opfer ist für „Brot für die 
Welt“
Donnerstag, 26.12.: 10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl 
(Pfr. Walz), das Opfer ist für die Eigene Gemeinde
Sonntag, 29.12.: 10.00 Uhr Gottesdienst (Pfr. Walz), das 
Opfer ist für die Eigene Gemeinde
Dienstag, 31.12.: 18.00 Uhr Gottesdienst zum Jahresschluss 
(Pfr. Walz), das Opfer ist für die Orgel
Mittwoch, 01.01.: 17.00 Uhr Neujahrs-Gottesdienst im Jo-
hannes-Brenz-Gemeindehaus in Urbach
Sonntag, 05.01.: 10.00 Uhr Gottesdienst im Gemeindezent-
rum (Pfr. Scheiner), das Opfer ist für die Weltmission
Montag, 06.01.: 10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl in 
der Petruskirche Walkersbach
Dienstag, 07.01.: 20.00 Uhr Probe Posaunenchor
Mittwoch, 08.01.: 14.45 Uhr Konfirmandenunterricht; 16.00 
Uhr CVJM Bibelkreis
Donnerstag, 09.01.: 14.30 Uhr Seniorennachmittag Wit-
tumstüble; 20.00 Uhr Probe Kirchenchor

Kinderkirch-Terminübersicht bis Heilig Abend
Auch in diesem Jahr wird die Kinderkirche an Heilig Abend 
im Familiengottesdienst ein Krippenspiel aufführen.
Wir treffen uns an folgenden Terminen um gemeinsam zu 
proben:
Montag, 23. Dezember, 10.00 Uhr - Generalprobe in der Mar-
garetenkirche
Dienstag, 24. Dezember, 15.30 Uhr - Aufführung des Krip-
penspiels im Familiengottesdienst

„Mein Freund der Baum, ist...“
… auf dem Weg in die Margaretenkirche.
Herzlichen Dank Michel Wolz und seinem Team fürs Fällen 
und Bringen und Aufstellen.

 
� Foto: Wolz

Danke bereits jetzt an Beate Hüttl und Heide Schurr fürs 
Schmücken. Wir freuen uns schon darauf, ihn in voller 
Pracht in unserer Kirche zu erleben.

Winterkirche
Ab dem 05. Januar 2025 feiern wir wieder „Winterkirche“ 
im Gemeindezentrum.
Nach den positiven Erfahrungen der letzten Winterkirchen 
haben wir uns entschlossen ab dem 05. Januar bis ein-
schließlich 23. März 2025 die Gottesdienste wieder im Ge-
meindezentrum zu feiern.

Auflegung Jahresabschluss 2023
Der Rechnungsabschluss für das Haushaltsjahr 2023 der 
Evang. Kirchengemeinde ist zur öffentlichen Einsichtnahme 
im Gemeindebüro, Hauptstr. 36 von Dienstag, 07. Januar 
bis Freitag, 17. Januar ausgelegt.

Seniorennachmittag Wittumstüble
Am Donnerstag, 09. Januar findet unser erster Senioren-
nachmittag im Jahr 2025 um 14.30 Uhr im Gemeindezent-
rum statt.
Wir freuen uns, mit Ihnen einen schönen Nachmittag zu 
verbringen - bei Kaffee und Kuchen gemeinsam singen und 
spielen, erzählen und zuhören und vieles mehr…
Gerne holen wir Sie mit dem Auto ab. Bitte geben Sie uns 
einen Tag vorher unter der Tel.-Nr. 07181-80090 Bescheid 
(Bürgermobil, Rathaus Plüderhausen).

20 Jahre Dienstagsfrühstück
Beim 143. Dienstagfrühstück am 26. November konnten 
die Besucher gleichzeitig zwei Höhepunkte erleben. Zum 
einen ein Gesprächskonzert mit der Pianistin Frau Claudia 
Bühlweiler, die uns mit ausgesuchten Stücken aus Barock, 
Klassik, Romantik und Moderne auf dem Flügel die Musik 
als Spiegel des Lebens aufzeigte. Selbst das Spielen mit un-
gewöhnlicher Technik kann ein Lebensgefühl ausdrücken. 
Ihre Ausführungen zu den einzelnen Stücken hat zum Teil 
Überraschung ausgelöst und dabei den Besuchern geholfen 
in die Musik hineinzuhören und sich so anrühren zu lassen. 
Am Ende ist Frau Bühlweiler nicht ohne Zugabe und großem 
Beifall verabschiedet worden.
Zum anderen hatten wir für das Jahr 2024 ein kleines Jubi-
läum zu vermelden, denn am 28. September 2004 startete 
das 1. Dienstagfrühstück mit einem reichhaltigen Frühstück 
und einem Referat von Landrat Johannes Fuchs mit dem 
Thema „Landrats Freud und Leid“. In den 20 Jahren haben 
94 Referenten und Referentinnen, davon 17 mehrmals mit 
unterschiedlichen Themen, das Dienstagsfrühstück berei-
chert. Die Themenvielfalt war und ist breit gefächert und 
reicht von Religion/Theologie, Zeitgeschehen/Geschichte 
über Psychologie /Gesellschaft und Kunst/Musik bis zu Ge-
sundheit und Natur. Das wesentliche Geheimnis des Diens-
tagfrühstück ist die Verbindung mit dem großen Frühstücks-
buffet und der Gemeinschaft, was bis heute Bestand hat. Das 
„Etwas“ für Leib, Seele und Geist. Die Idee ist nicht von uns: 
In der Schorndorfer Evangelischen Kirchengemeinde exis-
tierte das Mittwochsfrühstück schon länger. Den Anstoß, das 
auch in Plüderhausen mit einem Frühstück und anschließen-
dem Vortrag zu machen, gab Herrn August Luckhardt, der 
mit seiner Frau verschiedene Male am Mittwochsfrühstück 
in Schorndorf teilgenommen hatte. Ihm gelang es zum Start 
25 Mitstreiter zu gewinnen, darunter auch Dr. Jörg Rother-
mundt. Es wurden zwei Teams gebildet, die wechselseitig 
die Vorbereitungen für die Veranstaltung übernahmen. Bis 
ins Jahr 2019 hatte dann Herr Dr. Rothermundt die Leitung 
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inne und ihm gelang, sehr erfolgreich mit dem Team und sei-
nem unglaublichen Erfahrungsschatz, interessante Themen 
und die dazugehörigen Referenten in das Dienstagfrühstück 
einzubinden. Das gesamte Team besteht heute, wie damals 
aus sehr engagierten, multifunktionalen Mitgliedern, die 
zum Teil seit dem Beginn des Dienstagfrühstück dabei sind 
und sich immer wieder auf den nächsten letzten Dienstag im 
Monat freuen, um unseren Gästen einen interessanten Vor-
mittag zu ermöglichen. Wir freuen uns auf die kommenden 
Jahre und werden nicht nachlassen, Ihnen ein interessantes 
Programm vorzustellen. Ein großer Dank geht an die früher 
Aktiven und das heutige Team, welches seinen Teil dazu bei-
trägt, wie das Dienstagfrühstück bisher organisiert wurde. 
Was sich bewährt hat, wollen wir auch in den nächsten Jah-
ren so weiterführen.
Wir freuen uns sehr, wenn wir Ihr Interesse geweckt haben 
und Sie uns vielleicht verstärken wollen.

Foto: Letsch

Kindergarten Drosselweg - Sonntagsaktion
Nach dem Gottesdienst am Sonntag überraschten viele Kin-
der des Kindergartens Drosselweg mit ihren Erzieherinnen 
die Besucher mit leckeren Plätzchen und Weihnachtslie-
dern. Vielen Dank!

� Foto: Hebsacker

Gemeinsamer Gottesdienst mit Abendmahl in Walkers­
bach am 6. Januar
Die Kirchengemeinden Urbach, Plüderhausen und Walkers-
bach arbeiten immer enger zusammen.
Um das zu deutlich zu machen, wollen wir verstärkt gemein-
same Gottesdienste feiern.
Am 6. Januar, Epiphanias (Erscheinungsfest) treffen sich 
die Gottesdienstbesucher aus den drei Kirchengemeinden 

(und gern auch darüber hinaus) zum Gottesdienst in der 
Petruskirche in Walkersbach. Der Gottesdienst ist mit einer 
Abendmshlsfeier verbunden.

Angebote für Kinder und Jugendliche
Bubenjungschar
dienstags 18:00-19:00 Uhr für 
Jungs von Klasse 2-7
Mädchenenjungschar I
mittwochs 18:00-19:00 Uhr für 
Mädchen von Klasse 2-4
Mädchenenjungschar II
dienstags 18:00-19.30 Uhr für 
Mädchen von Klasse 5-7

Teentreff
mittwochs 18:30-19:30 Uhr für Jugendliche ab der 7. Klasse

Wenn Sie Fragen zu einer der Gruppen haben, dürfen Sie 
sich gerne an unser Gemeindebüro wenden. 

Evangelische Kirchengemeinde
Walkersbach

Dienstag, 24.12.: 15.30 Uhr Weihnachtsgottesdienst (Pfr. 
Scheiner), das Opfer ist für „Brot für die Welt“
Mittwoch, 25.12.: 10.00 Uhr Gottesdienst (Pfr. Walz), das 
Opfer ist für „Brot für die Welt“
Dienstag, 31.12.: 16.30 Uhr Gottesdienst zum Jahresschluss 
(Pfr. Walz), das Opfer ist für die Eigene Gemeinde
Montag, 06.01.: 10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl 
(Pfr. Scheiner), das Opfer ist für die Weltmission

Katholische
Kirchengemeinde

Gottesdienste und Leben in der Seelsorgeeinheit

Donnerstag, 19.12.: 06.30 Uhr Laudes im Advent, Herz-Je-
su-Kirche (Plüderhausen)
Freitag, 20.12.: 09.00 Uhr Ökumenischer Schüler-Gottes-
dienst (Klassen 5-10), Herz-Jesu-Kirche (Plüderhausen); 
09.30 Uhr Ökumenischer Gottesdienst, Altenheim Brunnen-
rain; 10.30 Uhr Andacht im Alexanderstift Urbach; 10.45 Uhr 
Ökumenischer Schüler-Gottesdienst (Klassen 1-4), Herz-Je-
su-Kirche (Plüderhausen); 15.30 Uhr Krippenspielprobe Plü-
derhausen, Herz-Jesu-Kirche (Plüderhausen)
Samstag, 21.12.: 15.30 Uhr Krippenspielprobe Urbach, Kir-
che St. Marien (Urbach)
Sonntag, 22.12.: 4. Advent
9.00 Uhr Eucharistiefeier mit musikalischer Begleitung von 
Orgel & Saxophon, Herz-Jesu-Kirche (Plüderhausen); 10.30 
Uhr Eucharistiefeier, Kirche St. Marien (Urbach); -ab 11.00 Uhr 
bis zum Weihnachtskonzert Aufbau & Probe, Herz-Jesu-Kir-
che (Plüderhausen)- 17.00 Uhr Weihnachtskonzert Sänger-
vereinigung Plüderhausen, Herz-Jesu-Kirche (Plüderhausen)
Dienstag, 24.12.: Heilig Abend
14.30 Uhr Krippenfeier, Kirche St. Marien (Urbach); 16.00 Uhr 
Krippenfeier, Herz-Jesu-Kirche (Plüderhausen); 21.00 Uhr 
Christmette in der Seelsorgeeinheit, Kollekte für Adveniat, 
Kirche St. Marien (Urbach)
Mittwoch, 25.12.: Hochfest der Geburt des Herrn / 1. 
Weihnachtsfeiertag
09.00 Uhr Eucharistiefeier zum Hochfest, Kollekte für Ad-
veniat, Kirche St. Marien (Urbach); 10.30 Uhr Eucharistiefei-
er zum Hochfest, Kollekte für Adveniat, Herz-Jesu-Kirche 
(Plüderhausen)
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Donnerstag, 26.12.: 2. Weihnachtsfeiertag
10.00 Uhr Ökumenischer Gottesdienst mit Aussendung der 
Sternsinger, Kirche St. Marien (Urbach); 10.30 Uhr Eucharis-
tiefeier, Herz-Jesu-Kirche (Plüderhausen)
Freitag, 27.12.: Apostel, Evangelist
- Sternsinger sind in Plüderhausen & Urbach unterwegs- 
10.30 Uhr Andacht im Alexanderstift Urbach
Samstag, 28.12.: - Sternsinger sind in Plüderhausen & Ur-
bach unterwegs -
Sonntag, 29.12.: - Sternsinger sind in Plüderhausen unter-
wegs - ; 9.00 Uhr Eucharistiefeier, Kirche St. Marien (Urbach); 
10.30 Uhr Eucharistiefeier, Herz-Jesu-Kirche (Plüderhausen)
Dienstag, 31.12.: Silvester
17.00 Uhr Eucharistiefeier zum Jahresschluss in der Seel-
sorgeeinheit, Kollekte für den Afrikatag, Kirche St. Marien 
(Urbach)
Montag, 01.01.: Hochfest der Gottesmutter Maria / Neu­
jahr
10.30 Uhr Eucharistiefeier zu Neujahr in der Seelsorgeeinheit, 
Neujahrskollekte Afrikatag, Herz-Jesu-Kirche (Plüderhausen)
Freitag, 03.01.: 10.30 Uhr Andacht im Alexanderstift Ur-
bach; 19.00 Uhr Eucharistische Anbetung, Herz-Jesu-Kirche 
(Plüderhausen)
Sonntag, 05.01.: 10.30 Uhr Eucharistiefeier, Rückkehr der 
Sternsinger, Kollekte für die Sternsingeraktion, Kirche St. 
Marien (Urbach)
Montag, 06.01.: Erscheinung des Herrn / Hl. Drei Könige
10.30 Uhr Eucharistiefeier, Rückkehr der Sternsinger, Kollekte 
für die Sternsingeraktion, Herz-Jesu-Kirche (Plüderhausen)
Mittwoch, 08.01.: 17.30 Uhr Internat. Tänze ab 60 Jahren, 
Gemeindehaus St. Michael (Plüderhausen)
Freitag, 10.01.: 10.30 Uhr Andacht im Alexanderstift Ur-
bach; 16.00 Uhr EK-Gruppenstunde „Gott liebt mich", Grup-
pe 1 Urbach, Gemeindehaus St. Marien (Urbach)
Samstag, 11.01.: 10.00 Uhr EK-Gruppenstunde „Gott liebt 
mich", Gruppe 2 Urbach, Gemeindehaus St. Marien (Urbach); 
15.00 Uhr Erstkommunion-Gruppenstunde „Gott liebt mich", 
Gruppe Plüderhausen, Marienkapelle, Herz-Jesu Kirche (Plü-
derhausen)
Sonntag, 12.01.: Taufe des Herrn
09.00 Uhr Eucharistiefeier, Kirche St. Marien (Urbach); 
10.30 Uhr Eucharistiefeier, Vorstellung der Erstkommuni-
onkinder mit Tauferneuerung und Taufe, Herz-Jesu-Kirche 
(Plüderhausen)

Pfarrer: Martin Saur, Tel: 7069950
E-Mail: martin.saur@drs.de

Diakon: Michael Hentschel, Tel: 81215
E-Mail: michael.hentschel@drs.de

Referentin für Kinder- und Familienarbeit: 
Martina Eisenmann
Tel.: 015560 056241, E-Mail: martina.eisenmann@drs.de
Bürozeit: Donnerstag von 09:00-12:00 Uhr im Pfarrbüro Ur-
bach

Homepage der SE: https://se-pluederhausen-urbach.drs.de

Instagram: sepluederhausenurbach

Öffnungszeiten und Telefonnummern der Pfarrbüros:
Plüderhausen:
Montag	 09.00 – 12.00 Uhr
Dienstag	 13.00 – 15.45 Uhr
Freitag	 09.00 – 12.00 Uhr 
Telefon-Nr.:	 07181 – 81221, Fax-Nr. 07181-995860
e-mail: herzjesu.pluederhausen@drs.de

Urbach: 
Dienstag	 18.00 – 19.00 Uhr
Mittwoch	 09.00 – 11.00 Uhr
Freitag	 09.00 – 12.00 Uhr
Telefon-Nr.:	 07181 – 81928, Fax-Nr. 07181-995888
E-mail: stmarien.urbach@drs.de

Urlaub Pfarrbüro Plüderhausen
Das Pfarrbüro ist vom 21.12.2024 – 06.01.2025 nicht besetzt. 
In dringenden Fällen wenden Sie sich bitte an das Pfarrbüro 
in Urbach oder an Pfarrer Saur.

Weihnachtskonzert „Macht hoch die Tür“
Herzliche Einladung zum festlichen Weihnachtskonzert 
„Macht hoch die Tür“ der Sängervereinigung Plüderhausen!
Genießen Sie am 4. Advent (22. Dezember 2024) um 17:00 
Uhr ein besinnliches Programm voller weihnachtlicher Klän-
ge und stimmungsvollem Gesang in unserer Herz-Jesu Kir-
che (Eintritt frei).
Lassen Sie sich von der festlichen Atmosphäre verzaubern 
und stimmen Sie sich in die Vorfreude auf das Weihnachts-
fest ein. Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Krippenfeier am 24. Dezember 2024 um 16 Uhr
Herzliche Einladung zur Krippenfeier! Viele Kinder proben 
bereits seit mehreren Wochen fleißig, um uns auch in diesem 
Jahr wieder die Geschichte von der Geburt Jesu vorspielen 
zu können. Seid dabei, wenn sie euch mitnehmen in diese al-
te und doch immer wieder neue Geschichte! Die Krippenfeier 
findet am 24. Dezember 2024 um 16 Uhr in der Herz-Jesu 
Kirche in Plüderhausen statt. Kommt und feiert mit!

Adveniat-Kollekte am 24. & 25. Dezember 2024
In Lateinamerika und der Karibik erleben Jugendliche täg-
lich Armut, Gewalt und Aussichtslosigkeit. Viele von ihnen 
haben den Glauben an eine sichere Zukunft verloren. Unter 
dem Motto „Glaubt an uns – bis wir es tun!“ stellt das Latein-
amerika-Hilfswerk Adveniat das Thema in den Mittelpunkt 
der diesjährigen Weihnachtsaktion. Adveniat und seine lo-
kalen Partnerinnen und Partner geben den Jugendlichen 
mit Jugendzentren, Ausbildungsprogrammen und Stipendi-
en Hoffnung auf eine bessere Zukunft.
Ein herzliches „Vergelt’s Gott!“ für Ihre Spende!

Aktion Dreikönigssingen 2025
Sternsinger aus der kath. Kirchengemeinde Herz-Jesu sind 
wieder unterwegs zu den Menschen
„Erhebt eure Stimme! – Für Kinderrechte“
Auch in diesem Jahr sind unsere Sternsingergruppen vom 
27. – 29. Dezember in Plüderhausen unterwegs und wir 
hoffen, dass alle angemeldeten Häuser und Wohnungen be-
sucht werden können.
Sollten wir Sie nicht antreffen, bzw. sollten wir es zeitlich in 
den 3 Tagen nicht schaffen alle zu besuchen, finden Sie un-
sere Sternsinger-Sammeltüte mit der Möglichkeit zur Spen-
de in Ihrem Briefkasten oder ab dem 27.12. in der Herz-Jesu 
Kirche.
Unsere Spenden werden wir dann an unserem Rückkehr-
gottesdienst am 06.01.2025 im Gottesdienst um 10.30 Uhr 
übergeben. Wir sind schon sehr gespannt, wieviel Spenden 
wir diesmal für Gleichaltrige in aller Welt zusammentragen 
können.
Danke dass Sie diese wichtige Aktion unterstützen!

Kollekte für den Afrikatag an Silvester & Neujahr
Mit Ihrer Spende und der Kollekte zu Afrikatag fördert mis-
sio die Ausbildung von Novizinnen einheimischer Ordensge-
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meinschaften in Afrika. Besonders Frauenorden fehlen häu-
fig die finanziellen Mittel, um ihren Nachwuchs zu schulen.
Um sicherzustellen, dass die Mittel dort eingesetzt werden, 
wo sie am dringendsten benötigt werden, werden alle Anträ-
ge bei der Zentrale der Päpstlichen Missionswerke in Rom 
gesammelt und geprüft, wie und wo die einzelnen Missions-
werke am besten helfen können. Im Anschluss leitet missio 
Aachen die Kollekte direkt an die Partnerinnen vor Ort weiter.
Hilfe durch die qualifizierte Ausbildung von Menschen, die 
sich ihr Leben lang in den Dienst ihrer Mitmenschen stellen, 
ist eine der wirksamsten Formen, nachhaltige Veränderung 
vor Ort zu ermöglichen.
Ein herzliches „Vergelt’s Gott!“ für Ihre Spende!

Frauentreff Urbach – DANKE!
Der Frauentreff feierte in diesem Jahr sein 50-jähriges Ju-
biläum. Und fast 50 Jahre veranstaltete der Treff Advents-
basare.
Auch in diesem Jahr lud der Frauentreff am Samstag vor 
dem 1. Advent wieder in das adventlich geschmückte Ge-
meindehaus St. Marien zu einem Kaffeenachmittag ein. Das 
Angebot wurde sehr gut angenommen und man verbrachte 
eine gemütliche gemeinsame Zeit.
Zum Verkauf standen Leckereien und weihnachtliche Ge-
schenkideen und zusammen mit dem Kuchenverkauf kam 
ein Erlös von 435€ zusammen.
Dieses Geld spendete der Frauentreff, wie schon alle Jahre 
zuvor, der katholischen Kirchengemeinde.
Die Kirchengemeinde dankt den Frauen des Frauentreffs 
ganz herzlich – nicht nur für diese Spende, sondern auch für 
das jahrelange Engagement!

Bücherei
Unsere Pfarrbücherei im Kath. Gemeindehaus St. Michel 
bleibt weiter auch kommendes wegen Neubau Jahr ge-
schlossen. Wir bedanken uns bei unseren treuen Lesern und 
hoffen im neuem Gemeindehaus Platz für unsere Bücher zu 
finden.
Wir wünschen Ihnen alle frohe und gesegnete Weihnachten
Bücherei Team

Bischof Dr. Klaus Krämer feiert ersten Gottesdienst in 
Stuttgart

Genau eine Woche nach seiner 
Weihe hat Bischof Dr. Klaus 
Krämer am zweiten Advent sei-
nen ersten Gottesdienst in 
Stuttgart gefeiert. Den Gottes-
dienst in der vollbesetzten Kon-
kathedrale St. Eberhard be-
suchten auch zahlreiche Ver-
treterinnen und Vertreter aus 
dem Dekanat Rems-Murr und 
aus den Kirchengemeinden.
Unter anderem war Stephan 
Schlappa, der stellvertretende 
Dekanatsratsvorsitzende da-
bei.

Herr Schlappa mit Bischof Krämer nach dem Gottesdienst 
beim Empfang im Haus der Katholischen Kirche in Stuttgart
� Foto: S. Schlappa

Neubau katholisches Gemeindehaus – Besprechung und 
Entscheidung Preisgericht
Am vergangenen Donnerstag, den 12.12.2024, trafen sich in 
einer nicht öffentlichen Sitzung die Teilnehmer des Preis-
gerichts um die Modelle des Architektenwettbewerbs zum 

ersten Mal zu begutachten, zu besprechen und die Preise zu 
vergeben. Das Preisgericht bestand aus insgesamt 12 Per-
sonen: Mitgliedern des Kirchengemeinderates, kirchlichen 
Mitarbeitern, Bauamtsleiter der Kommune, Bürgermeister 
Benjamin Treiber, Mitarbeiter des Verwaltungszentrums 
Waiblingen, Dekan Kessler und Pfarrer Saur.
In einer 6-stündigen Sitzung wurden, unter der fachmänni-
schen Anleitung der anwesenden Architekten, Prof. Zvonko 
Turkali – beratender neutraler Architekt, Markus Mangold 
vom bischöflichen Bauamt und Diözesanbaumeister Dr. 
Thomas Schwieren, alle Modelle intensiv besprochen. Alle 
Gesichtspunkte hinsichtlich Funktionalität, Gebäudeeinfü-
gung in die Landschaft, Raumaufteilung und Erfüllung un-
serer Vorgaben wurden beleuchtet. Selbstverständlich er-
folgte alles auf anonymer Basis seitens der Modellverfasser. 
Letztendlich gelangten vier Modelle in die engere Auswahl, 
wovon eines einstimmig zum Siegerentwurf erklärt wurde.
Den Verfassern des Siegerentwurfs gelingt es in überzeu-
gender Weise den Bestand in die neue Nutzung zu integrie-
ren und zugleich ein eigenständiges Gebäude zu entwickeln, 
das qualitätsvolle Freiräume und ebenso attraktive Innen-
räume aufweist.
Besonders hervorzuheben ist der zentrale Platzraum zwi-
schen Kirche und dem neuen Gemeindehaus. Mit seiner 
Öffnung zum Cranachweg wird die öffentliche Nutzung der 
beiden Gebäude herausgearbeitet und zugleich ein einla-
dender, barrierefreier Zugang zur Kirche und zum Gemein-
dehaus herausgebildet. Zum Norden hin wird über eine 
Brüstung hinweg der Fernblick gestärkt und ein barriere-
freier Übergang zum Dürerweg geschaffen.
Der Zugang in das Gemeindehaus ist richtig positioniert und 
mündet in einen gut proportionierten Foyerraum. Die Lage 
der Küche am Foyer und in unmittelbarer Nähe zum Saal 
bzw. Gruppenraum ist sinnvoll. Gewürdigt wird auch die La-
ge des Saals. Er ist bereits vom Cranachweg erkennbar und 
stärkt damit die beabsichtigte Öffnung zum öffentlichen 
Raum. Positiv wird auch die Tageslichtführung in dem Saal 
herausgestellt. Das Tageslicht betritt den Raum auf ganz 
unterschiedliche Weise über die Fassade und das Dach und 
verleiht ihm eine eigenständige Atmosphäre.
Generell ist darauf hinzuweisen, dass die innere Organisation 
im hohen Maße den an das Verfahren verbundene Erwartun-
gen erfüllt. Hierbei ist hinzuweisen, dass die Lage des Pfarr-
amtes auf der unteren Ebene nicht überzeugen kann. Dieses 
sollte auf der Erdgeschossebene untergebracht werden.
Die Fassaden werden im Preisgericht unterschiedlich be-
wertet. Einerseits wird der sympathisch zurückhaltende 
Auftritt des Gebäudes ausdrücklich gewürdigt. Andererseits 
wird hinterfragt, ob die Straßenfassade nicht eine stärkere 
Öffnung zum Cranachweg vertragen kann. Dies sollte in der 
weiteren Bearbeitung untersucht werden.
In der Gesamtbetrachtung ist es überraschend festzustel-
len, dass der Bestand derart gelungen in die neuen Räum-
lichkeiten integriert und die Ergänzungen auf ein Mindest-
maß reduziert werden können. Dies trägt zu einer hohen 
Wirtschaftlichkeit des Beitrages bei, die sich auch in den 
Gebäudekenndaten ausdrückt.
Alles in allem würdigt das Preisgericht den sehr gelunge-
nen Beitrag sowohl in Bezug auf Städtebau als auch Frei-
raum und Architektur. Der Entwurf erfüllt in hohem Maße 
die gesteckten Erwartungen und bietet eine hervorragende 
Perspektive für das Zusammenleben in der Gemeinde und 
darüber hinaus.
Für unsere Kirchengemeinde und alle Interessierten war die 
Begutachtung aller Modelle im Gemeindehaus St. Michael 
am vergangenen Sonntag und Mittwoch möglich.
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Das Interessen war groß.
Letztendlich trifft der Kirchengemeinderat die endgültige 
Entscheidung zum Neubau. Dies findet in unserer Kirchen-
gemeinderatssitzung am 09.01.2025 statt.
Über die nächsten Schritte halten wir Sie natürlich auf dem 
Laufenden. Bei Fragen sprechen Sie uns vom Kirchenge-
meinderat gerne an.

Modell Siegerentwurf
Planungsansicht Siegerent-
wurf� Fotos: R. Liebchen

Katholische Kirchengemeinden wählen 2025 den Kir­
chengemeinderat
Katholikinnen und Katholiken in der Diözese Rottenburg-
Stuttgart sind aufgefordert, am 30. März 2025 ihren neuen 
Kirchengemeinderat zu wählen.
In den letzten Wochen haben wir Sie zu wichtigen Themen 
rund um die Wahl informiert.
Wahlvorschläge können bis spätestens 19. Januar 2025 
beim Wahlausschuss eingereicht werden.
1.	 Wahlvorschläge können von wahlberechtigten Kirchen-

gemeindemitgliedern eingebracht werden. Ein Vorschlag 
bedarf der Unterschrift von mindestens fünf wahlberech-
tigten Kirchengemeindemitgliedern.

2.	 Jedes wahlberechtigte Kirchengemeindemitglied darf 
seine Unterschrift nur unter einen Wahlvorschlag setzen, 
wobei die volle Anschrift beizufügen ist. Kandidierende 
dürfen den Wahlvorschlag, auf dem ihr Name steht, nicht 
unterschreiben.

3.	 Ein Wahlvorschlag darf höchstens so viele Kandidie-
rende enthalten, wie gewählte Mitglieder im bisherigen 
Kirchengemeinderat sind. Für Plüderhausen und Urbach 
sind das maximal zehn Namen.

4.	 Dem Wahlvorschlag sind die schriftlichen Zustimmungen 
der jeweiligen Kandidierenden beizufügen. Diese können 
auch bis zur Veröffentlichung des endgültigen Wahlvor-
schlags nachgereicht werden.

Vorlagen für die Wahlvorschläge und die Zustimmung der 
Kandidierenden erhalten Sie in den Pfarrbüros, beim Wahl-
ausschuss, sowie als Download auf https://se-pluederhau-
sen-urbach.drs.de.
Bitte beachten Sie auch die Informationen in den kommu-
nalen Gemeindeblättern, auf unserer Homepage und den 
Vermeldungen in den Gottesdiensten.

Wallfahrtsbüro - Schönstatt-Zentrum Liebfrauenhöhe
Auf folgende Veranstaltungen und Gottesdienste im Schön-
statt-Zentrum Liebfrauenhöhe möchten wir gerne aufmerk-
sam machen und dazu einladen:
•	 Pilgern am Jahresbeginn am 2.1.
•	 Weihnachtslieder für Familien mit Kindern von und mit 

Wilfried Röhrig am 3.1.
•	 Konzert im Kerzenschein mit Professorin Kim Mihi am 3.1.
•	 BWE Neues Jahr vom 10. – 12.1.
•	 Eine Stunde vor dem Herrn am 11.1.
•	 Lichterrosenkranz am 15.1. und am 11.2.

•	 Kommunionkinder auf Spurensuche am 1.2.
•	 Kleine Auszeit am 26.2.
•	 Besinnungswochenende in der Fastenzeit 7. - 9.3.
Weitere Informationen unter: https://www.liebfrauenhoehe.
de/veranstaltungen

Liebe Gemeindemitglieder,
wir wünschen Ihnen von Herzen fröhliche und gesegnete 
Weihnachten! In dieser besonderen Zeit, in der wir die Ge-
burt unseres Herrn Jesus Christus feiern, hoffen wir, dass 
Sie Momente der Ruhe und des Glücks mit Ihren Liebsten 
erleben können.
Die Botschaft der Weihnacht lädt uns ein, Liebe, Hoffnung 
und Freude zu teilen. Beginnen wir gemeinsam das neue 
Jahr und packen die positiven Veränderungen, die wir uns 
wünschen, an.
Möge 2025 Ihnen Gesundheit, Zufriedenheit und viele ge-
segnete Begegnungen bringen!
Lassen Sie uns auch im kommenden Jahr zusammenwach-
sen und im Glauben leuchten.
Herzliche Grüße und alles Gute,
Ihre Seelsorgeeinheit Plüderhausen – Urbach

Evang.-method. Kirche

Pastor Stefan Reinhardt, Weberstr. 2, 73655 Plüderhausen, 
Tel. 07181/62867, E-Mail: Stefan.Reinhardt@emk.de

Gottesdienste und Veranstaltungen

Sonntag, 22.12.: 16 Uhr Gottesdienst für Jung & Alt auf 
dem Sandbühl; (Vormittags findet kein Gottesdienst statt)
Dienstag, 24.12.: 17 Uhr Christvesper
Mittwoch, 25.12.: 10 Uhr Gottesdienst
Sonntag, 29.12.: 10 Uhr Gottesdienst
Dienstag, 31.12.: 17 Uhr Altjahresgottesdient mit Abend-
mahl
Mittwoch, 01.01.2025: 11 Uhr Neujahrswanderung mit an-
schließender kleinen Wanderung in Schorndorf und Feuer 
beim Grillplatz Aichenbach (bei gutem Wetter)
Sonntag, 05.01.2025.: 10 Uhr Gottesdienst

Ausblick: Themenreihe „Älter werden“
Jeder Mensch wird älter, aber niemand redet darüber. Wir 
schon.
In einer Themenreihe im Januar wollen wir diese Thematik 
aus ganz verschiedenen Perspektiven reflektiert:
Welche Phasen gibt es beim Älter werden? Wie kann man er-
füllt Älter werden ohne sich vom Jugendwahn unter Druck 
setzen zu lassen? Wenn die Eltern älter werden? Hat der 
Glaube beim Älter werden Relevanz?
Auch ganz praktische Fragen wie Patientenverfügung wol-
len wir bedenken.
Die Abende und Gottesdienste werden von Pastor Stefan 
Reinhardt und dem Heimleiter des Hauses Brunnenrain 
Frank Schünemann gestaltet.
Menschen jeglichen Alters sind herzlich willkommen!
Termine:
–	 Sonntag, 12. Januar 10 Uhr Gottesdienst „Vom Wert des 

Menschen“
–	 Mittwoch, 15. Januar 19 Uhr Gemeindeabend „Älter wer-

den - Verantwortung tragen und abgeben“
–	 Sonntag, 19. Januar 10 Uhr Gottesdienst „Gottes Heraus-

forderung im Alter“
–	 Mittwoch, 22. Januar 19 Uhr Gemeindeabend „Wenn El-

tern älter werden“
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–	 Sonntag, 26. Januar 10 Uhr Gottesdienst „Gottes Verspre-
chen im Alter“

–	 Mittwoch, 29. Januar 19 Uhr Gemeindeabend „Erfahrun-
gen aus der Praxis eines Heimleiters“

Besonders herzliche Einladung ...
… zu unserem Gottesdienst für Jung&Alt am 4. Advent um 
16 Uhr, den wir in diesem Jahr auf dem Sandbühl feiern 
wollen. Nach dem Gottesdienst gibt es auch noch die Mög-
lichkeit zu grillen und/oder einen Punsch trinken. Herzliche 
Einladung an jedermann!

Neuapostolische Kirchengemeinde

Lorch, Maierhofstr. 18/1

Gottesdienste und Veranstaltungen

Donnerstag 19.12.: 20:00 Uhr Gottesdienst in Lorch
Sonntag 22.12.: 09:30 Uhr Gottesdienst in Lorch (Besuch 
des Apostel Keck in Lorch)
Mittwoch 25.12.: 09:30 Uhr Gottesdienst in Lorch

Freunde und interessierte Mitbürgerinnen und Mitbürger 
sind zu allen Gottesdiensten und Veranstaltungen herzlich 
eingeladen.
Weitere Informationen unter: www.nak-sued.de

Ansprechpartner:
Matthias Schumacher, Telefon: 07181/46322

Christliches Zentrum life

Gottesdienste und Veranstaltungen

Freitag, 20.12.: 17.30 Uhr Begegnungscafe Life
Ein Begegnungsort für alle Besucher, Sie sind herzlich ein-
geladen!
Samstag, 21.12.: 18.00 Uhr NGY Weihnachtsfeier
Weihnachtsfeier der Jugend vom Christlichen Zentrum Life
Sonntag, 22.12.: 10.00 Uhr Gottesdienst
Parallel zum Gottesdienst gibt es ein altersgemäßes Kinder-
programm. Gäste sind immer herzlich willkommen!
Dienstag, 24.12.: 16.00 Uhr Heilig-Abend-Gottesdienst

Weitere Infos über uns, unsere Veranstaltungen und 
Hauskreise:
Homepage www.czlife.de | Büro: 0 71 81-99 59 71 (AB - wir 
rufen zurück).

Volksmission Plüderhausen

Gottesdienste und Veranstaltungen

Sonntag 22.12.: Gottesdienst im Feuerwehrsaal Schulst-
rasse 33 ab 10:30 Uhr
Herzliche Einladung zu unserem Gottesdienst. Kinder gehen 
parallel zum Gottesdienst in ihre Kleingruppe. Im Anschluss 
freuen wir uns auf eine gute Zeit mit Getränken und Gesprä-
chen. Predigt: Armin Breitenbücher
Dienstag 24.12. Heilig Abend Gottesdienst im Feuer­
wehrsaal Schulstrasse 33 von 15:30 - 17:00 Uhr
Wir beginnen unseren Gottesdienst mit einem kleinen Um-
trunk um 15:30 Uhr. Programmbeginn ist um 16:00 Uhr. 

Familien und Kinder sind herzlich willkommen. Kurzimpuls: 
Markus Kleppe
Sonntag 29.12. kein Gottesdienst
Dienstag 31.12.2024 Gottesdienst zum Jahresende von 
16:00 - 17:00 Uhr
Herzliche Einladung zu unserem Gottesdienst. Familien mit 
Kindern bleiben im Gottesdienst. Kurzimpuls: Markus Kleppe
Sonntag 12.01.2025. Gottesdienst mit Abendmahl ab 
10:30 Uhr im Gemeindehaus
Herzliche Einladung zu unserem Gottesdienst. Kinder gehen 
parallel zum Gottesdienst in ihre Kleingruppe. Im Anschluss 
freuen wir uns auf eine gute Zeit mit Getränken und Gesprä-
chen.
Predigt: Markus Kleppe

Sonstige Veranstaltungen:
Donnerstag 09.01.: Only for men Jahresauftaktveranstal-
tung ab 19Uhr
Einladung an alle Männer. Gute Gemeinschaft bei Essen und 
Gesprächen

Unser Büro hat Urlaub im Zeitraum von 17.12.2024 bis 
12.01.2025.
Anbei alle Termine für diesen Zeitraum:
Jungschar
Samstag 21.12.: Jungschar Weihnachtsfeier
Einladung an alle 8 - 14 Jährigen Kinder von 16:00 -18:00 
Uhr. Treffpunkt: im Gemeindehaus.
Nächste Jungschar erst wieder am 11.01.2025.

Unsere Bürozeiten sind wie folgt:
Montag und Mittwoch 9 - 17 Uhr, Donnerstag 8 - 12 Uhr

Auskünfte zu den Hauskreisen und Möglich-
keit der Kontaktaufnahme gibt es über das 
Sekretariat der VM Telefon: 07181/84767 
(AB- wir rufen Sie zurück) oder Mail:  sekre-
tariat@vm-pluederhausen.de.
QR-Code zur Internetseite

Weitere Termine und Informationen finden sich auf der 
Homepage der Gemeinde unter: 
www.vm-pluederhausen.de.

Jahrgänge tei len mit

Jahrgang 1940
Liebe Schulkameradinnen, liebe Schulkameraden
Liebe Altersgenossinnen, liebe Altersgenossen.
Wir wünschen euch und euren Familien ein schönes und ru-
higes Weihnachtsfest, ein gesundes glückliches neues Jahr 
2025. Wir freuen uns auf ein neues Treffen im März 2025.
Martin, Eberhard und Günter

Jahrgang 1941/42
Wir wünschen allen eine besinnliche Weihnachtszeit
und alles Gute fürs Neue Jahr.
Das Team

Jahrgang 1942/43
Liebe Schulkameraden/innen, liebe Altersgenossen/innen,
wir wünschen euch und euren Familien ein frohes Weih-
nachtsfest
und ein gesundes und glückliches neues Jahr.
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Jahrgang 1944/45
Wir treffen uns zu unserem ersten Jahrgangs-Stammtisch 
im neuen Jahr am 07. Januar 2025 um 16 Uhr in der Sport-
heim-Gaststätte am Gänswasen.
Das Jahrgangs-Team würde sich auch 2025 über zahlreiche 
Beteiligung an den monatlichen Stammtisch-Treffen freuen.

Jahrgang 1949/50
Herzliche Einladung am Donnerstag, den 9.1.2025 ab 17:00 
Uhr zum Neujahrstreff bei unserer Hanne im Hof in der Ja-
kob-Schüle-Straße! Wir freuen uns auf viele Besucherinnen 
und Besucher und einen gemütlichen Abend. Für Essen und 
Trinken ist gesorgt.
Schöne Feiertage wünscht euer Ausschuss-Team
Hanne, Irmtraud, Helena und Eugen

  Notrufe in Plüderhausen

Über folgende Telefonnummern wird in Notfällen geholfen:

Feuer� 112

Rettungsdienst�  112

Polizeiposten Plüderhausen� 8 13 44

Polizeirevier Schorndorf� 20 40

Rohrbrüche in Plüderhausen� 07345 / 96 38 21 20
Rohrbrüche in Walkersbach� 07176 / 45 14 07

Störung im Stromnetz
Plüderhausen (Netze BW)� 0800 / 3 62 94 77
Walkersbach (EnBW Ostwürttemberg)� 07961 / 93 36 - 14 01

Störung im Gasnetz Plüderhausen
(Netze BW)� 0800 / 3 62 94 47

Not- und Sozialdienste

Ärztliche Notfalldienste
außerhalb der Sprechstunden, an Wochenenden und an Fei-
ertagen:

Ärztlicher Bereitschaftsdienst
Telefon 116 117 (Anruf ist kostenlos)
inklusive Kinder-, Augen- und HNO-ärztlicher Notfalldienst

Bürgermobil Plüderhausen 
finanziert durch den Förderverein Diakonie und Gesundheit 
e.V. (ehemals Krankenpflegeverein Plüderhausen e.V.)
Telefonische Terminvereinbarung:
Montag bis Freitag von 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr und Montag 
von 15.00 Uhr bis 18.00 Uhr unter 07181 / 8009-0 (Rathaus 
Plüderhausen)

Die Allgemeine Notfallpraxis Schorndorf wird vorüberge­
hend geschlossen.
Für Sie stehen jedoch zum Beispiel folgende Notfallpraxen 
als Anlaufstelle zur Verfügung:

Allgemeine Notfallpraxis Winnenden als Anlaufstelle zur 
Verfügung: 
Rems-Murr-Kliniken gGmbH 

Rems-Murr-Klinikum Winnenden
Notfallpraxis Winnenden
Am Jakobsweg 1, 71364 Winnenden

Öffnungszeiten: 
Mo	 18 - 22 Uhr, 
Di	 18 - 22 Uhr; 
Mi	 14 - 22 Uhr; 
Do	 18 - 22 Uhr; 
Fr	 14 - 22 Uhr, 
Sa, So und Feiertage   8 - 22 Uhr.

Allgemeine Notfallpraxis Esslingen als Anlaufstelle zur 
Verfügung:
Notfallpraxis Esslingen 
Haus1, Ebene 0 
Hirschlandstr. 97, 73730 Esslingen am Neckar

Öffnungszeiten: 
Mo	 18 - 22 Uhr, 
Di	 18 - 22 Uhr; 
Mi	 18 - 22 Uhr; 
Do	 18 - 22 Uhr; 
Fr	 16 - 22 Uhr, 
Sa, So und Feiertage   8 - 22 Uhr.

Allgemeine Notfallpraxis Göppingen als Anlaufstelle zur 
Verfügung:
Klinik am Eichert Göppingen
Notfallpraxis Göppingen 
Eichertstr. 3, 73035 Göppingen

Öffnungszeiten: 
Sa, So und Feiertage   10 - 18 Uhr.

Gerne können Sie jederzeit selbst die aktuellen Informationen 
zu unseren Notfallpraxen auf unserer Homepage einsehen: 
https://www.kvbawue.de/patienten/praxissuche/notfallpra 
xis-finden

Augen Notfallpraxis Stuttgart
Notfallpraxis am Katharinenhospital
Kriegsbergstraße 60, 70174 Stuttgart

Öffnungszeiten:
Fr 16 - 22 Uhr
Sa, So und Feiertage 8 bis 22 Uhr

Notfallpraxis Kinder und Jugendliche Winnenden
Rems-Murr-Klinikum, Am Jakobsweg 1, 71364 Winnenden
Montag bis Freitag 18 bis 22 Uhr
Samstag, Sonntag und Feiertag 8 bis 20 Uhr.

Onlinesprechstunde
Montag bis Freitag 9 bis 19 Uhr: docdirekt
Kostenfreie Onlinesprechstunde von niedergelassenen Haus- 
und Kinderärzten. 
Nur für gesetzlich Versicherte unter Tel. 0711 / 96 58 97 00 
oder docdirekt.de

Zahnarzt
Telefon 07 11 / 7 87 77 44

Tierärztlicher Notdienst Rems-Murr-Kreis
Tiernotrufnummer 07000 tiernot (07000 843 76 68)
leitet zu jeder Tag- und Nachtzeit, am Wochenende und an 
den Feiertagen den Anruf direkt an eine Tierklink oder an ei-
ne Tierarztpraxis weiter, wenn eine Praxis Notdienst tätigt.
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Tierstation Plüderhausen
Uferweg 7, Tel. 93 26 62. 

Bei Fundtieren bitte vorher anrufen
www.tierschutz-pluederhausen.de

Bereitschaftsdienste der Apotheken Region Schorndorf / 
Welzheim
Dienstwechsel jeweils 8.30 Uhr morgens 

Samstag, 21. 12.: Wieslauf-Apotheke, Marktplatz 3, Ruders-
berg, Telefon 07183/938770

Sonntag, 22. 12.: Uhland-Apotheke, Feuerseestraße 13, 
Schorndorf, Telefon 07181/63045

Montag, 23. 12.: Apotheke Nickel im Praxiszentrum, Haupt-
straße 48, Plüderhausen, Telefon 07181/4746800

Dienstag, 24. 12.: Vitalwelt-Apotheke im GeZe Schorndorf, 
Schlichtener Straße 105, Schorndorf, Telefon 07181/474964

Mittwoch, 25. 12.: Kur-Apotheke Welzheim, Kirchplatz 25, 
Welzheim, Telefon 07182/8952

Donnerstag, 26. 12.: Apotheke Urbach, Gartenstraße 53, 
Urbach, Telefon 07181/81480

Freitag, 27. 12.: Apotheke am Ottilienberg, Silcherstr. 77, 
Schorndorf, Telefon 07181/71313

Samstag, 28. 12.: Apotheke am Kirchplatz, Kirchplatz 16, 
Welzheim, Telefon 07182/805930

Sonntag, 29. 12.: Hubertus-Apotheke, Wieslauftalstraße 31, 
Schorndorf-Haubersbronn, Telefon 07181/62286

Montag, 30. 12.: Daimler-Apotheke, Karlstraße 13, Schorn-
dorf, Telefon 07181/61298

Dienstag, 31. 12.: Ahorn-Apotheke, Backnanger Straße 17, 
Rudersberg, Telefon 07183/7650

Mittwoch, 1. 1. 2025: Dr. Palm’sche Apotheke, Marktplatz 2, 
 Schorndorf, Telefon 07181/5008 und Wieslauf-Apotheke, 
Marktplatz 3, Rudersberg, Telefon 07183/938770

Donnerstag, 2. 1.: Linden-Apotheke, Winterbacher Str. 14, 
Schorndorf-Weiler, Telefon 07181/43638

Freitag, 3. 1.: Apotheke Urbach, Gartenstraße 53, Urbach, 
Telefon 07181/81480

Samstag, 4. 1.: Michaels-Apotheke, Oberdorf 5, Winterbach, 
Telefon 07181/74023

Sonntag, 5. 1.: Vitalwelt-Apotheke im GeZe Schorndorf, 
Schlichtener Straße 105, Schorndorf, Telefon 07181/474964

Montag, 6. 1.: Gaupp’sche Apotheke, Oberer Marktplatz 1, 
Schorndorf, Telefon 07181/939810

Dienstag, 7. 1.: Hubertus-Apotheke, Wieslauftalstraße 31, 
Schorndorf-Haubersbronn, Telefon 07181/62286

Mittwoch, 8. 1.: Apotheke am Ottilienberg, Silcherstraße 77, 
Schorndorf, Telefon 07181/71313

Donnerstag, 9. 1.: Apotheke am Kirchplatz, Kirchplatz 16, 
Welzheim, Telefon 07182/805930 und Michaels-Apotheke, 
Oberdorf 5, Winterbach, Telefon 07181/74023

Freitag, 10. 1.: Hohberg-Apotheke, Hauptstraße 53, Plüder-
hausen, Telefon 07181/82727

Pflegestützpunkt des Rems-Murr-Kreises
Der Pflegestützpunkt im Landratsamt bietet allen Rat- und 
Hilfesuchenden eine kostenlose und neutrale Beratung zu 
Fragen im Vor- und Umfeld der Pflege und hilft, den Weg 
durch das umfangreiche Angebot zu finden.

Pflegestützpunkt und Demenzfachberatung:
71328 Waiblingen, Alter Postplatz 10, Tel. 0 71 51 / 501 - 1657
pflegestuetzpunkt@rems-murr-kreis.de
demenzfachberatung@rems-murr-kreis.de

Pflege-Anbieter in der Nähe

•  Arbeiterwohlfahrt - AWO - Im Remstal GmbH
Geschäftsstelle Schorndorf
Sprechstunden: Montag bis Freitag 8.30 bis 16 Uhr
Tel. 92 94 93, Fax 2 15 34
sozialstation@awo-rems-murr.de

•  Deutsches Rotes Kreuz,
Ambulanter Dienst:
Tel. 0 71 51 / 20 02-0; info@kv-rems-murr.drk.de.
Mobile Dienste:
Herr Ronny Growe, Tel. 0 71 51 / 20 02-69;
mobiledienste.remstal@drk-rems-murr.de

•  Diakoniestation Schorndorf und Umgebung
Pflege und Hauswirtschaft
Ortsbüro Plüderhausen: Hauptstraße 66
Tel. 9 94 34 13 (rund um die Uhr)
plüderhausen@diakoniestation-schorndorf.de

•  Kranken- und Seniorenpflege (KSP)
Schlichtener Straße 105, 73614 Schorndorf
Telefon: 07181/99 29 70; Fax: 07181 / 99 29 729
www.ksp-pflege.de

•  Pflegedienst Bethel Welzheim in Plüderhausen
Ortsbüro Urbach: Beckengasse 9
Frau Heike Schopf
Telefon: 07181 / 8 70 14; Fax: 98 08 61  
Essen auf Rädern: Telefon: 07182 / 80 10

•  Pflegedienst Kelemen
Tel.: 07181/9949545
Hauptstraße 40, 73655 Plüderhausen
Montag bis Freitag 8 Uhr bis 17 Uhr
info@pflegedienst-kelemen.de
www.pflegedienst-kelemen.de

•  Pflegedienst Pachmann & Konrad
Schulstraße 18, 73665 Plüderhausen,Telefon 6 69 75 39
Montag bis Freitag 8 bis 17 Uhr
Termine im Büro nach telefonischer Vereinbarung möglich 
pflegedienst-pk.gbr@gmx.de
www.pflegedienstpachmannundkonrad.de

Hospizstiftung Rems-Murr-Kreis e. V.
Ambulanter und stationärer Hospizdienst für Erwachsene 
sowie Kinder- und Jugendhospizdienst Pusteblume
Begleitung Schwerstkranker, Sterbender und ihrer Angehö-
rigen zu Hause, in Pflegeheimen und Krankenhäusern
Bonhoefferstraße 2, 71522 Backnang
Tel. 07191 / 9 27 97-0
info@hospiz-remsmurr.de
www.hospiz-remsmurr.de

Beratung Vorsorgepapiere und Patientenverfügung 
Schorndorf
in den Räumen der Heiliggeistkirche, Friedhofstraße 9. 
Anmeldung NUR über die Verwaltung der Hospizstiftung 
Rems-Murr-Kreis e.V.: Telefon 07191/92797-0

Krebsberatungsstelle Rems-Murr
Psychoonkologische und Sozialrechtliche Beratung für Be-
troffene und ihre Angehörige
Kostenlos. Unverbindlich. Mit Schweigepflicht.
Am Jakobsweg 1,  71364 Winnenden 
Telefon: 07195 / 591 - 5 24 70
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Frauen- und Kinderschutzhaus Rems-Murr
Informationen über eine Beratungsmöglichkeit für Frauen aus 
Gewaltbeziehungen. 
Telefon 07191/9308655, Fax 07191/9307859 
Mail: frauenhaus@drk-rems.murr.de
https:77www.drk-rems-murr.de/fh.html

Sprech- und Öffnungszeiten

Sprechzeiten des Rathauses
Montag bis Freitag 8.30 bis 12 Uhr; Montag 15 bis 18 Uhr
Tel. 07181 / 80 09 - 0; Fax: 07181 / 80 09 - 70 00
info@pluederhausen.de
Internet: http://www.pluederhausen.de

Redaktion Mitteilungsblatt
Frau Raeder, Erdgeschoss, Zimmer 6, Tel. 80 09 - 1 1 05
s.raeder@pluederhausen.de

Vereinssachbearbeiter
Frau Raeder, Erdgeschoss, Zimmer 6, Tel. 80 09 - 1 1 05
s.raeder@pluederhausen.de

Bankverbindungen der Gemeinde
KSK Waiblingen    BIC:  SOLADES1WBN
IBAN:  DE74 6025 0010 0004 0000 75

BW-Bank    BIC:  SOLADEST600
IBAN:  DE40 6005 0101 0008 3522 00

Volksbank Stuttgart    BIC:  VOBADESSXXX
IBAN:  DE18 6009 0100 0284 9490 00

Gläubiger-ID:    DE84 ZZZ0 0000 1098 13

Gemeindebücherei, Hauptstraße 33, Tel. 8 61 87 
Öffnungszeiten:
Montag 14 bis 18 Uhr
Dienstag 15 bis 18 Uhr
Mittwoch 10 bis 13 Uhr
Donnerstag 15 bis 18 Uhr

Wertstoffsammelstelle, Kantstraße 12 (Bauhof)
Öffnungszeiten:
Freitag 14.30 bis 17 Uhr
Samstag 9 bis 12 Uhr

ab Januar 2025
Freitag 14.00 – 16.00 Uhr
Samstag 09.00 – 13.00 Uhr

Grünhäckselplatz, Wilhelm-Bahmüller-Straße
Öffnungszeiten: 
Samstag 13 bis 16 Uhr 

Herausgegeben von der Gemeinde Plüderhausen. Verantwortlich für den redaktionellen
Teil: Bürgermeister Benjamin Treiber, Rathaus, Am Marktplatz 11, 73655 Plüderhausen.
Zuschriften für den redaktionellen Teil an die Gemeindeverwaltung Plüderhausen. Redak -
tionsschluss Dienstag 12.00 Uhr. Verantwortlich für den Anzeigenteil sowie Druck und
Vertrieb: Druckerei Geiger & Freudenreich, Gmünder Straße 19, 73655 Plüderhausen,
Telefon 07181 /998700, Telefax 07181 /8 1 1 41. E-mail: druckerei@geiger-freudenreich.de
Anzeigenannahmeschluss Dienstag 17.00 Uhr.

Wir sind der ideale Ansprechpartner für alle Druckaufträge,
egal ob im Offset- oder Digitaldruck:

Druckerei Geiger & Freudenreich
Inhaber: Jörg Henger
Gmünder Straße 19
73655 Plüderhausen

Tel. 0 71 81 / 9 98 70 - 0
Fax 0 71 81 / 8 11 41
druckerei@geiger-freudenreich.de
www.geiger-freudenreich.de

Digitale Druckvorstufe
       Druck · Weiterverarbeitung

 

• Briefblätter
• Visitenkarten
• Etiketten

• Flyer
• Broschüren
• Bücher

• Hochzeitskarten
• Einladungen
• ... und vieles mehr

• Rechnungssätze
• Kataloge
• Trauerkarten

Trattoria und Pizzeria Da Primo
Lorcher Str. 64, Lorch -Waldhausen, Tel.: 07172 /18 73 52

W     
    

    

Wir verwöhnen Sie mit unseren
leckeren Gerichten wie in Apulien und eine

der besten Pizzen der Umgebung.

Alles hat seine Zeit, 
es gibt eine Zeit der Freude,

eine Zeit der Stille,
eine Zeit des Schmerzes, der Trauer

und eine Zeit der Erinnerung.

Lutz Nowak
06.11.1952 - 06.12.2024

Dieter, Bettina, Roland, Carola, Manne, Anja
mit Familien und Freunden

auf dem Friedhof Plüderhausen im Freundeskreis statt. 
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§ 3 Zusätzliche Entschädigung

(1) Die nachfolgend genannten ehrenamtlich in der Aus- 
und Fortbildung tätigen Angehörigen der Feuerwehr, die 
durch diese Tätigkeit über das übliche Maß Feuerwehr-
dienst leisten, erhalten eine zusätzliche Entschädigung 
im Sinne des § 16 Abs. 2 FwG als Aufwandsentschädi-
gung für Übungsleiter:

a) Feuerwehrkommandant/ Abteilungs-
kommandant Plüderhausen 1.275 €/Jahr

b) Stellvertretender Feuerwehr-
kommandant 900 €/Jahr

c) Abteilungskommandant Walkersbach 375 €/Jahr

d) Stellvertretender Abteilungskommandant 
Walkersbach 190 €/Jahr

e) Jugendfeuerwehrwart / Leiter Jugend-
feuerwehr Plüderhausen 415 €/Jahr

f) Stellvertretender Jugendfeuerwehrwart 160 €/Jahr

g) Leiter Jugendfeuerwehr Walkersbach 160 €/Jahr

h) Gerätewart 800 €/Jahr

i) Erster stellvertretender Gerätewart 400 €/Jahr

j) Zweiter stellvertretender Gerätewart 200 €/Jahr

(2) Die nachfolgend genannten ehrenamtlich tätigen Ange-
hörigen der Feuerwehr, die durch andere Tätigkeiten als 
in der Aus- und Fortbildung über das übliche Maß hinaus 
Feuerwehrdienst leisten, erhalten gegebenenfalls neben 
der Entschädigung nach Abs. 1 eine zusätzliche Entschä-
digung im Sinne des § 16 Abs. 2 FwG als Aufwandsent-
schädigung:

a) Feuerwehrkommandant/ Abteilungs-
kommandant Plüderhausen 850 €/Jahr

b) Stellvertretender Feuerwehr-
kommandant 600 €/Jahr

c) Abteilungskommandant Walkersbach 250 €/Jahr

d) Stellvertretender Abteilungs-
kommandant Walkersbach 125 €/Jahr

e) Schriftführer Plüderhausen 375 €/Jahr

f) Stellvertretender Schriftführer 
Plüderhausen 125 €/Jahr

g) Schriftführer Walkersbach 75 €/Jahr

h) Kassenverwalter Plüderhausen 375 €/Jahr

i) Stellvertretender Kassenverwalter 
Plüderhausen 125 €/Jahr

j) Kassenverwalter Walkersbach 75 €/Jahr

k) Gerätewarte, Funkwart, Zeugwart, 
Atemschutzgerätewart und Stellvertreter 17 €/h
(je geleistete volle Stunde)

l) Gerätewart IT und Stellvertreter 17 €/h 
(je geleistete volle Stunde)

§ 4 Zuschuss an die Kameradschaftskasse 

Zur Abgeltung des Aufwands für notwendige Feuerwehr-
übungen und erforderliche Alarmbereitschaftsdienste wird 
ein pauschaler Zuschuss von 70 €/Jahr je aktive ehrenamt-
lich tätigen Angehörigen der Feuerwehr bezahlt. Stichtag ist 
jeweils der 1. Oktober eines jeden Jahres. Die Mannschafts-
stärken sind von den Abteilungskommandanten jeweils 
schriftlich zu melden. 

Je Mitglied des Kameradschaftsbundes wird ein jährlicher 
Zuschuss von 15 € je Mitglied gewährt. 

§ 5 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt zum 01.01.2025 in Kraft. Gleichzeitig 
tritt die Satzung über die Entschädigung der ehrenamt-
lich tätigen Angehörigen der Gemeindefeuerwehr Plüder-
hausen – Feuerwehr-Entschädigungs-satzung (FwES) vom 
08.03.2018 außer Kraft.

Ausgefertigt:
Plüderhausen, den 13.12.2024

Gez. Benjamin Treiber
Bürgermeister

Hinweis nach § 4 Absatz 4 GemO:
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg 
oder aufgrund der Gemeindeordnung beim Zustandekom-
men dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 Gemeindeordnung 
unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich oder elektronisch in-
nerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Sat-
zung gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden ist; 
der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu 
bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die 
Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder Bekannt-
machung der Satzung verletzt worden sind.

Gemeinde Plüderhausen
Rems-Murr-Kreis

Satzung über die Erhebung der 
Grundsteuer und Gewerbesteuer
(Hebesatzsatzung)
Auf Grund von § 4 der Gemeindeordnung und §§ 2 und 9 
des Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg in 
Verbindung mit §§ 1, 50 und 52 des Landesgrundsteuerge-
setzes für Baden-Württemberg und §§ 1, 4 und 16 des Ge-
werbesteuergesetzes hat der Gemeinde-rat der Gemeinde 
Plüderhausen am 12.12.2024 folgende Satzung beschlossen:

§ 1 Steuererhebung

(1) Die Gemeinde Plüderhausen erhebt von dem in ihrem 
Gebiet liegenden Grundbe-sitz Grundsteuer nach den 
Vorschriften des Landesgrundsteuergesetzes für Ba-
den-Württemberg.

(2) Sie erhebt Gewerbesteuer nach den Vorschriften des 
Gewerbesteuergesetzes von den stehenden Gewerbebe-
trieben mit Betriebsstätte in der Gemeinde Plüderhau-
sen und den Reisegewerbebetrieben mit Mittelpunkt der 
gewerblichen Tätigkeit in der Gemeinde Plüderhausen.

§ 2 Steuerhebesätze

Die Hebesätze werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
a) für die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft 

(Grundsteuer A) auf 395 v.H.,
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 176 v.H.,

2. für die Gewerbesteuer auf 395 v.H.
 der Steuermessbeträge.

§ 3 Geltungsdauer

Die in § 2 festgelegten Hebesätze gelten erstmals für das 
Kalenderjahr 2025.
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Hauptstraße 60
Tel. 81100

Marktplatz 7
Tel. 88188

Hauptstraße 53
Tel. 82727

Jakob-Schüle-Straße 47
Tel.985480

Obere Kirchgasse 4
Tel. 99999-0

Hauptstraße 25
Tel. 4823260

Hauptstraße 21
Tel. 99861-0

Am Jahresende wollen wir uns ganz herzlich für Ihre Treue 
bedanken. Mit Ihrem Besuch bestätigen Sie unser Engagement, 

das Angebot und unseren Service. 

Ihre Vorteile: freundliche Beratung, persönliche Atmosphäre,
Parken vor der Tür � Wir freuen uns auf Sie, jeden Tag.

Noch auf Geschenkesuche?
Unsere Geschenkgutscheine kommen immer gut an.

Erhältlich und einlösbar in allen Handel aktiv-Fachgeschäften.

Plüderhausen
macht Freude

Wünsch dir was aus Plü!

Ein besinnliches und 
gesegnetes Weihnachtsfest
sowie alles Gute 
im Jahr 2019
wünscht Ihnen

CDU-Gemeindeverband Plüderhausen
Ulrich Scheurer • Marcus Weller

CDU-Gemeinderatsfraktion
Ulrich Scheurer • Markus Proschka • Michael Gomolzig

Andreas Theinert • Reiner Schiek • Susanne Pfeiffer

CDU-Kreistagsfraktion
Ulrich Scheurer

�

�

�

� �

im Jahr 2025

Ulrich Scheurer • Markus Proschka

Ulrich Scheurer • Markus Proschka • Michael Gomolzig
Andreas Theinert • Marcus Weller • Holger Schuppert

Bahnhofstraße 31 . 73547 Lorch-Waldhausen
Telefon 0 71 72 / 71 22 . Telefax  0 71 72 / 47 94
info@geiger-elektro.de . www.geiger-elektro.de

Inh. Sven Geiger

ELEKTROINSTALLATION . GEBÄUDETECHNIK . PHOTOVOLTAIK . HAUSGERÄTE

Wir wünschen Ihnen eine 
besinnliche Adventszeit und einen 
guten Rutsch ins Neue Jahr

praxis für
Iris Maunz
Staatlich geprüfte Ergotherapeutin

Im Gesundheitszentrum Lorch
Maierhofstraße 20
73547 Lorch
Telefon 071 72 / 914 06 60
info@ergotherapie-maunz.de
www.ergotherapie-maunz.de

FROHE WEIHNACHTEN
& EIN GUTES NEUES JAHR!

Liebe Patienten/Patientinnen, liebe Ärzte/Ärztinnen,

liebe Geschäftspartner/Geschäftspartnerinnen,

vielen Dank für Ihr Vertrauen im vergangenen Jahr.

Firma

Thorsten Bauer
Glasermeister
Auf der Weid 20 · Plüderhausen
Telefon 07181/8 8 1 66
glaserei-bauer@t-online.de
www.glaserei-bauer.de



Hauptstraße 37 
73655 PLÜDERHAUSEN 

Telefon 07181 2079310
Inhaberin: Annika Michl

Jetzt höre ich  
endlich wieder  
jedes Geheimnis,  
das er mir 
anvertraut!�

 

 
  

www.michl-hoersysteme.de

Machen Sie  
jetzt einen  

KOSTENLOSEN  
Hörtest!
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Win� r, W� hnacht, Jahr� � chs� :Win�r, W�hnacht, Jahr��chs�:
Z� t um Dan	  zu � gen fürZ�t um Dan	 zu �gen für
angeneh�  K� tak�  und fürangeneh� K�tak� und für
Ihr V� trauen. Wir wün� hen IhnenIhr V�trauen. Wir wün�hen Ihnen
� n � � �  und g�  gne� s F� t.�n ��� und g�gne�s F�t.

Am Niederfeld 1 · 73614 Schorndorf-Haubersbronn
Telefon 0 71 81 2 48 22 · fezer-fl iesen@t-online.de

Bäder · Renovierungen · Naturstein · Balkone

Reifenhandel

Klimaservice

HU/AU-Service

Bremsendienst

KFZ-Reparaturen
 aller Fabrikate

Birkenallee 62
73655 Plüderhausen

Tel.: 0 71 81 / 8 56 33
Fax: 0 71 81 / 60 67 693

E-Mail:
kfz-service.anton@gmx.de

KFZ-Service Anton
KFZ-Meisterbetrieb

Ein frohes Weihnachtsfest und alles Gute für
das Jahr 2025 wünscht Ihnen das

Kfz-Service-Team Anton

       

 

 
 

 

       

 

 
 

 

       

 

 
 

 

       

 

 
 

 

       

 

 
 

 

       

 

 
 

 

       

 

 
 

 

       

 

 
 

 

       

 

 
 

 

Frohe weihnachten wünscht ihnen die

Telefon 071 81 / 99 39 701
www.logopaedie-reittherapie.de

im Praxiszentrum Plüderhausen
Hauptstr. 48 · 73655 Plüderhausen
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a) HLF 20 § 1 Abs. 1 Nr. 12  236,00 €
b) TSF-W § 1 Abs. 1 Nr. 7  99,00 €
c) LF 10/6 § 1 Abs. 1 Nr. 9  172,00 €
d) LF 10 § 1 Abs. 1 Nr. 9  172,00 €
e) MZF § 1 Abs. 2 i.V.m. § 1 Abs. 1 Nr. 1  98,00 €
f) GWT § 1 Abs.1 Nr. 22 lit. b)  84,00 €
g) MTW § 1 Abs. 1 Nr. 4  34,00 €

Die oben genannten Sätze gelten auch für Feuerwehrfahr-
zeuge, die mit den dort Genannten in ihrem taktischen Ein-
satzwert, ihrer zulässigen Gesamtmasse und ihrer techni-
schen Beladung vergleichbar sind.

3. Verbrauchsmaterialien & sonstige Kosten

Verbrauchsmaterialien und sonstige benötigte Materialien 
werden zusätzlich zu den entstandenen Kostenersätzen ge-
mäß § 34 Absatz 4 Satz 3 FwG festgesetzt. Hierbei werden 
die tatsächlichen Kosten angesetzt. Es wird auf § 5 Absatz 6 
der Satzung verwiesen.

Gemeinde Plüderhausen
Rems-Murr Kreis

Satzung über die Entschädigung der 
ehrenamtlich tätigen Angehörigen der 
Freiwilligen Feuerwehr Plüder hausen
Feuerwehr-Entschädigungssatzung (FwES)
Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Würt-
temberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581, ber. 
S. 698), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung 
vom 12. November 2024 (GBl. 2024 S. 98), in Verbindung 
mit § 16 des Feuerwehrgesetzes Baden-Württemberg (FwG) 
in der Fassung vom 2. März 2010 (GBl. S. 333), zuletzt geän-
dert durch Artikel 12 des Gesetzes vom 21. Mai 2019 (GBl. S. 
161) hat der Gemeinderat der Gemeinde Plüderhausen am 
12.12.2024 folgende Satzung beschlossen:

Bemerkung:
Auf männlich-weibliche Doppelform wird zur besseren Les-
barkeit verzichtet, die weibliche Form ist jeweils mitgemeint. 

§ 1 Entschädigung für Einsätze

(1) Die ehrenamtlich tätigen Angehörigen der Freiwilligen 
Feuerwehr Plüderhausen (im Folgenden Feuerwehr ge-
nannt) erhalten für Einsätze („Pflichtaufgaben“ gem. § 
2 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 FwG) auf Antrag ihre Auslagen 
und ihren Verdienstausfall als Aufwandsentschädigung 
nach einem einheitlichen Durchschnittssatz ersetzt; die-
ser beträgt für jede volle Stunde 17,00 €. 

(2) Die ehrenamtlich tätigen Angehörigen der Feuerwehr er-
halten für die Durchführung der Brandsicherheitswache 
nach § 2 Abs. 2 Nummer 2 FwG auf Antrag ihre Auslagen 
und ihren Verdienstausfall als Aufwandsentschädigung 
nach einem einheitlichen Durchschnittssatz in Höhe von 
18,00 € für jede volle Stunde ersetzt.

(3) Der Berechnung der Zeit ist die Dauer des Einsatzes 
von der Alarmierung bis zum Einsatzende zugrunde zu 
legen. Angefangene Stunden werden auf volle Stunden 
aufgerundet. Werden die ehrenamtlich tätigen Angehö-
rigen der Feuerwehr in Bereitschaft versetzt, so wird die 
Dauer des Einsatzes an der Versetzung in Einsatzbereit-
schaft und deren Auflösung bemessen. 

(4) Für „Kann-Aufgaben“ (gem. § 2 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 
FwG, insbesondere hinsichtlich der Brandsicherheitswa-
che) gelten die Bestimmungen der Abs. 1 und 2 einspre-
chend. 

(5) Für Einsätze mit einer Dauer von mehr als 2 aufeinander 
folgenden Tagen werden der entstehende Verdienstaus-
fall und die notwendigen Auslagen in tatsächlicher Hö-
he ersetzt (§ 16 Abs. 4 FwG). Wenn der Verdienstausfall 
nicht nachweisbar ist, wird pro Tag eine Entschädigung 
von 170,00 € gewährt. 

(6) Benötigt ein Feuerwehrangehöriger nach einem Einsatz 
eine Ruhezeit so wird diese auf Antrag nach einem ein-
heitlichen Durchschnittssatz gem. § 1 Abs. 1 ersetzt.

 Notwendige Ruhezeiten zur Widerherstellung der phy-
sischen und psychischen Leistungs- und Einsatzbereit-
schaft sind im Einzelfall zu prüfen. Insbesondere nach 
Einsätzen in den Nachtstunden (zwischen 22.00 und 
6.00 Uhr) hat der Einsatzleiter zu gewährleisten, dass 
den Einsatzkräften so viel Zeit zur Erholung belassen 
wird, wie zur Wiederherstellung der vollen Arbeitsfähig-
keit erforderlich ist.

(7) Dauert ein Einsatz der Feuerwehr über vier Stunden und 
ist der Einsatzort Plüderhausen, so leistet die Gemeinde 
gem. § 16 Abs. 1 S. 4 FwG einen Erfrischungszuschuss.

(8) Personen, die keinen Verdienst haben und den Haushalt 
führen (gem. § 16 Abs. 1 S. 3 FwG), erhalten für das durch 
den Feuerwehrdienst entstandene Zeitversäumnis eine 
Entschädigung in entsprechender Anwendung der Abs. 1 
und 2.

§ 2 Entschädigung für Aus- und Fortbildungslehrgänge

(1) Für die Teilnahme an Aus- und Fortbildungslehrgängen 
mit einer Dauer von bis zu 10 Stunden wird auf Antrag 
als Aufwandsentschädigung für Auslagen und ihren Ver-
dienstausfall ein einheitlicher Durchschnittssatz von 17 € 
je volle Stunde gewährt. 

(2) Der Berechnung der Zeit ist die Dauer des Aus- und Fort-
bildungslehrgangs vom Unterrichtsbeginn bis -ende zu-
grunde zulegen. Angefangene Stunden werden auf volle 
Stunden aufgerundet. 

(3) Bei Aus- und Fortbildungslehrgängen außerhalb des Ge-
meindegebietes erhalten die ehrenamtlich tätigen Ange-
hörigen der Feuerwehr neben der Entschädigung nach 
Abs. 1 eine Erstattung der Fahrkosten der zweiten Klasse 
oder eine Wegstrecken- und Mitnahmeentschädigung in 
entsprechender Anwendung des Landesreisekostenge-
setzes in seiner jeweiligen Fassung, soweit Reisekosten 
nicht anderweitig erstattet werden. 

(4) Für Aus- und Fortbildungslehrgänge mit einer Dauer von 
mehr als zwei aufeinander folgenden Tagen werden der 
entstehende Verdienstausfall und die notwendigen Aus-
lagen in tatsächlicher Höhe ersetzt (§ 16 Abs. 4 FwG). 
Wenn der Verdienstausfall nicht nachweisbar ist, wird 
pro Tag eine Entschädigung von 170,00 € gewährt. 

(5) Für die Teilnahme an folgenden Aus- und Fortbildungs-
lehrgängen auf Landkreisebene werden auf Antrag nach 
abgeschlossenem Lehrgang für Auslagen pauschal ge-
währt:

 Truppmann Teil 1 200 €
 Truppmann Teil 2 100 €
 Atemschutzgeräteträger 75 €
 Sprechfunker 50 €
 Maschinist 100 €
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§ 5 Höhe des Kostenersatzes

(1) Der Kostenersatz wird in Stundensätzen für Einsatzkräf-
te und Feuerwehrfahrzeuge nach Maßgabe des § 34 Ab-
sätze 4 bis 8 FwG erhoben. Die Höhe der einzelnen Kos-
tenersätze ergibt sich aus dem in der Anlage zu dieser 
Satzung beigefügten Verzeichnis.

(2) Für die Erhebung der Kosten für Einsatzkräfte werden 
Durchschnittssätze festgelegt.

(3) Für die normierten und mit diesen vergleichbaren Feu-
erwehrfahrzeugen gelten gemäß § 34 Absatz 8 FwG die 
pauschalen Stundensätze der Verordnung des Innenmi-
nisteriums Baden-Württemberg über den Kostenersatz 
für Einsätze der Feuerwehr (VOKeFw) in der jeweils 
geltenden Fassung. Für die übrigen Fahrzeuge ergeben 
sich die Kostenersätze aus dem in der Anlage zu dieser 
Satzung beigefügten Verzeichnis.

(4) Die Einsatzdauer beginnt
1. bei den Kosten für Einsatzkräfte mit der Alarmierung 

(Beginn des Einsatzes) und endet nach Wiederherstel-
lung der Einsatzbereitschaft einschließlich der not-
wendigen Aufräumungs-, Reinigungs- und Ruhezeiten.

 Notwendige Ruhezeiten zur Widerherstellung der 
physischen und psychischen Leistungs- und Einsatz-
bereitschaft sind im Einzelfall zu prüfen. Insbeson-
dere nach Einsätzen in den Nachtstunden (zwischen 
22.00 und 6.00 Uhr) hat der Einsatzleiter zu gewähr-
leisten, dass den Einsatzkräften so viel Zeit zur Er-
holung belassen wird, wie zur Wiederherstellung der 
vollen Arbeitsfähigkeit erforderlich ist.

2. bei Fahrzeugen mit der Abfahrt aus dem Feuerwehr-
gerätehaus und endet nach der Wiederherstellung 
der Einsatzbereitschaft einschließlich Reinigungs-, 
Prüfungs-, Reparatur- und sonstiger Zeiten, die sich 
daraus ergeben, dass Feuerwehrfahrzeuge wieder 
einsatzfähig gemacht werden.

(5) Die Stundensätze werden halbstundenweise abgerech-
net. Angefangene Stunden werden bis zu 30 Minuten auf 
halbe Stunden, darüber hinaus auf volle Stunden aufge-
rundet.

(6) Daneben kann Ersatz verlangt werden für
1. von der Gemeinde für den Einsatz von Hilfe leisten-

den Gemeinde- und Werkfeuerwehren oder anderen 
Hilfe leistenden Einrichtungen und Organisationen 
erstattete Kosten,

2. die Kosten der Sonderlösch- und Einsatzmittel nach § 
3 Absatz 1 Satz 2 Nr.3,

3. sonstige durch den Einsatz verursachte notwendige 
Kosten und Auslagen. Hierzu gehören insbesondere 
die durch die Hilfeleistung herangezogener und nicht 
durch Nr. 1 erfasster Dritter, die Verwendung beson-
derer Lösch- und Einsatzmittel und die Reparatur 
oder den Ersatz besonderer Ausrüstungen entstan-
denen Kosten und Auslagen.

(7) Für die Erhebung eines Kostenersatzes wird eine ein-
malige Verwaltungsgebühr erhoben. Es wird auf die 
Satzung über die Erhebung von Verwaltungsgebühren 
der Gemeinde Plüderhausen (Verwaltungsgebührensat-
zung) in Ihrer jeweils gültigen Fassung verwiesen.

§ 6 Entstehen, Festsetzung und Fälligkeit 
der Kostenschuld

(1) Die Verpfl ichtung zum Kostenersatz entsteht mit Been-
digung der Inanspruchnahme der Feuerwehr.

(2) Der Kostenersatz wird durch Verwaltungsakt festge-
setzt.

(3) Der Kostenersatz wird zu dem im Kostenbescheid ge-
nannten Zeitpunkt fällig.

§ 7 Umsatzsteuer

Soweit Leistungen, die den in dieser Satzung festgelegten 
Abgaben, Kostenersätzen und sonstigen Einnahmen (Ent-
gelten) zugrunde liegen, umsatzsteuerpfl ichtig sind, tritt zu 
den Entgelten noch die Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) in 
der im Umsatzsteuergesetz jeweils festgelegten Höhe.

§ 8 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01.01.2025 in Kraft. Gleichzeitig tritt 
die Satzung zur Regelung des Kostenersatzes für Leistun-
gen der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Plüderhausen 
- Feuerwehr-Kostenersatz-Satzung (FwKS) vom 08.03.2018 
außer Kraft.

Ausgefertigt:
Plüderhausen, den 13.12.2024

Gez. Benjamin Treiber
Bürgermeister

Hinweis nach § 4 Absatz 4 GemO:
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg 
(GemO) oder aufgrund der GemO beim Zustandekommen 
dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, 
wenn sie nicht schriftlich oder elektronisch innerhalb eines 
Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber 
der Gemeinde geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, 
der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies 
gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der 
Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der 
Satzung verletzt worden sind.

Anlage 1

Kostenersatzverzeichnis
zu § 5 Absatz 1 der Satzung zur Regelung 

des Kostenersatzes für Leistungen 
der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde 

Plüderhausen vom 12.12.2024
Für die Leistung der Feuerwehr werden folgende Kosten 
berechnet:

1. Personalkosten
a) Feuerwehrangehörige (pro Person, 

je Stunde) 26,00 Euro
b) Brandsicherheitswache (pro Person, 

je Stunde) 27,00 Euro

2. Fahrzeugkosten
Für die genormten Fahrzeuge der Feuerwehr gelten die 
Pauschalsätze der Verordnung des Innenministeriums über 
den Kostenersatz für Einsätze der Feuerwehr (VOKeFw) in 
der jeweils gültigen Fassung. Zum 25.04.2024 gelten die 
nachfolgend aufgeführten Kostensätze gem. VOKeFw vom 
11.03.2024 (GBl. 2024 Nr. 21).

Diese lauten wie folgt:

Je Stunde und Fahrzeug inkl. Beladung/Geräte:
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Gartenpfleger
„Alles, was zur Gartenarbeit gehört,

wird zuverlässig & ordentlich erledigt!“

Landschaftsgärtner Ekinci
Im Fuggerle 70 · 73525 Schwäb. Gmünd

Handy-Nr.: 0176 / 341 162 38
E-Mail: ekinciali536@gmail.com

Sonnige
2,5-Zimmer-Wohnung

mit EBK, Keller, Balkon und 
Stellplatz in ruhiger Wohnlage in 
Lorch-Haldenberg ab 01.04.25

an NR zu vermieten.
Kaltmiete 550 � / NK 150 �

Tel. 07172 / 187412 ab 16 Uhr

Christa’s Hoflädle aktuell
Bauernhof & Gemüseanbau

Sa. 9 - 12 Uhr
Unser beliebtes Rindfleisch!

Über die Feiertage ist die
Selbstbedienung geöffnet!

Fam. Fila, Lorch, Schießhausstraße 20
Telefon 0176 / 84 309 835

Urlaub vom 30.12.2024 bis 06.01.2025

    

 

GMBH

 
 

Frohe Weihnachten &
einen guten Rutsch ins neue Jahr!

Wir bedanken uns recht herzlich bei unseren Kunden, 
Angehörigen und Geschäftspartnern für die tolle 

Zusammenarbeit und das Vertrauen im vergangenen Jahr.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Lieben eine schöne 

Weihnachtszeit und ein glückliches, gesundes neues Jahr.

Saskia Kelemen & das gesamte Team
vom Pflegedienst Kelemen

Tel. 07181 / 994 95 45 · info@pflegedienst-kelemen.de
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 Amtliche Mitteilungen

Gemeinde Plüderhausen
Rems-Murr Kreis

Satzung zur Regelung des 
Kostenersatzes für Leistungen 
der Freiwilligen Feuerwehr der 
Gemeinde Plüderhausen
- Feuerwehr-Kostenersatz-Satzung – FwKS-

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Würt-
temberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581, ber. 
S. 698), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung 
vom 12. November 2024 (GBl. 2024 S. 98), in Verbindung 
mit dem Feuerwehrgesetz Baden-Württemberg (FwG) in 
der Fassung vom 2. März 2010 (GBl. S. 333), zuletzt geän-
dert durch Artikel 12 des Gesetzes vom 21. Mai 2019 (GBl. S. 
161) hat der Gemeinderat der Gemeinde Plüderhausen am 
12.12.2024 folgende Satzung beschlossen:

Bemerkung:
Auf männlich-weibliche Doppelform wird zur besseren 
Lesbarkeit verzichtet, die weibliche Form ist jeweils mitge-
meint.

§ 1 Geltungsbereich

(1) Diese Satzung regelt die Kostenersatzpfl icht für die 
Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr Plüderhausen (im 
Folgenden Feuerwehr genannt).

(2) Ersatzansprüche nach anderen Vorschriften bleiben un-
berührt.

§ 2 Aufgaben der Feuerwehr

(1) Die Feuerwehr hat

1. bei Schadenfeuer (Bränden) und öffentlichen Not-
ständen Hilfe zu leisten und den Einzelnen und das 
Gemeinwesen vor hierbei drohenden Gefahren zu 
schützen und

2. zur Rettung von Menschen und Tieren aus lebensbe-
drohlichen Lagen technische Hilfe zu leisten.

 Ein öffentlicher Notstand ist ein durch ein Naturereig-
nis, einen Unglücksfall oder dergleichen verursachtes 
Ereignis, das zu einer gegenwärtigen oder unmittel-
bar bevorstehenden Gefahr für das Leben und die 
Gesundheit von Menschen und Tieren oder für ande-
re wesentliche Rechtsgüter führt, von dem die Allge-
meinheit, also eine unbestimmte und nicht bestimm-
bare Anzahl von Personen, unmittelbar betroffen ist 
und bei dem der Eintritt der Gefahr oder des Scha-
dens nur durch außergewöhnliche Sofortmaßnahmen 
beseitigt oder verhindert werden kann.

(2) Die Feuerwehr kann ferner durch die Gemeinde beauf-
tragt werden

1. mit der Abwehr von Gefahren bei anderen Notlagen 
für Menschen, Tiere und Schiffe und

2. mit Maßnahmen der Brandverhütung, insbesondere 
der Brandschutzaufklärung und -erziehung sowie der 
Brandsicherheitswache.

§ 3 Kostenersatzpflicht

(1) Einsätze der Feuerwehr nach § 2 Absatz 1 sind unent-
geltlich, soweit nicht in Satz 2 etwas anderes bestimmt 
ist. Kostenersatz wird verlangt:

1. vom Verursacher, wenn er die Gefahr oder den Scha-
den vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt hat,

2. vom Fahrzeughalter, wenn der Einsatz durch den 
Betrieb von Kraftfahrzeugen, Anhängefahrzeugen, 
Schienen-, Luft- oder Wasserkraftfahrzeugen verur-
sacht wurde,

3. vom Betriebsinhaber für Kosten der Sonderlösch- und 
-einsatzmittel, die bei einem Brand in einem Gewerbe- 
oder Industriebetrieb anfallen,

4. vom Betreiber, wenn die Gefahr oder der Schaden 
beim Umgang mit Gefahrstoffen oder wassergefähr-
denden Stoffen für gewerbliche oder militärische 
Zwecke entstand,

5. von der Person, die ohne Vorliegen eines Scha-
densereignisses die Feuerwehr vorsätzlich oder infol-
ge grob fahrlässiger Unkenntnis der Tatsachen alar-
miert hat,

6. vom Betreiber, wenn der Einsatz durch einen Alarm 
einer Brandmeldeanlage oder einer anderen techni-
schen Anlage zur Erkennung von Bränden oder zur 
Warnung bei Bränden mit automatischer Übertra-
gung des Alarms an eine ständig besetzte Stelle aus-
gelöst wurde, ohne dass ein Schadenfeuer vorlag,

7. vom Fahrzeughalter, wenn der Einsatz durch ei-
nen Notruf ausgelöst wurde, der über ein in einem 
Kraftfahrzeug installiertes System zum Absetzen ei-
nes automatischen Notrufs oder zur automatischen 
Übertragung einer Notfallmeldung an eine ständig 
besetzte Stelle eingegangen ist, ohne dass ein Scha-
densereignis im Sinne von § 2 Absatz 1 FwG vorlag.

 In den Fällen der Nummern 1 und 5 gelten § 6 Absätze 
2 und 3 des Polizeigesetzes des Landes Baden-Würt-
temberg (PolG) entsprechend.

(2) Für Einsätze nach § 2 Absatz 2 wird Kostenersatz ver-
langt. Kostenersatzpfl ichtig ist

1. derjenige, dessen Verhalten die Leistung erforderlich 
gemacht hat; § 6 Absätze 2 und 3 des PolG gelten 
entsprechend,

2. der Eigentümer der Sache, deren Zustand die Leis-
tung erforderlich gemacht hat, oder derjenige, der die 
tatsächliche Gewalt über eine solche Sache ausübt,

3. derjenige, in dessen Interesse die Leistung erbracht 
wurde,

4. abweichend von den Nummern 1 bis 3 der Fahrzeug-
halter, wenn der Einsatz durch den Betrieb von Kraft-
fahrzeugen, Anhängefahrzeugen, Schienen-, Luft- 
oder Wasserkraftfahrzeugen verursacht wurde.

(3) Ersatz der Kosten soll nicht verlangt werden, soweit dies 
eine unbillige Härte wäre oder im öffentlichen Interesse 
liegt.

§ 4 Überlandhilfe

Bei Überlandhilfe im Sinne von § 26 FwG gilt der Öffentlich-
rechtliche Vertrag zur Regelung des Kostenersatzes der 
Überlandhilfe innerhalb des Rems-Murr-Kreises (Zusam-
menarbeit der Gemeinden bei der Aufgabenerfüllung im 
Feuerwehrwesen im Rems-Murr-Kreis) in seiner zum Ein-
satzzeitpunkt gültigen Fassung.
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Wir haben vom 24.12.24 – 01.01.25 geschlossen.
Ab 02.01.2025 sind wir wieder für Sie da! 

Di, Mi, Do, Fr 10:00 – 12:30 & 14:30 – 18:00 Uhr
Sa   9:00 – 12:30 Uhr
Montags geschlossen

Hausmann Brillen & Contaktlinsen · Karlsplatz 10 · 73547 Lorch
Tel.: 07172/22225 · info@hausmannbrillen.de

Zum Weihnachtsfest besinnliche Stunden,  
zum Jahresende besten Dank für Ihr Vertrauen und Treue,  
zum neuen Jahr vor allem Gesundheit, Glück und Erfolg!

Das alles wünscht Ihnen und Ihren Familien  
das Hausmann Team 

Frohe Weihnachten Frohe Weihnachten 
und einen guten Durchblick im neuen Jahr.

Balkon & Beetpfl anzen
Erden & Dünger
Trauerfl oristik
Dekorationen
Zimmerpfl anzen
Schnittblumen
Südfrüchte
Obst & Gemüse

Pfl anzen &
Gemüse-Oase

Stüber
Konrad-Hornschuch-Str. 34 · 73660 Urbach
Tel. (07181) 81383 · gartenbau-stueber.de

All unseren Kunden,
Freunden und Bekannten

wünschen wir frohe Weihnachten
und die besten Wünsche für das neue Jahr.

Urlaub vom 27.12.2024 - 05.02.2025

Pfl anzen &
Gemüse-Oase

All unseren Kunden,
Freunden und Bekannten

wünschen wir frohe Weihnachten
und die besten Wünsche für das neue Jahr.

Urlaub vom 27.12.2024 - 05.02.2025

Balkon & Beetpfl anzen
Erden & Dünger
Trauerfl oristik
Dekorationen

All unseren Kunden,
Freunden und Bekannten

wünschen wir frohe Weihnachten
und die besten Wünsche für das neue Jahr.

Urlaub vom 27.12.2024 - 05.02.2025

Wir sagen Danke
für Ihr Vertrauen

und wünschen ein
frohes Fest und ein 

glückliches neues Jahr.

Brunnenrain 25 · 73655 Plüderhausen
Telefon (0 71 81) 8 15 69 · info@proschka-sanitaer.de

www.proschka-sanitaer.de

Malermeister Neurohr
Wittumhof 11
73655 Plüderhausen
Tel. 07181/87004

maler-neurohr@onlinehome.de
www.maler-neurohr.de

Malermeister Neurohr
Wittumhof 11
73655 Plüderhausen
Tel. 07181/87004

maler-neurohr@onlinehome.de
www.maler-neurohr.de

FARBENFROHE WEIHNACHTEN

Eine besinnliche Weihnacht, ein zufriedenes Nachdenken 
über Vergangenes, ein wenig Glaube an das Morgen und 
Hoffnung für die Zukunft wünschen wir von ganzem Herzen.

Unser Team dankt für die vertrauensvolle Zusammenarbeit. 
Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie ein frohes Weihnachts-
fest und ein gutes, erfolgreiches neues Jahr.

Ihr Team von

NEUROHR
Malermeister Neurohr
Wittumhof 11
73655 Plüderhausen
Tel. 07181/87004

maler-neurohr@onlinehome.de
www.maler-neurohr.de
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07181 - 99 58 17

Hauptstraße 12
73655 Plüderhausen
www.dietrich-bestattungen.de
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Wir danken unseren Kunden für die vertrauensvolle,
konstruktive und gute Zusammenarbeit

im vergangenen Jahr.

Lassen Sie uns gemeinsam das Jahr 2025
mit Zuversicht und Stärke angehen.

Unseren Kunden, Freunden und Bekannten
wünschen wir Gesundheit, Zufriedenheit,

privaten und geschäftlichen Erfolg.

Eisenbraun, Nielsen & Rieger GmbH · Mühlstraße 92 · 73547 Lorch-Waldhausen 
Telefon (0 71 72) 91 90 70 · info@enr-haustechnik.de · enr-haustechnik.de

WA S S E R  ·  WÄ R M E  ·  E N E R G I E  ·  KO M P L E T T LÖ S U N G E N

Seit
1960

&

&

Eisenbraun, Nielsen & Rieger GmbH

Nach genau 40 Jahren leiden-
schaftlicher Arbeit in der Hei-
zungs- und Sanitärbranche rich-
tet Jürgen Eisenbraun folgende 
wichtige Mitteilung an die Kun-
den und Geschäftspartner seines 
Betriebs:
�Mit einem Gefühl von Stolz und 
Dankbarkeit blicke ich auf die 
vielen Jahre zurück, in denen 
ich das Unternehmen betreuen 
und führen durfte. Zum 1. Januar 

-
ma in die Eisenbraun, Nielsen & 
Rieger GmbH einbringen. Um ei-
nen reibungslosen Übergang zu 

gewährleisten, werde ich weiter-
hin aktiv tätig sein. Ich bin froh, 
zusammen mit Florian Nielsen 
und Christian Rieger eine geeig-
nete Lösung für die Zukunft ge-
funden zu haben, die die besten 
Voraussetzungen für den weite-
ren gemeinsamen Erfolg schafft.
Die bisherigen Räumlichkeiten 
bleiben unverändert, sodass Sie 
weiterhin die gewohnte Anlauf-
stelle für Ihre Anliegen haben 
werden. Darüber hinaus dürfen 
Sie sich auf eine Erweiterung der 
angebotenen Leistungen, z. Bsp. 
PV-Anlagen, freuen, die darauf 

abzielt, Ihre Bedürfnisse noch 
besser zu erfüllen.
Ich möchte mich herzlich bei Ih-
nen für das entgegengebrachte 
Vertrauen bedanken. Ihre Zufrie-
denheit lag mir stets am Herzen. 
Für Fragen oder Anliegen stehe 

ich Ihnen weiterhin gerne zur 
Verfügung. Vielen Dank für Ihr 
Verständnis und Ihre Treue.
Mit freundlichen Grüßen,
Jürgen Eisenbraun
mit Florian Nielsen 
und Christian Rieger.�

Traditionsbetrieb sichert seine 
Zukunft durch Fusion mit jungem 

Unternehmen
Jürgen Eisenbraun bringt seinen Lorcher

Heizungs- und Sanitärbetrieb in GmbH ein

Die Räumlichkeiten des 
Heizungs- und Sanitärbe-
triebs bleiben am Stamm-
sitz in Lorch-Waldhausen.
Foto: fg

Heizung · Sanitär · Solar
Steinbeisstr. 4 · 73660 Urbach · Tel. 0 71 81 / 8 16 78 · www.reik-urbach.de

Wir wünschen allen Kunden
und Freunden ein frohes
Weihnachtsfest und ein
glückliches neues Jahr!

Wir sind auch über die Feiertage für Sie da.
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Neujahrsempfang der Gemeinde am 20. Januar
Bereits heute vormerken: Der Neujahrsempfang 2025 wird am 20. Januar um 19 Uhr in der Staufenhalle stattfinden.
Alle Bürgerinnen und Bürger sind herzlich dazu eingeladen.

„Die Geburt Jesu in Bethlehem ist keine einmalige Geschichte, sondern ein Geschenk, das ewig bleibt.“ Martin Luther

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
wir blicken zurück auf ein Jahr, welches viele Herausforderungen bereitgehalten hat - auf der globalen, wie auf der lokalen
Ebene. Krisen, Kriege, Hochwasserereignisse, Haushaltsnotstände – angesichts dieser Schlagzeilen könnte man fast meinen,
dass die Welt Stück für Stück aus den Fugen gerät.
Dabei sollten wir - wie das Zitat von Martin Luther zeigt, gerade an Weihnachten - nicht vergessen, dass es viele Dinge gibt,
für die wir jeden Tag dankbar sein sollten.
Wenn ich an das nun zu Ende gehende Jahr hier in Plüderhausen denke, sind es insbesondere die vielen ehrenamtlich enga-
gierten Menschen, zahlreiche schöne Begegnungen sowie die gute Gemeinschaft innerhalb der Gemeinde, für die ich unend-
lich dankbar bin.
Den Jahreswechsel möchte ich deshalb zum Anlass nehmen, allen ganz herzlich zu danken, die an der Gestaltung unserer
Gemeinde beteiligt sind. Insbesondere dem Engagement und der Tatkraft unserer Vereine, Kirchen, Schulen, Kindergärten
und sonstigen Organisationen verdanken wir, dass Plüderhausen eine attraktive und lebenswerte Gemeinde ist. Auch den
Mitgliedern unserer Feuerwehr, des DRK-Ortsvereins sowie den vielen ehrenamtlichen Helfern im sozialen Bereich gilt mein
Dank für den uneigennützigen Dienst für ihre Mitbürger.
Im Namen der Gemeinde, des Gemeinderats und persönlich wünsche ich Ihnen ein friedliches, fröhliches und gesegnetes
Weihnachtsfest, einen guten Jahreswechsel sowie ein erfolgreiches Jahr 2025.

Herzliche Grüße

Ihr
Benjamin Treiber
Bürgermeister

Amelie Völker
Stukkateurmeisterin · Restauratorin

Tel. 0170 / 8320756
stuck-voelker@web.de · stuckateur-voelker.de

Dämmen und sich wohlfühlen!
Wärmedämmung · Innenputz und Fassade

Altbausanierung

Konrad-Hornschuch-Str. 69  | Urbach  | 07181 86899   |  www.schmid-raumaustattung.de  

DANKE

Ruhe und Gelassenheit. Ein Wunsch 
für meine Kunden für die Weihnachtszeit und
den Jahreswechsel. Mit einem Dankeschön
für Ihr Vertrauen und Ihrer Zufriedenheit.
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Lorch
Hauptstraße 20

Öffnungszeiten:
Mo. - Fr. 9.30 - 18.00 Uhr · Sa. 9.30 - 13.00 Uhr · durchgehend geöffnet

BetriebsferienBetriebsferien
23.12.2024 - 03.01.2025
23.12.2024 - 03.01.2025

 
Digitale Druckvorstufe
Druck · Weiterverarbeitung

Inhaber: Jörg Henger
Gmünder Straße 19
73655 Plüderhausen
Telefon 07181/ 99 87 00
Telefax 07181/ 8 1141
druckerei@geiger-freudenreich.de
www.geiger-freudenreich.de

Anzeigenannahme
In den Kalenderwochen 52/2024 und 1/2025

erscheint kein Mitteilungsblatt
in Lorch und Plüderhausen.

Die nächsten Mitteilungsblätter werden in der 
Woche 2/2025 veröffentlicht.


